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Ziele und Strategie der Prävention der AUVA Arbeitnehmerschutz in Österreich 

benbereich der Unfallllersicherung fallenden Unfallllerhürung leisten 
könn e. 

(2) Die AUVAführte in ihrer Stellungnahme aus, da ss das SGM im wei
teren Sinn der Verpflichtung der AUVA zur Unfallverhütung und ersten 
Hilfeleistung (§ 185 ASVG) diene. Ein eigener gesetzlicher Auftrag sei 
nach Ansicht der AUVA dafür nicht notwendig: Die Träger der Unfall
/Iersicherung wü rden nach Maßgabe der gesetzlichen Besrimmungen 
Vorsorgefür die Verl/ütung von Arbeitsunfällen und Berufskra nkheiten 
(Unfallverhüfung) sowie für eine wirksame erste Hilfe treffen. Laut 
Stellungnahme der AUVA seien Managementsysteme ein zeitgemäßes 
Mittel , die Sicherl/ eits- lmd Gesundheitsstantlards in Unternehmen zu 
heben. Dies werde nicht nur von der AUVA sO gesehen, sondern sei ein 
Bestandteil internationaler Erkenntnisse und EJja hrungen. 

Das AUVA - SGM Ilerstehe sich als ein an den BedaJj der österreich i
sehen Unternehmen angepasstes Regelwerk. Es sei wie OHSAS 18001 
(Occupational Hea lth - alJ(l SaJety Assessment Series) ein Manage
mentsystem zum Arbeitsschutz, da s sich in der Struktur an den Nor
men ISO 900 1 u,/d ISO 1400 1 orientiere. In sgesamt seien in Österreich 
1.1 32 OHSAS- und 31 AUVA- SGM- Zertijikare (Sta nd Dezember 2011) 
an Unternehmen verliehen worden. 

42.4 Der RH hielt gegenüber dem BMG und der AUVA an einer gesetzlichen 
Konkretisierung von entgeltlichen Dienstleistungen, wie z.B. das SGM, 
im Rahmen ihres Präventionsauftrags im ASVG fest. Ziel des RH war 
dabei, das Risiko einer Quersubventionierung der entgeltlichen Dienst
leistung aus gemeinwirtschaftlichen Mitteln für die Unfallprävention 
zu vermeiden. Weiters trat die AUVA mit dem SGM in ein Konkur
renzumfeld am Markt von Präventionsdienstleistern ein. Dabei durfte 
nach Ansicht des RH der Wettbewerb ni cht verletzt werden. 

Wirksamkeit der Prävention 

Messbarkeit der 
Wirksa mkeit 

Bund 2013/8 

43 .1 (I) Eine länderübergrei fende Studie52 der Unfall versicherungsträger 
Österreichs, Deutschl ands und der Schweiz wies darauf hin, dass neben 
den Präventionsmaßna hmen gleichzeitig auch andere bereits in TZ 6 
erwähnte Parameter (konjunkturelle Entwicklung, rechtliche Vorga
ben) Einfluss auf die Unfallzah len hatten. 

52 IAG-Report 1/20 11 , Evaluntion von Präventionskampagnen. di e Teile analysieren, das 
Ga nze besser sehen: Effekte VO rl Kampagnen der Unfallversicherung messen (Hrsg.: 
DeutSChe Gesetzliche Unfa llversicherung, Allgemeine Unfal lversicherungsanslall und 
Schweizerische Un 1~1 11 versich c ru ngsanstalt) 

97 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 1 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H 

Wirksamkeit der Prävention 

98 

(2) Der Österreichische Gewerkschaftsbund stellte in einer Publika
tionS) aus dem Jahr 2010 fest, dass es mittlerweile zwar möglich aber 
schwierig sei, ein Kosten- Nutzen- Verhältnis für geplante Präventi
onsmaßnahmen einzuschätzen. 

(3) Die AlNA führte im Zeitraum Oktober 2007 bis Dezember 2009 

eine Präventionskampagne "Baba und fall net" zur Vermeidung von 
Sturzunfallen unselbständig Erwerbstätiger durch. 

Für die Messung der Wirksamkeit dieser Präventionskampagne verglich 
die AlNA die Anzahl der monatlichen Sturzunnille von Oktober 2005 

bis September 2007 mit jenen im Zeitraum der Präventionskampagne. 
Insgesamt gab es pro Monat im Maßnahmenzeitraum 254 Sturzun
falle weniger; dies entsprach insgesamt 6.858 bzw. rd. 10 'lb weniger 
Sturzunfallen während des Maßnahmenzeitraums. Die AlNA rechnete 
diesen Erfolg der Maßnahme in voller Höhe zu. Die von der AUVA als 
ROP (Return on Prevention) bezeichnete Wirkungskennzahl - errech
net aus den Einsparungen für die AlNA und für die Unternehmen von 
rd. 22,3 Mio. EUR dividiert durch die Kosten für die Kampagne von 
rd. 7,0 Mio. EUR - betrug im gegenständlichen Fall 3,19. 

Darüber hinaus reduzierten sich im Zeitraum der Präventionskampa
gne auch die übrigen Arbeitsunfalle der unselbständig Erwerbstätigen 
um 512 pro Monat bzw. um insgesamt 13.824. Die AlNA begründete 
den Rückgang der übrigen Arbeitsunfalle mit der generalisierenden 
Wirkung von Präventionsmaßnahmen zu Spezialthemen. 

43 .2 Der RH stellte fest, dass ein quantiflzierbarer Wirkungszusammenhang 
zwischen Präventionsmaßnahmen und der Reduktion der Arbeitsun
falle nur bedingt herstellbar war, weil mehrere Faktoren das Arbeits
unfallgeschehen beeinflussten. 

Der RH konnte daher die optimistische Erfolgsberechnung der Präven
tionskampagne "Baba und fall net" durch die AUVA nicht nachvollzie
hen, da externe Einflussgrößen, wie bspw. die konjunkturelle Entwick
lung oder der technische Fortschritt, nicht berücksichtigt wurden. Der 
RH empfahl der AlNA, die Aussage über die Wirksamkeit von Präven
tionsmaßnahmen (insbesondere Kampagnen) grundSätzlich unter dem 
Blickwinkel der jeweiligen spezifIschen Einflussfaktoren zu relativieren 

5) ÖSlcrreichischer Gewerkscha ftsbund, ErfolgsfaklOr Gesunde Arbeit: Arbei[swissenscha fl.
liehe Fakten für die betriebliche Prax is. Jahr 20 10, ÖGB Verlag 
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der Unfallversiche
rungsbeiträge 
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43.3 Laut Stellungllahme der AUVA würde sich nach einer im Jahr 20 12 
vorgestellten intematiollalen Studie anlässlich des Weltkongressesfür 
Sicherheit und Gesundheit alll Arbeitsplatz in Ista nbul Prä ventioll 
lohllell (Prä lJention lollnt sich: KosteIl und NutzeIl /Ion Prä/lentions
maßnahmeIl zu Sicherh eit ulld Gesundheit alll Arbeitsplatz- rVSS). 
Die AUVA habe an dieser Studie mitgearbeitet. Die Ergebllisse hätten 
einen Re/um on PrellentiOll (RoP) /Ion 2,2 intemational ulld vo n 3,6 
fur Österreich ergeben. 

Nach Ansicht der AUVA sei die Projektdauer vo n .. Baba und fa llnet" 
ZII kurz gewesell, als dass ein technischer Fortschritt Eillfluss auf das 
Ergebllis härte habeIl könnell. Durch die Einbeziehullg der BescJ/äftig
tenzahlen sei die konju nkturelle Entwicklung in der ErjolgsberecJ/IIung 
von .. Baba ulld jall lI et" berücksichtigt worden. Darüber hinaus seieIl 
die Ulljallraten (Unfälle pro 1.000 Arbeitnehmer) /Iorher ulld lIachher 
gegellübergestellt worden. 

43.4 Der RH hielt fest, dass di e Beschäftigtenzahl als allei nige r Indika tor 
für di e konjunkturelle Entwicklung diese nur zum Teil zum Ausdruck 
bringen konnte, weil bspw. die Auslastung der Produktionskapazitäten 
bzw. die Leistung vo n Überstunden unberücksichtigt blieben. Weiters 
wa r nach Ansich t des RH bei ei nem zweij ährigen Kampagnenzeit
raum der technische Fortschritt per se nicht auszusch ließen (z.B. kön
nen neue Verfahren das Unfallgeschehen sp runghaft reduzieren). 

Daher hätte der RH eine deta illiertere Analyse der Einnussfaktoren 
auf das Unfa llgeschehen der Kampagne .. Baba und fall net" für not
wendig erachtet. 

44.1 (J) Die Beiträge zur Unfallversicherung betrugen gemäß § 51 Abs. I 
und 3 ASVG für all e unselbständig Erwerbstätigen zur Zeit der Geba
rungsüberprüfung monatlich 1,4 "10 der allgemeinen Beitragsgrund
lage54 und wurden zur Gänze vo m Dienstgeber entri chtet. Die AUVA 
wendete durchschnittlich rd . 5 % ihrer Erträge55 für Präventionsaktivi
täten 56 auf. Die Aufwendungen für die Prävention hatten maßgeblichen 
Einnuss auf das Ausmaß der übrigen Leistungen der AUVA (Unfall hei l-

~ Gcrniiß § 44 Abs. I ASVG war die Grundlage rur die Bemessung der allgemeinen Beiträge 
(al lgemeine Bei tragsgrundlage) ruf Pnichtversichene der im BcitrtlgszeiLraullI gebüh
rende. auf Cent gerundele Arbeitsverdienst mi t Ausnah me all fli lligcr Sonderzahlungen 
gemäß § 49 Abs. 2 ASVG . 

55 1m Jahr 201\ waren dies rur Prävenliollsaklivilätcll rd. 65.35 Mio. EUR. Im Zci l

raum von 2007 bis 201 1 stiegen die Erträge der AUVA von rd. 1. 135.15 Mio. EUR auf 
rd. 1.280. 15 Mio. EUR, Die Erträge bestanden zum Großtei l aus Versicherungsbeilragen. 

56 Prävenlionsaktivi läten : Unfallverhütungsdienst sowie Präventiol1sberatung durch 
AUVAsichcr 
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behandlung, Rehabilitation, Entschädigungszah lungen). Auch aus die

ser Überlegung war die Prävention direkt dem Generaldirektor zuge

ordnet. 

In Deutschland und in der Schweiz war die Gefahrenklasse der Unter

nehmen für die Beitragshöhe der Unfallversicherung relevant. Die 
Gefahrenklasse ergab sich aus dem Risiko, einen Arbeitsunfall oder 

eine Berufskrankheit zu erleiden. 

(2) Nach Ansicht der AUVA schuf das derzeitige österreich ische Bei

tragssystem, mit einem fIxen Beitragssatz von 1,4 'Ib, ein besseres Ver
trauensverhältnis zu den PräventivfachkräFten, da Unternehmen durch 

ihr jewei liges Unfallgeschehen keine höheren Beiträge zu befürchten 

hatten. Darüber hinaus gab es für die AUVA bisher keinen Nachweis 
dafür, dass durch ein Bonus-Malus-System (Anpassung der Versiche

rungsbeiträge an das tatsächliche Unfallgeschehen) der Anreiz für ein 
Unternehmen, selbst vermehrt Prävention zu betreiben, steigen würde. 

44.2 Der RH verwies darauf, dass das derzeitige Beitragssystem zur Unfall

versicherung keine unmittelbaren Anreize für Unternehmen lieferte, 
vermehrt Arbeitnehmerschutzmaßnahmen, die über den gesetz lichen 

Rahmen hinaus gi ngen, zu treffen. Dabei hatte nach Ansicht des RH 

eine erfolgreiche Prävention maßgeblichen Einfluss auf den Kosten
verlauf der Leistu ngen der AUVA. 

Der RH regte gegenüber dem BMG und der AUVA an, das Beitragssys

tem zu überdenken und Szenario rechnungen für ein risikoorientiertes 
Unfallversicherungssystem anzustellen bzw. Anreize für unfallvermei

dende Maßnahmen zu schaffen. Dabei sollten sowohl die Entlastung 
von Lohnnebenkosten als auch die Kostenreduktion für die AUVA im 

Auge behalten werden. 

44.3 (I) Laut Stellungnahme des BMG weise Österreich ei neIl sehr hohell 
Anteil all Kleill- ulld Mittelbetriebet! auf, I/Jodurch die Berücksichri
gung des Unfallgeschehells aufgrulld der gerillgen Beschäftigtenzahlen 
zu starken Verzerrungen , jedenfalls aber zu vielfach nicht signifikanten 
ulld damit ungerechten Ergebllisselljührell würde. 

Weitersjüllrte das BMG aus, dass geradejür kleinere Betriebe die aus 
einer solchen Systemumstellullg zu erwartenden Einsparungen an Bei
tragsleistungeIl wohl zu gering seien, um daraus entscheidende Motilla
riolljür entsprechende Sicherheitsanstrellgungfll zu gewinnen. Daher 
sei auch aus diesem Blickwillkel betrachtet eine kOllseque •• te Förde
rung des Sicherh eitsbewusstseins und der Präventionsmaßnahmell einer 
unmittelbareIl finanziellen Sankrionierung in Abhängigkeit 1I0n den 
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UnfallzijJern vorll/ziehen. Schließlich solle in diesem Zusammenhang 
unter anderem die Einsicht vermittelt werden, dass mehr Sicherheit 
nicht zu letzt auch ökonomische Vorteile für die Unternehmen bringe. 

Darüber hinaus sei nach Ansicht des BMG ein System der Beitrags
bemessung nach branchenbezogenen oder gar betrieblicJ,en Kriterien 
zweifellos administrativ sehr anspruchsvoll und daher mit erheblichem 
Ven/Jaltungsauf,vand verbunden. Auch das Argument der LolII,neben
kosten greife insofern ll/ kurz, als eine risikoorientierte Beitragsbe
messung zwar für risikoarme Unternehmen eine Beitragsentlastung 
bewirken würde, diejedoch im Sinne der Sicherstellung der Gesamtfi
'IlInzierung der AUVA durch erhöhte Beitragslasten für risikoreichere 
Untenrehmen kompensiert werden müsste, was zu einer VerschlecJ, 
terung der Wettbewerbssituation dieser Betriebe oder Branchen fül,
ren wü rde. 

Unter Bedaclrtnahme dieser Argumente solle daher nach Auffassung 
des BMG die Finanzierung der UnfallllersicJ,erung weiterhin im Wege 
der solida rischen Aujbringung der Mittel durch einen einheitlicJ,cn 
Beitragssatz eifolgen und parallel dazu die Prii vention in zeitgemäßer 
Form weiterentwickelt werden . 

(2) Laut Mitteilung der AUVA sei ein risikoorientiertes Beitragssystem 
keine Voraussetzung für ein besseres Präventionsresultat. Ein solcJ,cs 
Beitragssystem würde zu einem höheren Venvaltungsaufivand für den 
UnfallllersicJ,eru ngsträger füh ren. 

Weiters führte die AUVA aus, dass es in Deutschland und in der 
Schweiz ein risikoorientiertes Beitragssystem gebe. Allerdings sei der 
Dutcome hinsicht/ich des UnfallgescJ,ehens unselbständig Erwerbs
tätiger, gemessen als Ullfallrate meldepflichtiger Arbeitsunfälle im 
engeren Sinll, sogar ehvas schlechter als in Österreich (ill Österreich 
20,4 Unfälle je 1.000 Arbeitnehmer, in Deutschland 25, 8 und in der 
Schweiz 24 ,4). 

44.4 (I) Der RH hielt gegenüber dem BMG fest, dass eine generelle Diskus
sion über das Beitragssystem der gesetzlichen Unfallversicherung pri 
mär eine Kostenentlastung der AUVA durch eine verringerte Anzahl 
von Arbeitsunfallen bzw. durch deren geringere Schwere aber auch 
der öste rreichisc hen Wirtschaft durch Beit ragssenkungen zum Ziel 
haben müsste. Weiters hielt er dabei fest, dass sich bereits ab 21 Arbeit
nehmern je Unternehmen die Unfallrate je 1.000 Arbeitnehmer nahe 
dem Höchstwe rt befand und erst bei Unternehmen über 500 Arbeit
nehmern deutlich sank (siehe TZ 7). Laut AUVA fIelen rd. 44,7 Oio der 
Arbeitnehmer in die Gruppe der Unternehmen mit 2 1 bis 500 Arbeit-
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nehmern. Nach Ansicht des RH bestand daher bei einer großen Anzahl 
von Unternehmen noch Potenzial für eine verstärkte Unfallprävention. 
Zudem führte die AUVA bei der Abwicklung von AUVAsicher bereits 
aktuell eine risikoorientierte Auswahl der zu betreuenden Unterneh
men durch. 

(2) Der RH entgegnete der AUVA, dass der RH eine sachliche Diskus
sion anhand von Szenariorechnungen über ein risikoorientiertes Bei
tragssystem im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung anregte. 
Eine Wertung, welches System das vorteilhaftere wäre, war damit nicht 
verbunden. Die Unfallraten Deutschlands und der Schweiz, welche 
gegen ein risikoorien tiertes Beitragssystem sprechen würden, berück.
sichtigten U.a. nicht die konjunkturellen Entwicklungen, die Unter
nehmensgrößen und die Branchenstrukturen in den bei den Ländern. 

Die Überprüfung von AUVAsicher ergab zudem, dass die AUVA zur 
Betreuung durch AUVAsicher bereits aktuell eine risikoorientierte Ein
teilung der Unternehmen erfolgreich durchführte; dies betraf im Jahr 
2009 rd. 29 Ofo der Arbeitnehmer bundesweit. 

45.1 (I) Die Forschungsaktivitäten der AUVA fanden auf europäischer Ebene 
u.a. in einer Entschließung des Rates der Europäischen Union aus dem 
Jahr 2007 ihre strategische Grundlage. Er rief darin die Mitgliedstaaten 
dazu aur.;7, u.a. nationale Forschungszentren zum Thema Gesundheits
schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz anzuhalten, Informationen auf 
na tionaler und europäischer Ebene auszutauschen, die Programme zu 
koordinieren und sich dabei auf die Problemlösung und die sofortige 
Weiterleitung von Ergebnissen an Unternehmen, insbesondere Klein
und Mittelbetriebe, zu konzentrieren. 

(2) Auch gemäß § 172 Abs. I ASVG hatte die AUVA u.a. nach den 
wirksamsten Methoden und Mitteln zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
forschen . Die Ergebnisse von Forschungsprojekten sollten die Bera
tungs- und Schulungstätigkeit der AUVA im Bereich der Prävention 
unterstützen. 

(3) In der AUVA lag seit Mitte des Jahres 2011 ein schriftliches For
schungskonzept vor. Gemäß diesem sollten die eingesetzten For
schungsmittel zu 25 Oio für Grundlagen- und zu 75 % für angewandte 
Forschung eingesetzt werden. Eine Kooperation mit Unternehmen bzw. 
der Wirtschaft, welche aus den Forschungsergebnissen letztlich Nut
zen ziehen sollten, fand darin keine Erwähnung. 

~7 Entschließung des Rates der Europäischen Union zu ei ner neuen GemeinschaflSstrategie rur 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (2007- 20 12) 
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Insgesamt gab die AUVA in den Jahren 2007 bis 20 \\ durchschnitt
lich rd . 2,50 Mio. EUR pro Jahr für Forschung aus. 

Voraussetzung für die Genehmigung eines Forschungsantrags war, 
dass das eingereichte Projekt im Anschluss an bisherige Erkenntnisse 

neue Ergebnisse für die Prävention liefern sollte. Dazu beschloss die 
AUVAjährli ch Forschungsvorhaben , weiche mittels Eigen- oder Auf

tragsforschung oder Forschungsförderung durchgeführt werden so llten. 

Einen Großteil der Forschungsvorhaben vergab die AUVA an andere 
Forschungseinrichtungen für angewandte Forschung und an Univer
sitäten. Unternehmen waren dabei allenfalls über die Auftragnehmer 

der Forschungsprojekte in diese eingebunden. Die AUVA war damit 
meist Auftraggeber von Forschungsprojekten und deren Koordinator. 

45.2 Der RH gab kritisch zu bedenken, dass die AUVA bei ihren For

schungsaktivitäten einer direkten Kooperation mit der Wirtschaft einen 
geringen Stell enwert beimaß und im Forschungskonzept dafür keine 

Voraussetzungen schuf. Der RH empfahl der AUVA, das vorliegende 
Forschungskonzept in Richtung verstärkter Kooperation mit der Wirt
schaft zu überarbeiten. Dabei könnten Erfahrungen aus dem Bereich 
der an gewandten Forschung der Universitäten in Zusammenarbeit mit 

Unternehmen herangezogen werden. 

45.3 Laut Stellullgnallme der AUVA hätten Forschungs- ulld Entwicklungs
projekte der AUVA , Bereich Prävention , das Ziel, ganz konkrete Sicher
heits- und Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz zu lösell. Dies sei 
nur möglich, welln lIor Ort Messungen durchgeführt Ulld praktikable 
Lösullgsmöglicllkeiten mit deli Betroffenen ausgearbeitet Ulld bespro
chen werden könntell. Eine Reihe VOll Forschungsprojekten mit direktem 
TransJer der Ergebn isse in die Praxis seien dem Thema .. GeJailrenella
Iuierullg" 11011 speziellen Belastungen gewidmet. 

45.4 Der RH erwiderte, dass durch die weitgehend fehlenden Forschungsko

operationen mit Unternehmen die Vorteile eines intensiven Know- how

Transfers auf verschiedenen Ebenen ungenutzt blieben. Beispielsweise 
hätte dies die Einbindung der AUVA- Forschungsaklivitäten berei ts in 
die Entwicklung neuer Produkte umfassen können sowie die Möglich
keit erschlossen, Drittm ittel zur Finanzierung der Forschungsaktivi

täten der AUVA zu akq uirieren. 
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46.1 In den späten 1990er Jahren lag der Anteil der Aufwendungen für Prä
vention an den Gesamtaufwendungen der AUVA bei durchschnittlich 
rd. 4 0/0. Im Jahr 1998 strebte der Gesetzgeber58 an, - im Zuge der Ein
führung von AUVAsicher - den budgetären Anteil der Prävention der 
AUVA ab dem Jahr 2000 auf rd. 10 Ofo des Gesamtbudgets der AUVA 
zu erhöhen. Nähere Berechnungen lagen dazu nicht vor. 

, 
3 

Die Aufwendungen der Prävention der AUVA entwickelten sich sei t 
dem Jahr 2007 wie folgt: 

Tabelle 16: Aufwendungen der AUVA für Prävention in den Jahren 2007 bis 2014 

Voranschlag Veränderung 
2007 2008 2009 2010 2011 

2012 2013 2014 2007 bis 2011 

in Mio. EUR' in 0f01 

Unfallverhütungsdienst' 40.47 41,68 41,72 40,51 45,20 47,23 49,03 50,89 11,7 

AUVAsicher3 17.08 18,15 18,65 19,21 20,15 21,09 21,98 22,90 18,0 

Summe 13,5 

in 0f01 

Anteil Präventionsauf-
wendun~en an Gesamt- 5,1 5,1 5,0 4,9 5,2 5,2 5,2 5,3 
aufwen ungen AUVA 

Rundungsdifferenzen möglich 
gemäß Erfolgsrechnung: Unfatlverhütung 
gemäß Erfolgsrechnung: Präventionsberatung 

QueLLen: AUVA Erfolgsrechnungen 2007 bis 2011, Voranschlag 2012 bis 2014 

104 

Die Aufwendungen der AUVA für die Prävention stiegen im Zeit
raum 2007 bis 20 11 von rd. 57,56 Mio. EUR auf rd. 65,35 Mio. EUR 
bzw. um rd. 13,5 0/0. Der Anteil der Präventionsaufwendungen blieb 
in diesem Zeitraum nahezu konstant bei rd. 50/0. Bis zum Jahr 20\4 
plante die AUVA, diesen Anteil auf rd. 5,3 % geringfügig anzuheben. 
Obwohl der Anteil der Prävention am Gesamtbudget der AUVA bei 
rd. 5 % verblieb, wurden dieser bzw. die Zielsetzung aus dem Jahr 1998 
nicht weiter hinterfragt. 

46.2 Der RH stellte fest, dass die im Jahr 1998 angestrebte fmanzie ll e Aus
stattung der Prävention im Überprüfungszeitraum nicht erreicht wurde 
und auch bis zum Jahr 2014 bei weitem unterschritten werden so ll. 

,. Regierungsvorlage 1449 BlgNR XX. GP. 5. 14 
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Der RH kri tisierte, dass für Prävention ein Anteil von 10 % am Bud
get ohne entsprechende Berechnungsgrundlage festgelegt wurde. Dabei 
spiel te auch eine wesentliche Rolle, dass di e strategischen Ziele der 
AUVA nicht mit deren Budgetierung verbunden waren. 

Der RH empfahl der AUVA, den geplanten Anteil der Präventionsauf
wendungen am Gesamtbudget der AUVA, unter dem Aspekt des bis
herigen fmanziellen Bedarfs, kritisch zu evaluieren. Dabei sollten al s 
Eckpunk te die noch zu fo rmulierenden quantifIzierten strategischen 
Zielsetzungen einer wirksamen Prävention sowie die wirtschaftlichen 
Gegebenheiten maßgeblich sei n. 

47.1 Die AUVA beschäftigte im Bereich der Prävention im Jahr 2010 
rd . 356,1 VBÄ bzw. 370 Mitarbeiter. Diese verteilten sich auf die Haupt
steIl e mit rd. 11 2,2 VBÄ und die vier Landesstell en (inkl. AußensteI
len und Präventionszentren) mit rd. 243,9 VBÄ. 

Im Jahr 2010 waren 214 Mitarbeiter (das waren rd. 58 % der Mitarbei
ter für Prävention) al s fachkundige Organ e, Arbeits medi ziner, eigene 
Sicherheitsfachkräfte sowie Referenten tätig und sta nden damit direkt 
mit den zu betreuenden Unternehmen im Kontakt. Von den 214 waren 
79 AUVAsicher und 135 der Unfallverhütung zugeordnet. Darüber 
hinaus beauftragte die AUVA im Jahr 2010 gemäß § 78a Abs. 1 ASchG 
200 externe Präventivfachkräft e für die Betreuung im Rahmen von 
AUVAsicher. 

Berechnungen der AUVA ergaben einen Overheadanteil für den 
gesamten Präventionsbereich im Jahr 2010 von rd . 17 %. 

47 .2 Der RH wies auf den mit im Jahr 2010 bspw. 58 "10 relativ geringen 
Anteil der (Außendienst)Mitarbeiter, die im direkten Kontakt mit den 
zu betreuenden Unternehmen standen, hin. Dadurch erschien ein Over
headanteil von rd . 17 % zweifelhaft. Wei ters war zu bemerken, dass die 
Kostenrechnung der AUVA (siehe TZ 48) u.a. aufgrund der fehl enden 
Kostenträgerrechnung kaum geeignet war, den Overheadanteil bei der 
Leistungserbringung in der Prävention zuverlässig zu ermitteln. 

Der RH empfahl der AUVA, im Zuge der Prozessoptimierung im Rah
men von AUVA 2020 di e Overheadberechnung für den Bereich Prä
vention zu verifIzieren und an die tatsächlichen Gegebenheiten anzu
passen. 
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47.3 Laut Stellullgllahme der AUVA seien zu deli im Bericht angeführten 
214 Mitarbeitern (79 AUVAsicher, 135 Ullfallverhütung) der Prä
lJention, die ill direktem Kontakt mit den zu betreuenden Ullterneh
mell stüllden, jedenfalls noch 19 Messtechniker (Lärm, Audiometrie, 
Schwingungen etc.) und Laboranten hinzuzuzählen (15 in der Haupt
steIle, lJier im UnfalllJerhütungsdiellst). 

47.4 Der RH entgegnete, dass die Zuordnung des Personals aufgrund der von 
der AUVA vorgelegten Unterlagen erfolgte. Die von der AUVA nun
mehr getroffene Zuordnung von 19 Messtechnikern und Laboranten 
zum Außendienst hatte aber keine signiflk.ante Änderung des Verhält
nisses zwischen Innen- und Außendienst zur Folge. Demnach wären 
rd. 63 Ofo statt rd. 58 Ofo der Mitarbeiter im Außendienst. Der RH hielt 
daran fest, die Overheadberechnung für den Präventionsbereich durch 
Einführung einer geeigneten Kostenträgerrechnung auf eine betriebs
wirtschaftlich fundierte Basis zu stellen. 

48.1 Gemäß den Rechnungslegungsvorschriften für Sozialversicherungs
träger hatte die AUVA eine Voranschlagsrechnung und eine Kosten
rechnung zu führen. 

Die Kostenrechnung umfasste alle Bereiche der AUVA (inkJ. Ein
richtungen der Unfallheilbehandlung, Rehabilitation und Entschä
digungen) und war als KostensteIlenrechnung konzipiert. Über die 
Rechnungslegungsvorschriften hinaus erstellte die AUVA eine weitere 
KostensteIlenrechnung speziell gegliedert nach ihren Organisations
einheiten. Beide Kostenrechnungen waren nicht auf die Bedürfnisse 
des Aufgabenbereichs Prävention (speziell Wirkungen der Prävention) 
ausgerichtet. Eine verursachergerechte Zuordnung der internen Kosten 
zu den einzelnen Leistungen der Prävention in Form einer Kostenträ
gerrechnung mit einer Ressourcenerfassung (Unfallverhütungsdienst 
und AUVAsicher) fand nicht statt. AUVAsicher führte nur eine Res
souJcenerfassung der Präventivfachkräfte zur Messung der Betreu
ungszeiten sowie zur Abrechnung ihrer Betreuungstätigkeit durch. 

48.2 Nach Ansicht des RH war die in der AUVA eingerichtete Kostenrech
nung für eine effiziente Steuerung des Bereichs Prävention wenig 
geeignet, weil wesentliche Teile einer Kosten- und Leistungsrechnung 
sowie die Ermittlung von Kennzahlen zur EffIzienzmessung der Leis
tungserbringung fehlten. 

Bund 2013/8 
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Er empfahl der AUVA, ungeachtet des Mindeststa ndards aus den Rech

nungslegungsvorschriften für Sozialversicherungsträger ein geeignetes 
Kosten- und Leistungsrechnungssystem basierend auf einer fl ächen

deckenden Ressourcenerfassung für den Bereich der Prävention einzu
richten. Dieses soll te, gestützt au f Kennzahl en, di e Basis für ein Co n

trollingsyste m für eine effi ziente Leistungserbringung im Bereich der 

Präven tion bilden. 

48.3 Die AUVA sagte zu, die Empfehlungen des RH zur Verijizierung der 
Overh eadbereclmung und zur Etablierung eill er Kostentriigerrecl!nullg 
und eines Kennza hlensystems im Bereich der Prä IJe ntioll aufz ugreifen 
und deren Umsetzbll rkeit zu überprüfen. 

Präventionseinheiten der AUVA 

Organisation der 
Präve ntio n in der 
AUVA 

Bund 2013/8 

49.1 (I) Gemäß § 78a ASchG richtete die AUVA bundesweit neun Präven
tionszentren ein . Über diese konnten die Untern ehmen AUVAsicher 

kostenl os in Anspruch nehmen. 

AUVAsicher-Mitarbeiter betreuten über AUVAsi cher und dessen Prä
venti onszentren Unternehmen mi t bis zu 50 Arbeitnehmern . Sie traten 
daher in den Betrieben als vom Unternehmer beau ftragte Präventiv

fachkrä fte au f und waren in erster Linie dem Unternehmen vera nt

wo rtlich. 

(2) Gemä ß § 187 ASVG wa r über di e Arbeitnehm erschutzvorschriften 

hinausgehend der Unfallversicherungsträger dazu verpfli chtet, einen 
Un fa llverhütungsdi enst (UVD) einzurichten. Dieser wurde un abhä ngig 
vo n der Unternehmensgröße tätig und so ll te Vorso rge für di e Verhü
tun g von Arbeitsun nillen und Berufskrankheiten treffen (§ 186 ASVG). 

Der Unfa llverhü tungsdi enst der AUVA wa r j eweil s in der Haup tsteIl e 

und in den vier Landesstell en als eigene Abteilung eingeri chtet. 
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Praventionseinheiten der AUVA 

Abbildung 7: Präventionseinheiten der AUVA im Überblick 
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49.2 Im Ergebnis verfolgten sowohl der Unfallverhütungsdienst als auch 
AUVAsicher die gleiche Zielsetzung. Au fgrund dessen war di ese Auf
bauorga nisation anfa llig für Doppelgleisigkeiten, Synergieeffekte wur
den nicht erhoben. 

49.3 Laut Stellullgllahme der AUVA seieIl der UllfallJle rhütullgsdiellst ulld 
AUVAsicher rechtlich gelrellll te Systeme ulld häffen unterschiedliche 
A ufgabelI . Doppelgleisigkeitell seieIl VO ll Grulld auf ausgesclllossell 
und würdell praktisch lIicht auftretell . 

49.4 Der RH hielt der AUVA entgegen, dass es Überschneidungen der Zustän
digkei ten zwischen AUVAsicher und dem Unfallverhütungsdienst Z.B. 
im Bereich der Kl einuntemehmen gab. Beide Einrichtungen nahmen 
dort Aufgaben im Bereich der Prävention von Arbeitsun fa llen wahr. 
Auch der ex terne Berater, welcher AUVAsicher im Jahr 2009 evalu-

8und 2013/8 
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ierte, verwies auf die orga nisa torischen Reibungsverluste zwischen 
AUVAsicher und dem Unfallverhütungsdienst. 

Darüber hinaus fü hrte der Unfallverhütungsdi enst, wie unter TZ 56 
angeführt, auch Messungen für die von AUVAsicher betreuten Unter
nehmen durch. 

50.1 Die für Arbeitnehmerschu tz zustä nd ige Bundesministerin und die Sozi
alpartner vereinbarten im Dezember 1997, dass die Umsetzung ei ner 
fl ächendeckenden arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen 
Betreuung nach Artikel VI des damals gül tigen ASchG du rch ei nen 
namhaften Beitrag von der Unfallvers icherung un terstützt werden 50 11 . 

Die AUVA verwirklichte diese Vereinbarung im März 1998 in Form 
von AUVAsicher. 

Gemäß § 78a ASchG hatte die AUVA ab I. Jänner 1999 im Rahmen 
vo n AUVAsicher zur Betreuung vo n Un te rnehmen mit bis 50 Arbei t
nehmern sowie vo n Unternehmen mi t mehreren Arbeitsstätte n mit 
zusa mmen bis zu 250 Arbeitnehmern Präventionszentren zur Ver
fügung zu stellen. Auf Verl angen der Arbeitgeber (Rechtsanspruch) 
fü hrten die Präventivfachkräfte von AUVAsicher neben der jährlichen 
bzw. all e zwei Jahre stattfIndenden Basisbetreuung auch anlassbezo
gene Begehungen durch. Die AUVA hatte für AUVAsicher vo rrangig 
externe Präventivfachkräfte einzusetzen (vgl. TZ 47). 

Die arbeitgeberseitige Verpflichtung zur Bereitstellung eines Präven
tivdi enstes (§ 73 ASchG) konnte dadurch von den KJ ein- und Mittel
betri eben durch AUVAsicher erfüll t werden. 

50.2 Der RH hielt fest, dass AUVAsicher aufgrund seiner rechtlichen Gesta l
tung eine Art Unternehmensförderung darstell te. 

51.1 (I) Der Budgetrahmen fü r AUVAsicher betrug bis zum Jahr 2000 
rd. 23,98 Mio. EURjährli ch. Für das Jahr 1998 soll te die AUVA gemäß 
den Erläuterung zur Regierungsvorlage zur Einführung vo n AUVAsicher 
im ASchG rd. 5,8 1 Mio. EUR und für das Jahr 1999 rd. 14,53 Mi o. EUR 
bereitstell en. Ab dem Jahr 2000 soll te die AUVA jährli ch mindestens 
23,98 Mio. EUR va lorisiert bereitstellen. 
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(2) Der fInanzielle Aufwand (Personal- und Investitionsaufwand) für 
AUVAsicher stieg in den Jahren 1998 bis 2011 von rd. 610.000 EUR 
auf rd. 20,15 Mio. EUR an. Die Gründe für die regelmäßige Unter
schreitung des vorgesehenen Budgets von rd. 23,98 Mio. EUR ab dem 
Jahr 2000 waren nicht Gegenstand einer grundsätzlichen strategischen 
Analyse durch die AUVA. Es gab allerdings Bemühungen der AUVA, 
den Marktanteil von AUVAsicher anzuheben und die Kundenzufrie
denheit von AUVAsicher zu gewährleisten. 

51.2 Der RH wies darauf hin, dass der geplante fInanzielle Mitteleinsatz 
von AUVAsicher seit der Gründung im Jahr 1998 nicht erreicht wurde. 
Nach Ansicht des RH erwies sich die Budgetvorgabe für AUVAsicher 
aus dem Jahr 1998 von rd. 23 ,98 Mio. EUR bislang als nicht erforder
lich. 

Der RH empfahl der AUVA, in Analogie zum gesamten Aufgabenbe
reich Prävention den geplanten Budgetrahmen für AUVAsicher unter 
dem Aspekt des bisherigen fInanziellen Bedarfs Juitisch zu hinterfra
gen. Dabei sollten als Eckpunkte die noch zu formulierenden quantifI
zierten strategischen Zielsetzungen einer wirksamen Prävention sowie 
die wirtschaftlichen Gegebenheiten maßgeblich sein. 

51.3 Laut Stellungnahme der AUVA sei auJgrund der effizienten Organisa
tion von AUVAsicher und eines weitgehend beJriedigten Marktes der 
ursprünglich geplante Fillallzeillsatz bisher lIicht nötig gewesell. 

51.4 Der RH hielt daran fest, die fInanzielle Ausstattung sowie die Ziel
erreichung von AUVAsicher zu überprüfen, zumal der ursprünglich 
geplante Budgetrahmen von rd. 23,98 Mio. EUR pro Jahr bei weitem 
nicht ausgeschöpft wurde. 

52.1 (I) Der Marktanteil - als das Verhältnis der von AUVAsicher betreuten 
Arbeitsstätten zu den bundesweit betreubaren Arbeitsstätten mit bis 
zu 50 Arbeitnehmern - war die einzige quantifIzierte Zielgröße für 
die Erfolgsmessung von AUVAsicher: Er wurde im Rahmen des Pro
jektauftrags von AUVAsicher für das Jahr 2001 mit zu erreichenden 
rd. 66 Ofo festgelegt. 

Ab dem Jahr 2005 änderte die AUVA die DefInition der Zielgröße 
Marktanteil, die nun auf Basis der Arbeitnehmer (nicht der Arbeits
stätten) zu messen war. Damit sollte die Zielerreichung von rd. 66 Ofo 

erleichtert werden. 
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(2) Insgesamt betreute AUVAsicher im Jahr 2010 rd. 738.000 Arbeit
nehmer59. Das wa ren rd . 24 % jener bundesweit insgesamt rd . 3, \0 Mio. 

unselbstä ndig Erwerbstätigen, die über die AUVA unfallversichert 

wa ren. 

Tabelle 17: Entwicklung des Marktanteils bei Arbeitsstätten bzw. Arbeitnehmern in den 

Jahren 2007 bis 2011 

Unternehmen 1 

1-10 Arbeitnehmer 

11-20 Arbeitnehmer 

21-50 Arbei tnehmer 

Summe 1-50 Arbeit
nehmer 

2007 

Arbeitsw Arbeit-
stätten nehmer 

36.6 53,2 

74,3 75,3 

78,9 78,9 

41,2 65,7 

2008 2009 

Arbeits- Arbeit· Arbeits- Arbe it· 
stätten nehmer stätten nehmer 

in 0f02 

36.0 52,2 37,9 50,7 

64,1 65,5 70,8 71.2 

74,5 76,4 72.6 72, 6 

40,0 62,1 42,1 61,2 

2010 20 11 

Arbeits- Arbeit- Arbeits- Arbeit-
stätten nehmer stätten nehmer 

30,1 47,1 21.7 37, 4 

67,9 69,4 67,3 67.7 

73,5 74,3 72,5 72.4 

34,3 59,5 27,4 58,1 

Bei Unternehmen mit mehreren Arbeitss tätten und bis zu 250 Arb eitnehmern werden die einze lnen Ar beitsstätten in der 
jeweils zugehörigen Untern ehmensgröße (1-10 AN, 11-20 AN oder 21-50 AN ) gezähLt . 
Ru ndungsdi fferenzen möglich 

Quellen: AUVA; Darstellung RH 

Bund 2013/8 

Im überprü fte n Ze itraum ve rlor AUVAsicher stetig an Marktanteil , 
sowohl bei den Arbeitsstätten als auch bei den Arbeitnehmern. Eine 
deta illi erte Analyse der Zi el abweichung zeigte, dass AUVAsicher den 

vo rgegebenen Zielwert (66 %) - bei beiden Kriterien - bei größeren 
Untern ehmen (ab elf Arbei tnehmern) überschri tt, hingegen bei Unter
nehmen mit bis zu zehn Arbeitnehmern weit verfehlte. 

52.2 Der RH stell te kritisch fest, dass AUVAsicher den Marktanteil bei den 
kleinen Unternehmen (mi t bis zehn Arbeitnehmern) weder bei den 

Arbeitss tätten noch bei den Arbeitnehmern erreichte. Der RH gab daher 
zu bedenken, dass es un klar wa r, welche Auswirkungen di ese Zielver

fe hlun g auf die Wirksa mkeit von AUVAsicher hatte. Der RH empfahl 
der AUVA, neben dem Ma rkta nteil als indirektem Indikator für den 
Erfolg von AUVAsicher we itere Indikatoren für die Messung der Wirk

sa mkeit von AUVAsicher zu entwi ckeln und anzuw enden. 

52.3 Die AUVA hielt in ihrer Stellungnahme f est, da ss der Z iell/iert von 
AUVAsicher immer als Gesamtwert und nicht als Vorgabe fü r jedes 
Marktsegment zu verstehen sei. 

59 Bundesweit waren im Rahmen VOll AUVAsicher rd. \ ,44 Mio. unse lbständig Erwerbs
tätige (d.h. Arbeitnehmer in Unternehmen bis 50 Arbeit nehmer) belreubar. 
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Präventionseinheiten der AUVA 

Betreuungszeiten der 
Präventivfachkräfte 

von AUVAsicher 

52.4 Der RH wies darauf hin, dass das schwache Abschneiden bei den klei

nen Unternehmen dazu führte, dass der Gesamt-Zielwert, 66 Ofo der 
Arbeitnehmer bei den Unternehmen bis 50 Arbeitnehmer durch AUVA

sicher zu betreuen, seit 2008 zunehmend verfehlt wurde. Er hielt es 

daher im Sinne der Erreichung des Gesamtzielwertes für wichtig, die 
Gruppe der Unternehmen mit bis zu zehn Arbeitnehmern verstärkt zu 

betreuen. 

53.1 (I) Für von AUVAsicher betreute Unternehmen mit bis zu 50 Arbeit
nehmern wurden im Jahr 1998 im Rahmen der sozialpartnerschaft

lichen Einigung die Besuchsintervalle durch Präventivfachkräfte sowie 

der voraussichtliche Bedarf an durchschnittlichen Mindestbetreuungs
stunden festgelegt: 

Tabelle 18: Besuchsintervall und Betreuungszeit der Präventivfachkräfte für von 
AUVAsicher betreute Unternehmen 

Unternehmen 

1-10 Arbeitnehmer 

11-20 Arbeitnehmer 

21-50 Arbeitnehmer 

Quellen: AUVA; Darstellung RH 

112 

Besuchsintervall und Betreuungszeit 

mindestens alle 2 Jahre 2 Stunden 

mindestens jährlich 4 Stunden 

mindestens jährlich 8 Stunden 

§ 77a ASchG gab vor, dass die Präventivfachkräfte ausschließlich 

Begehungen durchzuführen hatten. Diese mussten in Unternehmen 
mit bis zu zehn Arbeitnehmern mindestens einmal alle zwei Jahre 

und in Unternehmen mit elf bis 50 Arbeitnehmern mindestens jähr

lich stattfinden. 

(2) In Unternehmen mit mehr als 50 Arbeitnehmern wa ren gemäß 

§ 82a ASchG in Verbindung mit § 77a ASchG die Betreuungszeiten 

durch die Präventivfachkräfte strikt vorgegeben: 

1,2 Stunden p.a. pro Arbeitnehmer auf Büroarbeitsplätzen, 

1,5 Stunden p.a. pro Arbeitnehmer auf sonstigen Arbeitsplätzen. 

(3) Die Betreuungszeiten durch die Präventivfachkräfte in Stunden je 
nach Unternehmensgröße (Anzahl der Arbeitnehmer) stellten sich am 

Beispiel der Betreuungszeiten in Unternehmen ab 50 Arbeitnehmern 

bei einem Verhältnis von drei Arbeitern zu einem Angestellten gege n

über einem von AUVAsicher betreuten Unternehmen wie folgt dar: 

Bund 2013/8 
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Abbildu ng 8: Betreuungszeiten durch die Präventivfachkräfte 
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Deutlich war ein Sprung in der Betreuungszeit von rd. 65 Stunden pro 
Jahr am Übergang von 50 auf 5 I Arbeitnehmer. Die Unfall rate erreichte 

aber schon bei Unternehmen ab 2 I Arbeitnehmern mit rd . 22,8 Unfäl
len pro 1.000 Arbeitnehmer nahezu den Höchstwert von rd. 23,3 Unfal

len60 pro 1.000 Arbeitnehmer (vgl. TZ 7). Damit lag die Unfall rate bei 
Unternehmen mit 2 I bis 50 Arbeitnehmern bereits auf dem Niveau der 

Unternehmen mit 51 bis 500 Arbeitnehmern. Trotzdem war erst ab der 
Grenze von 51 Arbeitnehmern eine gesetzliche Betreuungszeit in einem 

defInierten Stundenausmaß festgelegt, welches weit über den Mindest

betreuungsstunden von AUVAsicher lag. Weiters waren aber die Unter
nehmen mit 2 I bis 50 Arbeitnehmern jene Unternehmensgruppe mit 

dem höchsten Marktanteil von rd. 72 'Ib bei AUVAsicher (vgl. TZ 52). 

53.2 Für den RH waren die Gründe für die Grenzziehung bei 50 Arbeit
nehmern in den Vorschriften des ASchG hinsichtlich der Betreuungs

zeiten durch Präventivfachkräfte nicht nac hvoll ziehbar. Er gab zu 
bedenken, dass bereits ab 2 I Arbeitnehmern die Unfallrate nahezu 

60 bei Unternehmen mit 20 1 bis 250 Arbeitnehmern 

Bund 2013/8 113 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 17 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H 

Präventionseinheiten der AUVA 

114 

das gleiche Ausmaß erreichte wie bei größeren Unternehmen. Der Ein
satz von AUVAsicher konnte daher nach Ansicht des RH diese Lücke 
(in der Betreuung von Unternehmen mit 20 bis 50 Arbeitnehmern) zur 
Vermeidung von ArbeitsunHillen nicht schließen. Der RH machte in 
diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass AUVAsicher seit sei
ner Gründung hinsichtlich seiner Wirkung noch nicht evaluiert wor
den war. 

Der RH empfahl der AUVA, die Zielgruppe und den zeitlichen Einsatz 
von AUVAsicher je Unternehmensgröße zu evaluieren, um die Wirk
samkeit in Verbindung mit dem Mitteleinsatz (siehe TZ 51) zur Absen
kung von Arbeitsunnillen und Berufskrankheiten beurteilen zu können. 

53.3 Laut Stellullgllalune der AUVA sei der Grulld für die Grellzziehung 
bei 50 Arbeitnehmern hillsichtlich der Betreuullgszeiten ill eiller EU
Empfehlullg aus dem Jahr 2003 zur Defillitioll VOll Kleillstullterneh
mell sowie kleillell ulld mittlereIl Ullternehmell gelegen. 

Weiters hielt die AUVA fest, da ss AUVAsicher alllässlich des 10-jä l, 
rigell BesteheIls von einem externeIl Berater evaluiert worden sei und 
auch die Wirkullg (lielerreichung) von AUVAsicher Teil der E'lIlluie
rUllg gewesell sei. 

53.4 Der RH wies nochmals auf die hohe Rate an Arbeitsunfallen pro 
1.000 Arbeitnehmer bereits bei Unternehmen ab 21 Arbeitnehmern 
hin. 

Ferner entgegnete der RH, dass der externe Berater die Wirkungen 
von AUVAsicher nicht evaluiert, sondern sich dabei u.a. mit der Mes
sung der Zielerreichung durch AUVAsicher befasst hatte. Der Berater 
hatte dabei festgehalten, dass .die Darstellung der Auswirkungen auf 
das Ziel durch Maßnahmen von AUVAsicher und der Entwicklung der 
Unfallzahlen besse r dargestellt werden sollte". Diese Empfehlung war 
in ei ne grundlegende Untersuchung der Organisation sowie der Mar
ketingaktivitäten von AUVAsicher eingebettet. Der Ansicht der AUVA, 
aus den Ausführungen des externen Beraters auf eine zielgruppenge
rechte Ausrichtung von AUVAsicher sowie den angemessenen zeit
lichen Einsatz von AUVAsicher je Unternehmensgröße schließen zu 
können, konnte der RH nicht folgen. Er hielt daher an seiner Emp
fehlung fest, AUVAsicher zur Beurteilung von dessen Wirksamkeit in 
wesentlichen Punkten zu evaluieren. 
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Soll-Ist-Vergleich der 
Betreuungszeiten der 
Präventivfachkräfte 
von AUVAsicher 

54 Basierend auf der soz ialpa rtnerschaftlichen Einigung im Jahr 1998 

sc hl oss die AUVA für die Beauftragung extern er Präventivfachkräfte 
mit der Österreichischen Ärztekammer sowie mit den Interessenver
tretungen der Sicherh eitsfachkräfte jeweils einen Vertrag ab. Di e Ver

träge regelten u.a. die durchschnittlichen Mindestbetreuungszeiten der 
Sicherheitsfachkräfte und der Arbeitsmediziner: 

Tabelle 19: Mindestbetreuungszeiten der Präventivfachkräfte für von AUVAsicher 
betreute Unternehmen 

Unternehmen 

1- 10 Arbeitnehmer' 

11-20 Arbeitnehmer1 

21-50 Arbeitnehmer1 

Sicherheitsfachkraft 

1,2 

2,4 

4,8 

Arbeitsmediziner 

in Stunden 

1,0 

1,6 

3,2 

Betreuungszeit gesamt 

2,23 

4,0 

B,O 

Die Betreuung erfolgte alle zwei Jahre. 
Die Betreuung erfolgte jährlich . 

3 seit dem Jahr 2003 von der AUVA auf 2.2 erhöht 

Quellen: AUVA; Darstellung RH 

Risikoorientierte 
Mi ndestbetreuungs
zeiten der Sicher
heitsfachkräfte von 
AUVAsicher 

Bund 2013/8 

Die tatsächlich geleisteten Belreuungszeiten von rd. 6.34 Stunden der 
Präventivfachkräfte in den Unternehmen mit 2 1 bis 50 Arbeitnehmern 
lagen deutlich (rd. 21 0/0) unter den Mindestvorgaben von acht Stun
den . Auch im Bereich der mittleren Unternehmen (elf bis 20 Arbeit

nehmer) un te rschritt AUVAsicher di e vorgegebenen Mindestbetreu
ungszeiten. wenn auch gerin g. Dafü r überschritt die Betreuungszeit 
bei den kleinen Unternehmen die Mindestvo rga be um rd. 0,19 Stun 

den bzw. rd. 9 0/0. Die Abweichungen waren im Rahmen der Vorgaben 
der gesetzli chen Mi ndestbetreuungszeiten (TZ 53) zwar zulässig, eine 

gesa mthafte Darlegung der Gründe für di e Abweichungen durch die 
AUVA lag abe r ni cht vor. 

55.1 Im Rahmen einer Untersuchung61 von AUVAsicher im Jahr 2009 emp
fahl der externe Berater. die Betreuungsressourcen unter Berücksich

tigung des Gefahrenpotenzials der zu betreuenden Unternehmen neu 

zu gewichten, um eine effiziente Nutzung der Ressourcen zu erzielen. 

Im Jahr 2010 legte AUVAsicher für di e Sicherheitsfachkräfte di e Min 
destbetreuungszeiten neu fest, um entsprechend der Empfehlung des 
Beraters mehr Zeit in den risi koreichen Unternehmen zur Verfügung 

zu stell en. Die Betreuungszeiten der Arbeitsmediziner bli eben unver-

61 Endbericht Analysephase zur Evaluierung AUVAsicher vom 19. März 2009 
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ändert. Die AUVA entwickelte drei risikoorientierte Betreuungskate

go rien auf Basis einer Auswertung des Jahres 201062 : 

Tabelle 20: Risikoorientierte Mindestbetreuungszeiten der Sicherheitsfachkräfte in 
Stunden von AUVAsicher seit dem Jahr 2010 

Unternehmen 

1-10 Arbeitnehmer l 

11-20 Arbeitnehmer2 

21- 50 Arbeitnehmer2 

Risikoorientierte Mindestbetreuungszeit 

Risikoklasse 1 

2 

2,5 

4 

Risikoklasse 2 

in Stunden 

1,5 

2 

3,2 

Risikoklasse 3 

1,2 

1,5 

2 

Die Betreuung erfolgte alte zwei Jahre. 
Die Betreuung erfolgte jährlich. 

Quellen: AUVA; RH 

116 

Für die Vertei lung der Mindestbetreuungszeiten waren fo lgende ein
schrä nkende Rahmenbedingungen maßgeblich: 

Orientierung an den tatsächlich geleisteten Betreuungsstunden der 

vergangenen Jahre; 

bugdet- bzw. aufwandsneutrale Verschiebung der Betreuungszeiten 
gegenüber den bisherigen Vorgaben; 

bestehende Verträge blieben unverändert. 

Eine Gegenüberstellung der bisherigen Mindestbetreuungszeiten mit 
den seit 2010 neuen, flir die Präventivfachkräfte (Sicherheitsfachkraft 

und Arbeitsmediz inerl gültigen ergab Folgende Verteilung: 

62 Für die drei Bctrcuungskatcgorien berücksichtigte die AUVA in den einzelnen Winschafts
klassen die Anzahl der meldepnichtigen ArbeiLSunfälle, die durchschnil1liche Kr.lI1ken
slilndsdaucr sowie die UnFalirnte pro 1.000 unselbständig Beschä fligten. Die risikorcichslc 
Kategorie wurde mit H 1" bezeichnet. risikoarme Unternehmen waren der Kategorie .. Y 
zugeordnel. Danlus ergaben sich risikoorienlicne BClreuungszeilen rur Sicherheitsfach
kräfte. 
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Tabelle 21: Gegenüberstellung der Mindestbetreuungszeiten der Präventivfachkräfte für 

von AUVAsicher betreute Unternehmen 

Unternehmen 

1- 10 Arbeitnehmer l 

11-20 Arbeitnehmer2 

21-50 Arbeitnehmer2 

bisherige 
Mindest

betreuungs
zeit 

2 

4 

8 

durchschnittliche 
tatsächlich 
geleistete 

Betreuungszeit 

risikoorientierte 
Mindestbetreuungszeit 

Risiko
klasse 1 

Risiko
klasse 2 

Risi ko
klasse 3 

in Stunden 

2.3 

3.9 

6.3 

3.0 

4.1 

7.2 

2.5 

3.6 

6,4 

2.2 

3.1 

5.2 

Die Betreuung erfolgte alle zwei Jahre. 
2 Oie Betreuung erfolgte jährlich . 

Quelle: Darstellung RH 

Bund 2013/8 

Daraus erga b s ich. dass die neu festge legten ris ikoori entierten Min
destbelreuungszeiten insbesondere in den Unternehmen mit 21 bis 
50 Arbeitnehmern in j ede r Risikogruppe die bis zum J ahr 2010 
geplanten Mindeststunden um bis zu 35 % unterschritten. Dies stand 

im Widerspruch zum Verlauf der Unfallraten bezogen auf die Unter
nehmensgröße. welche eine UnFallhäufung bei den Untern ehmen mit 
21 bis 50 Arbeitnehmern zeigte. 

55.2 Der RH bemerkte positiv die im Jahr 20 10 eingefü hrten ris ikoori en
tierten Ansätze in der Verteilung der Mindestbetreuun gszeiten der 
Sicherheitsfachkräfte im Rahmen von AUVAsicher. Nach Ansicht des 

RH ließ sich dabei eine Verschiebung der Betreuungsa ktivitäten in Rich
tung kleinere risikoreichere (bzw. gefa hrlich ere) Untern ehmen feststel
len. Dem grundsätzlichen Problem, dass bei Unternehm en mit 21 bis 

50 Arbeitnehmern eine höhere Unfallhäufung vorlag, wurde aber nicht 
ausreichend Rechnung getra ge n. Der RH empfahl da her der AUVA, 
im Rahmen der unter TZ 53 empfohlenen Evaluierung der Wirksa m

keit von AUVAsicher, di e Festlegung der risikoorientierten Mindest
betreuungsstunden der Präventivfachkräfte einer kritischen Analyse 

zu unterziehen, weil die Unfallraten je nach Unternehmensgröße di e 
Versch iebung der Mindestbetreuungszeiten nicht plausibel erscheinen 

ließen. 

55.3 Laut Mitteilung der AUVA werde auf Basis der Empfehlungen des erter
nen Beraters in jenen Wirtsclwjtsklassen. die eine höhere Gefährdung 
aufweisen würden. mehr Bera tungszeit eingeplant. 
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Die /10m RH festgestellte Verschiebung der Betreuungsaktivitäten in 
Richtung kleinere Betriebe sei, bezogen auf die tatsächlich geleistete 
Betreuungszeit, nicht nacllzu/lollziehen. Die durcllschnittliclle Betreu
ungszeit sei /lor der Umstellung ill deli Betrieben mit 2 / bis 50 Arbeit
nehmern bei etwa 6,34 Stunden gelegell. Nach der Umstellung sei in 
deli risikoreichsten Betrieben mit 2 / bis 50 Arbeitnehmern eine Belreu
ungszeit VOll 7,2 Stundell eillgeplallt worden, auch die zweite Risi
koklasse liege mit 6,4 Stunden noch über dem Durcllscllllittswert vor 
der Umstellung. 

55.4 Der RH entgegnete, dass die internen Vorgaben der AUVA von 8 Stun

den Betreuungszeit für Präventivfachkräfte von AUVAsicher für Unter
nehmen mit 21 bis 50 Arbeitnehmern auf7,2 bis 5,2 Stundenje nach 

Risikoklasse reduziert wurden. Bei den kleineren Unternehmen (ein bis 

zehn Arbeitnehmer) wurde die Soll- Vorgabe von 2 Stunden alle zwei 
Jahre auf 3 Stunden alle zwei Jahre bei den risikoreichsten Unterneh 
men dieser Größenklasse angehoben. 

Der RH wiederholte daher seine Empfehlung, im Rahmen der unter 

TZ 53 empfohlenen Evaluierung der Wirksamkeit von AUVAsicher, 

die festgelegte Anzahl der risikoorientierten Mindestbetreuungsstun
den der Präventivfachkräfte kritisch zu analysieren. 

56.1 Im Jahr 2011 führte der Unfallverhütungsdienst folgende Präventions

tätigkeiten in Arbeitsstätten durch : 
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Tabelle 22: Tätigkeiten des Unfallverhütungsdienstes im Jahr 2011 

Unternehmen 
Unternehmen Unternehmen mit ~ SO Arbeit· 

Arbeitsstätten Tätigkeit mit ~ SO Arbeit· mit > SO Arbeit· nehmern 
Tätigkeit nehmern nehmern (AUVAsicher 

betreut) 

Anzah l in %1 Anteil in "10' 

Beratung 8.390 70,7 44 30 26 

Messung 1.605 13,5 19 15 67 

Unfallerhebung 1.262 10,6 41 22 37 

Berufskra n k heiten· 273 2,3 34 27 39 erhebung 

Regresserhebung 217 1,8 32 29 39 

Schulung 66 0,6 56 30 14 

Expositio ns- 61 0,5 31 38 31 erhebung 

Gesamtergebnis 11.874 100,0 40 27 33 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: AUVA 

Bund 2013/8 

Der Unfallverhütungsdienst wurde kaum eigeninitiativ in den Unter
nehmen tätig, sondern er wurde von den Präventivfachkräften ange
fordert. Die Entscheidung, tätig zu werden, traf aber der Unfallverhü
tungsdienst nach Relevanz der Anforderung. 

Insgesamt erb rachte der Unfa llverhütungsdienst im Jahr 20 11 rund zwei 
Drittel seiner Tätigkeiten in nicht von AUVAsicher betreuten Unterneh
men. Diese tei lten sich auf rd. 40 % mit bis zu 50 Arbe itnehmern sowie 
auf rd . 27 Ofo mit mehr als 50 Arbeitnehmern auf. Rund 33 Ofo seiner 
Tätigke iten erbrachte er in von AUVAsicher betreuten Unternehmen. 
Die von AUVAsicher betreuten Unternehmen repräsentierten insge
samt rund ein Viertel aller Unternehmen sowie Arbeitnehmer bundes
weit. Dies bedeutete, dass der Unfa llverhütungsdienst ein Drittel sei
ner Leistungen für jenes Viertel der Unternehmen erbrachte, welches 
auch von AUVAsicher betreut war. 

Die Beratungen des Unfallverhütungsdienstes stellten mit rd. 71 Ofo den 
größten Anteil seiner Le istungen dar. Diese Beratu ngen führte er zu 
rd. 26 Ofo in Unternehmen, die auch von AUVAsicher betreut waren, 
durch. Rund zwei Drittel der Messungen des Unfa ll verh ütungsdiens
tes erfo lgten in von AUVAsicher betreuten Unternehmen. 
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56.2 Der RH wies darauf hin, dass der Unfallverhütungsdienst verhältnis
mäßig häufiger für von AUVAsicher betreute Unternehmen als für 
die übrigen Unternehmen tätig wurde. Nach Ansicht des RH bestand 
dadurch die Möglichkeit, dass von AUVAsicher betreute Unternehmen 
bevorzugt zu einer Leistung des Unfallverhütungsdienstes gelangten 
und dadurch zusä tzlich gefördert wurden. 

Der RH empfahl der AUVA, die Ursachen des verhältnismäßig häufigen 
Einsatzes des Unfallverhütungsdienstes im Bereich der von AUVAsicher 
betreuten Unternehmen zu analysieren. 

56.3 Die AUVA stellte eille allfällige Bevorzugullg der von AUVAsicher 
betreuten Unternehmen durch den Unfallverhütullgsdienst in Abrede. 

Laut Stellullgnahme der AUVA seien Ilon den 33 % (= 3.957) 110m 
Ullfalllierhütullgsdienst ill 11011 AUVAsicher betreuten Ullternehmen 
durcllgejüllrtell Leistungen 569 auf ErhebungeIl 11011 Ullfällen ulld 
BerufskrankheiteIl entfallen. Dies seieIl keille Präventionsleistullgen, 
SOlidem Aktillitätell, die VOll den Leistullgsabteilungell der AUVA im 
Zuge eilles Leistungsfeststellungsveljahrens vom Unfallverhütungs
dienst angefordert und VOll diesem erledigt worden seien. 

Die Unterstützung der Unternehmen bei den sich aus dem AScI/G erge
benden Leistullgsverpflichtullgell stünde allen Unternehmen offell, sie 
müsste aber 110m UnterneilIlIen bei der AUVA allgefo rdert Iverden. 

56.4 Der RH erwiderte, dass eine intensive Befassung des Unfallverhütungs
dienstes in von AUVAsicher betreuten Unternehmen in den Bereichen 
Messung, Unfallerhebung, Berufskrankheitenerhebung und Regresser
hebung festzustellen war. Eine analytisch fundierte Erklärung fehlte 
dazu. 

Deshalb hielt der RH an seiner Empfehlung, die Ursachen des verhält
nismäßig häufigen Einsatzes des Unfallverhütungsdienstes im Bereich 
der von AUVAsicher betreuten Unternehmen zu analysieren, fest. 
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57 .1 (I) Im Jahr 200B analysierte ein externer Bera ter di e Aufgaben, die 

dafür eingesetzten Ressourcen und den erzielten Output des Unfall
verhütungsdienstes. Der Endbericht lag im März 2009 dem Generaldi 

rektor der AUVA vo r. Eine Behandlung im Verwaltungsa usschuss des 

Vorstands sowi e eine BeSChlussfa ssung über den Berichtsinhalt waren 
nicht ersichtlich6l. 

(2) Aus der Evaluierung des Unfallverhütungsdienstes g ing hervor, 
dass keine gelebte Strategie des Unfallverhütungsdienstes vorh and en 

se i. Die Orga nisa tionse inheiten des Unfallverhütungsdienstes würden 
eigene unterschiedliche Wege zu r Erfüllung vo n Präve nti onsaufga ben 
entwickeln . Eine kla re Pos it ionierung des Unfall verhütungsdienstes im 

Prävent ionsfeld wä re nicht deftni ert , dadurch würde keine fokussierte 
Allokation der Ressourcen ge mäß einer festgel egten Strategie erfolgen. 

Weiters wi es der externe Berater auf die inputorientierte Leistungssteu
erung im Unfallverhütungsdienst hin. Es würde nicht die Erreichung 
von Zielen gemessen, so nd ern di e Anzahl von durchgeführten Maß

nahmen. So wä re die .. Redu ktion der Arbeitsunfall e um x Oio" nicht 
als Ziel defini ert, so ndern ledigli ch die Anza hl der Belriebsbesuche, 
der verteilten Medien etc. 

Auch die interne Revision der AUVA kritisierte im Jahr 2009, dass 
alInillige Abweichungen von festgelegten Zielwerten im sogenannten 
Leistu ngsbogen64 keiner zielgerichteten Steuerung der Leistungen des 

Unfallverhütungsdienstes zugeführt würden. 

Aufgrund der fehl enden Strategie interpretierten im Jahr 2007 die 

jeweiligen Landesstellen die Leistungen inhaltlich unterschi edlich. Im 
Detail streute die erfasste Quantität der Leistungen zwischen den Lan

desstell en erheblich (die Varianz lag bspw. bei Betriebsbesuchen bei 

600 Ofo und bei Messungen bei 700 Oio). Als weitere Ursache dafür ortete 
der ex tern e Berater die fehl ende Regelung über die Zusammenarbeit 
zwischen der HauptsteIl e und den Landesstell en. 

Zur Au fga benerledigung durch den Unfallverhütungsdienst stellte der 

externe Berater fest, dass trotz aufwendigen Genehmigungsprozesses 
keine Kostentransparenz über Aufgaben bzw. Projekte vo rhanden wä re. 
Ebenso sei di e Ursachen- Wirkungskette zwischen Ressource neinsatz 
und Leistung nicht aus Kennzahl en nachvollziehbar; es könne ni cht 

6) Am 10. Februar 2009 diSKutiert e der Verwaltullgsausschuss des Vurslands der AUVA 
den Endbericht Ober die HEva luierun g: AUVAsicher - stra tegische Ziele" und crweitcne 
bzw. legte die st rategischen Ziele von AUVAsichcr neu resL. 

M Ocr Lcisiungsbogcll war eine verei nrachte Bala nce<! Scorccard. 
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ermittelt werden, welche Leistungen mit welchem Ressourceneinsatz 
einhergingen. 

(3) Der externe Berater sah daher Verbesserungspotenziale vor all em 
im Bereich Strategieentwicklung, Balanced Scorecard, Aufgabenver
teilung zwischen der HauptsteIle und den Landesstellen sowie in der 
EDV- Unterstützung. 

(4) Die AUVA überarbeitete Ende 2009 nach Vorliegen des Evaluie
rungsberichts ihre Strategie und erstellte zu deren Umsetzung Fach
gruppenkonzepte. Diese wichen jedoch im Aufbau und in der Struk
tur voneinander stark ab und enthielten keine quantifizierten Größen 
zur Zielerreichung (vgl. TZ 42). Darüber hinaus gehende, greifbare und 
wesentliche Organisationsänderungen sowie fmanzielle Maßnahmen 
erfolgten nicht. 

(5) Im September 2011 beauftragte die AUVA erneut denselben exte r
nen Berater zur Fortführung des bereits seit dem Jahr 2002 laufenden 
Reorganisationsprozesses im Bereich der Prävention. Dabei führte er 
im Jahr 2011 bei der Perso nalbedarfsberechnung für den Unfallver
hütungsdienst (UVD-Würfel) wiederum eine Leistungserhebung durch 
und erfasste die anfallenden Ist-Stunden je Leistungskategorie in der 
HauptsteIle und in den Landesstellen. Das Projektteam einigte sich 
darauf, dass der zukünftige Bedarf für eine Leistung aus dem gewich
teten Mittelwert der jeweiligen Landesstelle errechnet werden sollte. 
Eine Beurteilung zur Rechtfertigung des Ressourceneinsatzes j e Lan
desstelle bzw. der HauptsteIle erfolgte nicht. Die Analyse des Beraters 
zeigte aber erneut deutliche Unterschiede in der Leistungserbringung 
je Landesstelle bzw. der HauptsteIle im Bereich des Unfallverhütungs
dienstes auf. Der Analyse vorgelagert war eine mehrrnonatige Dis
kussion der einzelnen Landesstellen über die Defmition der einzel
nen Leistungen. 

57.2 Der RH hielt kritisch fest, dass sich die AUVA seit mehr als einem Jahr
zehnt mit der Reorganisation der Prävention, besonders des Unfall
verhütungsdienstes, beschäftigte. Nach Ansicht des RH blieben dabei 
Kernprobleme - wie z.B. die fehlende klare einheitlich interpretierte 
Strategie, fehlende Wirkungsziele, fehlende Wirkungskette zwischen 
Ressourceneinsatz und Ergebnissen und unterschiedliche Aufgabener
ledigung je nach Organisation - ungelöst. Die laufende Personalbe
darfsberechnung lief Gefahr, keine wirksamen Ergebnisse erbringen 
zu können, weil die vorhandenen Ist-Werte beim Ressourceneinsatz 
für die Leistungserbringung als zukünftige Soll- Werte festgelegt wur
den. 
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Der RH empfahl der AUVA, das seit mehr als einem Jahrzehnt lau
fe nde Reorganisati onsprojekt im Aufga benbereich der Prävention auf 
die Umsetzung der nach wie vor ungelösten Kernprobleme zu fokus
sieren und den Reorga nisationsprozess wesentl ich zu beschleunigen. 

57.3 Laut Stellungnah me der AUVA seien bei der laufenden Perso nalbe
da rjsplanung für die meisten Leistungen neue einheitliche Plan werte 
vereinbart wo rden. Zur Zeit der Gebarul1gsüberprüj ung sei die Perso
l1albedarjsplanung im Ga nge und nicht abgescllIossen gewesen. 

Zusammenwirken der Arbeitsinspektorate und der AUVA 

Einflussfaktoren auf 
das Zusa mmenwirke n 
der Arbeitsinspekto
rate und der AUVA 

Datenaustausch 
zwischen den 
A rbei tsi ns pektora te n 
und der AUVA sowie 
Beanstandungen 

Bund 2013/8 

58 Die Arbeitsi nspektora te versuchten, Arbei tnehmerschutz durch Kon
trolle (mi t Strafsa nktion) der Einhaltung von Arbeitnehmerschutz
bestimmu nge n zu erreichen. Dabei gewann etwa se it dem Jahr 2007 
die Beratung der Unternehmen an Bedeutung, um Bea nstandungen 
bereits im Vorfeld zu vermeiden. Die AUVA war als Versicherer bestrebt, 
durch ei ne wi rkungsvolle Präve ntion das Versicherungsrisiko bzw. die 
dara us resul tierenden Geldleistungen zu minimieren. Eine enge Zusa m
menarbeit zwischen der Arbeitsinspektion und der AUVA wa r daher 
in einigen Bereichen - wie Betriebsanlagengenehmigung, Auswer
tung von Beanstandungen, Abwicklung des Datenaustauschs sowie 
Erfassung der Arbeitnehmer in den Arbeitsstätten - naheli egend. Im 
Bereich de r Legistik und de r Umsetzung von europäischen Arbeitneh
merschu tzbestimmungen wurde di ese entsprechend gepflegt. In den 
übrigen Bereichen wa ren Lücken im Zusammenwirken zwischen den 
Arbeits inspekto raten und der AUVA deutlich erkennbar. 

59.1 (I) Gemäß § 78a Abs. 6 und 7 ASchG bestanden zwischen dem Zen
tral- Arbeitsinspektorat und der AUVA gegenseitige Meldepfl ichten 
bei Arbeitsstä tten mi t bis zu 50 Arbeitnehmern über die Namen der 
Arbeitgeber, di e Wirtschaftskl assifikation gemäß ÖNACE 1995 und 
die Anschrift der Arbeitsstä tten. Zusätzlich meldete die AUVA an di e 
Arbeitsinspekto rate das Datum der Besuche der Arbeitsstätten in von 
AUVAsicher betreuten Unternehmen. 

Ei ne gemeinsame Analyse der Daten durch di e AUVA und di e Arbeits
inspekto rate, z. B. zur Beurteilung der Wirksamkei t von AUVAsicher, 
fehlte. Eine auf Anregung des RH erstell te Auswertung des Zentral
Arbeitsinspektorats über die Bea nstandungen in Arbeitsstätten mit bis 
zu 50 Arbeitnehmern aus dem Jahr 201 1 zeigte fo lgende Verteilung: 
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Tabelle 23: Anzahl der Beanstandungen der Arbeitsinspektorate im Jahr 2011 

Beanstandungen 

Unternehmen mi t bis zu technischer Verwendungsschutz Summe 50 Arbeitnehmern Arbei tnehmerschutz 

Anzahl 

nicht AUVAsicher betreut 16.398 10.183 26.581 

AUVAsicher betreut 13.736 13.925 27.661 

Gesamt 30.134 24.108 54.242 

Quelle: Zentral- Arbeitsinspektorat 

124 

Daraus ging hervor, dass von AUVAsicher betreute Unternehmen ten
denziell weniger Beanstandungen im technischen Arbeitnehmerschutz 
aufwiesen, aber deutlich mehr Beanstandungen beim Verwendungs
schutz. 

(2) Darüber hinaus erhob die AUVA keine Information über die kon
kreten Beanstandungen im Bereich der von AUVAsicher betreuten 
Unternehmen, obwohl ihr diese Daten in den betreuten Unternehmen 
über die jeweilige Präventivfachkraft zugänglich waren. Die jeweilige 
Präventivfachkraft von AUVAsicher wurde zwar grundsätzlich von der 
AUVA beauftragt, hatte jedoch ihr gegenüber keine Meldepflichten; die 
Meldepflicht bestand gegenüber dem Unternehmen. Die AUVA begrün
dete dies mit ihrer AufgabensteIlung als Teil desjeweiligen Unterneh
mens. Bei den nicht von AUVAsicher betreuten Unternehmen hatte die 
AUVA grundsätzlich keinen Zugriff auf diese Daten. Die jährlichen 
Berichte über .die Tätigkeit der Arbeitsinspektion" enthielten keine 
unternehmensbezogenen Daten über die Beanstandungen. 

59.2 Nach Ansicht des RH beschränkten sich die vorhandenen gegenseitigen 
gesetzlichen Meldepflichten auf den Austausch von Formaldaten. Der 
RH hielt fest, dass ein Datenaustausch zwischen den Arbeitsinspek
toraten und der AUVA über die Details der Beanstandungen zweck
mäßig wäre, um daraus Rückschlüsse für ziel gerichtete Präventions
maßnahmen ziehen (z.B. Kampagnen, Schwerpunktberatungen) bzw. 
Qualitätsstandards für die Präventivfachkräfte erstellen zu können. Er 
empfahl daher dem BMASK und der AUVA, das Datenpotenzial spezi
ell im Bereich der Beanstandungen im Sinne eines effektiven Arbeit
nehmerschutzes zu erschließen und gegenseitig zugänglich zu machen. 
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59.3 (I) Lallt Stellul1gl1ahme des BMASK sei del1 Empfehlul1gel1 des RH 
folgel1d geplal1t, begi l1l1 el1d im Herbst 20/3 del1 bestehenden Datel1-
austausch zwischel1 der AUVA ul1d der Arbeitsil1spektiol1 1lI verstär
kel1 und die Schafful1g der daf,;r erforderlichen gesetzlichel1 Grundla 
gen vo ranzutreibel1 . 

(2) Die AUVA teilte mit, sie werde gemeinsam mit dem Zelltral-A rbeits
il1spektorat praktikable Möglichkeitel1 eines weiteren Date l1austauschs 
prüfel1. 

Es sei gemäß ASchG Aufgabe der AUVA-Präventivfachkräfte, gemein
sam mit del1 Arbeitgebem die Beanstal1dungen der Arbeitsil1spekto
rate zu bearbeitel1. Dies werde dah er beim Betriebsbesuch lIordril1glich 
durchgeführt, um besolldere Gefahrel1 zu beseitige/l . Die Ergebnisse 
dieser Beratu ngel1 würde/l im Besuchsbericht lIon AUVAsicher f estge
halten. Eine darüber hinausgehende Speicheru/lg zur systematischen 
elektronischen Weiterverarbeitullg sei aus datenschutzrechtlicllell Grün
den /li cht möglich. 

60.1 Gemäß § 21 Abs. 2 ArblG teilte die AUVA dem jeweils zuständi gen 
Arbeitsinspektorat alle meldepflichtigen Arbeitsunfälle sowie Anzeigen 
über Berufskrankheiten mit. Die Meldung der Arbeitsunfälle erfolgte 
über handschriftli ch ausgefüllte Formulare in Papierform. Ab dem 
Jahr 2014 so llte dies laut AUVA EDV-unterstützt erfolgen. 

60.2 Der RH empfahl der AUVA und dem BMASK, die gegense itige EDV
unterstützte Übertragung aller meldepflichtigen Daten rasch voran
zutreiben, um eine effI ziente Vera rbeitung der Daten von bei den Sei
ten gewährleisten zu können. 

60 .3 (I) Laut Stellul1gnahme des BMASK sei geplal1t, ab Herbst 20 1 J die 
Ma chbarkeit der zeitnahem Übennittlul1g der von der AUVA elektro
nisch erfasstel1 Ul1falldatel1 al1 die Arbeitsillspektion zu prüfell . 

(2) Laut Mitteilul1g der AUVA sei die Voraussetzul1g für die elektro
l1ische Übenllittlullg der Unjallmeldullg die im Leistullgsbereich der 
AUVA im Jahr 20 10 implemelltierte ul1d seitdem del1 weiterel1 Allfor
derungen angepasste Softwa re EFEU. Das EFEU-System sei ill Koope
ratioll mit del1 anderel1 drei Ul1fallversicherul1gsträgem, der Versiche
rungsa llstalt öffelltlich Bediensteter (BVA), der Versicherungsanstalt 
für Eisenbahnen ulld Bergbau (VAEB) sowie der Sozialversicherungsan
stalt der Bauem (SVB) elItwickelt worden. Das EFEU-Team plallefür 
20 14 den Beginn der Analyse für die elektronische Übermittlullg der 

125 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 29 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H 

Zusammenwirken der Arbeitsinspektorate 
und der AUVA 

Betriebsanlagen
genehmigung 

Von den Arbeits
inspektoraten er
fasste Arbeitnehmer 
und Arbeitsstätten 

126 

U,Jjallmeldungen. Die Umsetzung werde /loraussichtliclt im Jahr 2015 
abgesch lossen. 

61.1 Im Zuge eines Betriebsanlagengenehmigungsverfahrens gemäß 
§ 74 GewO hatte das Arbeitsinspektorat gemäß § 12 ArblG Partei
steIlung. Eine Befassung der AUVA war nicht vorgesehen. Dadurch 
konnte das Expertenwissen der AUVA zur Verm eidung von Arbeits
unflill en bzw. Berufskrankheiten nicht genutzt werden. Eine einheit
li che Beurteilung bzw. Feststellung des Arbeitnehmerschutzes bei den 
genehmigten Betriebsanlagen durch die Arbeitsinspektorate und die 
AUVA fehlte dadurch. Die betraf vo r allem die einheitliche Masch i
nensicherheit (Benutzer- und Inverkehrbringervo rschri fte n). 

61.2 Nach Ansicht des RH hätte eine frühe Einbindung der AUVA im Pla
nungsprozess zur Errichtung risikoreicher Betriebsanlagen den Vor
teil einer möglichst einheitlichen FestIegung des Sicherheitsstandards 
sowohl nach arbeitnehmerschutzrechtIichen Vorgaben als auch nach 
den Präventionszielen der AUVA. Der RH empfahl der AUVA, ihre 
fachliche Expertise als Gutachter im Rahmen der ParteisteIlung der 
Arbeitsinspektion im Betriebsanlagengenehmigungsverfahren ver
mehrt einzubringen, um volkswirtschaftliche Folgekosten im Bereich 
der Unternehmen und der Leistungen der AUVA zu vermeiden. 

61.3 Laut Stellungnahme der AUVA wü rde sie unter bestimmten Vorausset
zungen (Vorhandensein /Io n Risikobereichen, Bezahlung) eine Einbe
ziehung in das Genehmigungsveljahren begrüßen. Dabei sei die Emp
je/tlung /lo r allem für die Bezirks/lenvaltungsbelt örden maßgeblich. 

61.4 Der RH verwies auj das Ziel der Empjehlung, die Zusammenarbeit zwi
schen der AUVA und den Arbeitsinspektoraten zujorcieren, um den 
bestmöglichen Nutzen aus dem beiderseits /lo rhillldenen Know- /lOlV zu 
zielt en und keine Aujblähung des Betriebsa nlagengenehmigungsverjalt
rells herbeizuführen. 

62.1 (I) Das Zentral-Arbeitsinspektorat führte eine zentrale Unterneh
mensdatenbank, die durch dezentrale Eingaben der Arbeitsinspek
toren mit Adressen der Arbeitsstätten gespeist wurde. Die Unterneh
mensdatenbank war ei ne über di e Jahre gewachsene Datenbank mit 
341.559 Adressen von Arbeitsstätten zum Stand 31. März 2012. Die 
Standorte von Arbeitsstätten wurden durch Kontrollen, Unfallmel
dungen, Mutterschutzmeldungen, Lehrlingsmeldungen, Informationen 
aus dem Gewerberegister, systematische Telefonbuchrecherchen und 
auch durch eigene Recherchen erhoben. Das Zentral - Arbeitsinspekto-
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rat schätzte, dass rd. 10 Ofo der Arbeitsstätten in seiner Untern ehm ens
datenbank fehlten. Die Recherchen zur Lokalisierung der Arbeitsstät

ten wa ren für di e Arbeitsinspektorate te ils sehr arbeitsaufwendig. 

(2) Ein Vergleich der im Jahr 2011 bei den Arbeitsins(lektoraten 

(2.865.298), beim Verkehrs- Arbeitsinspektorat und beim Land- und 

Fo rs tw irtschaftsinspektorat (rd. 404.000) erfassten unselbstä ndig 
Erwerbstätigen mit den 11. Mikrozensus ausgewiesenen (rd. 3,57 Mi o.) 
ergab eine Lücke von rd. 305.000 ni cht erfassten unselbständig Erwerbs

tätigen. Diese ließ da rauf schließen, dass nicht alle zu kontrollierenden 

Arbeitsstätten von den oben genannten Arbeits inspektoraten erfasst 
wurden. Ein Teil der Differenz war auf die unterschi edli chen Bezugs
j ahre (2009, 2010,2011) zu rückzu führen. Darüber hinaus erfassten die 

Arbeits inspektorate und das Verkehrs- Arbeitsinspekto rat di e Anzahl 
der unselbstä ndi g Erwe rbstätigen, während die Landes- und Gemein 

debediensteten als VBÄ gezählt wurden. Unbekannt war die Anzahl der 
Arbeitnehm er in pri va ten Haushalten und die Anza hl der ge istli chen 
Amtsträge r, die vom Tätigkeitsbereich der Arbeitsinspektion gemäß 
§ lAbs. 2 ArblG ausgenommen waren. Di e zwa ngsläu fIg ungenaue 
Eigenerhebung durch das Arbeits inspektorat wa r eben fa lls mi tve rant

wo rtlich für die Differenz. 

(3) Ab I. April 201 2 ging di e bei der Url aubs- und Abfertigungskasse 
eingeri chtete Baustell endatenba nk mit verpflichtenden Baustellen

meldungen in Betrieb. Diese Einri chtung erm ögli chte einen voll stän

dige n Überbli ck über neue Baustellen und damit zusammenh ä ngende 
gezielte Kont roll en der Behörden. Di ese Datenba nk wa r auch den 

Arbeitsinspektoraten zugä ngli ch. 

62.2 Der RH wi es auf die unvollständige Datenlage über di e Standorte von 
Arbeitsstätten sowie auf den beachtlichen Arbeitsaufwand der Arbeits

inspektorate für deren Erfassung und Wartung hin . 

Der RH merkte positiv an, dass durch Einführung einer Baustellenda 

tenbank in diese m Bereich eine Kontrollmöglichkei t für die Arbeits
inspektorate sichergestell t werden konnte. Er wies auf di e Machbar

keit einer zeitnahen Erfassung von relevanten Arbeitsstättendaten hin. 
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63.1 (1) Gemäß § 20 Abs. 2 ArblG mussten die Gewerbebehörden65 das 

zuständige Arbeitsinspektorat von der Neuerrichtung bzw. über Ände
rungen von Betriebsanlagen66 verständigen. Alle Behörden hatten 

gegenüber dem Arbeitsinspektorat diesbezügliche Meldepflichten. Laut 
Zentral-Arbeitsinspektorat würden die Bezirksverwaltungsbehörden 

ihren Meldepflichten in unterschiedlichem Ausmaß nachkommen. Ein
schränkend war dazu zu bemerken, dass gemäß § 2 GewO nicht alle 

Tätigkeiten, wie bspw. Land- und Forstwirtschaft, der Betrieb von 
Sägen, Tätigkeiten der Rechtsanwälte, Ausübung der Heilkunde etc., 

unter die GewO und deren Genehmigungspflichten fIelen. 

(2) Gemäß § 365 GewO hatten die Bezirksverwaltungsbehörden ein 

Gewerberegister zu führen, in das natürliche Personen und andere 

Rechtsträger einzutragen waren. Im Zentralen Gewerberegister beim 

BMWF J wurden diese Daten zusammengeführt. Abfrageberechtigungen 
bestanden gemäß § 360 Abs. 3 ASVG u.a. für die Gewerbebehörden, 
die Wirtschaftskammern und die Sozialversicherungsträger. 

(3) Das BMWFJ setzte Schritte zur Reorganisation des Zentralen Gewer
beregisters und beauftragte im Januar 20 11 eine Machbarkeitsstudie zu 

dessen Neugestaltung67. Das Zentral-Arbeitsinspektorat wu rde in der 
Studie ausdrücklich als Stakeholder und Datenempfanger bezeichnet. 

Jedoch nutzte es kaum seine Position. Laut Studie waren aufgrund der 
unterschiedlichen Systeme bis zu 5 % aller Gewerbetreibenden nicht 

im Zentralen Gewerberegister enthalten. 

In seinem Bericht zur Verwaltungsreforminitiative ( .. Register der Bun

desverwaltung", Reihe Bund 20 12/5) hatte der RH darauf hingewie

sen, dass die technische Umsetzung des Zentralen Gewerberegisters 
auf Basis der 14 dezentralen Gewerberegister nicht mehr zeitgemäß 
war und die einmalige Speicherung von Daten eine erhöhte Datenkon

sistenz mit sich brächte. Er hatte daher empfoh len, die Arbeiten zur 
Entwicklung des Zentralen Gewerberegisters Neu rasch voranzutrei

ben, um die Effizienz zu steigern und die Datenqualität zu verbessern. 

65 Zuständige Gewerbebehörde war die aur Landesebene angesiedelte Bezi rksverwaltungs
behörde des Gewerbestandorts und daher je nach Standort die Bezirkshauplmannschaft, 
der Magistrat der Stadt oder in Wien das zuständige Magistralische BezirksamI. 

66 Eine BClriebsanalage war jener On, an dem ein Gewerbe ausgcObt wurde. In der Regel 
war der Begriff der Bet riebsa nlage enger gerasst als der der Arbeitsstäne. weil im Rah
men einer Arbeitsstätte auch Tätigkeiten ausgeübt werden konnten, welche nichl der 
Gewerbeordnung unterlagen. 

67 Am 18. Juni 2012 veranstaltete das BMWFJ an lässlich des Projeklstarl's des Projekt.s 
Zentrales Gewerberegisler Neu ein Kick.- orr. 
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63.2 Nach Ansicht des RH wa r das geltende System des Zentralen Gewerbe

registers nicht gee ignet, zeitnahe und zuverlässige In fo rmationen über 
Arbeitsstätten zu li efern. Die im § 20 Abs. 2 Arbl G normierte Melde

pflicht all er Behörden stell te nach Ansicht des RH einen unbestimm

ten Gesetzesbeg ri ff dar, welcher ka um Wirkung aufwies. 

Der RH emp fa hl dem BMASK, vermehrt die Mi tsprache als Stakeholder 

bei der Gesta ltung des Zentralen Gewerberegisters Neu wa hrzunehmen 
u nd nach Maßgabe der Mögli chkeiten au f automatisierte Datenüber
tragung an das Zentral- Arbeitsi nspektorat zu drängen. Weiters emp
fah l er dem BMASK, die Unterstützung durch a nd ere Behörden für die 

Erfassung vo n Arbeitsstätten einzufordern. 

63.3 Laut Stellungnahme des BMASK würden die Empfehllingen des RH 
aufgegriffe ll, die Daten des "Zentralen GelVerberegisters Nell " künftig 
fü r Zwecke der Arbeitsinspektion si.ln IJollllutzbar zu milchen. 

64.1 Die AUVA eruierte di e Adressdaten von Arbeitsstätten aus den soge
nannten Hauptverba ndsbeitragskontonummern68 beim Hauptverba nd 

der österreichischen Sozialversicherungsträger IH auptverband). Der 
Arbeitgeber von Pflichtversicherten meldete über di e Hauptverba nds
beitragskonto nu mmern neben der monatHchen Di enstnehmeranza hl 

auch die Ab rechnungsadresse der Firma sowie eine Dienstgebernu m
mer. Da dara us Daten über Fili albetriebe bzw. Arbeitsstätten ni cht ein 
deutig erken nbar wa ren, wa r der AUVA das versicherte Risikoportfo

li o ni cht zu r Gä nze bekannt. 

Weitere Datenquell en für die Lokalisierung vo n Arbeitsstä tten waren 

im ASVG normi ert. § 33 ASVG normierte die An - und Ab meldung 
vo n Pfli chtversicherten durch den Arbeitgeber zu Di enstgeberkonto
numm ern . Gemäß § 34 ASVG waren Di enstgeber verpfli chtet, beim 

zuständige n Kranke nversicherungsträger oder beim Finanzamt der 
Betriebsstätte den Lohnzettel einzubringen, der u.a. die Adresse der 
Arbeitsstätte am 3 1. Dezember bzw. am letzten Beschäftigungstag 

innerhalb ei nes J ahres enthalten musste. Di ese Da te n wurden a n den 
Hauptve rband weitergegeben; der Hauptve rband leitete sie, gemäß 
Bundesstatistikgesetz 2000, ohne Prüfung auf Validität zur statisti

schen Verwendung a n die Bundesa nsta lt .Statistik Österreich'· weite r. 

68 Ein Unternehmen erhieli vo rn Hauplverba nd eine oder mehrere Hauplvcrbandshei
tragskontonummern. um seine Arbeitnehmer bei m HauplVcrba nd pllichlvc rsichern zu 
können. 
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64.2 Nach Ansicht des RH könnten die Lohnzettelmeldungen eine Daten
quelle für die Erhebung von Arbeitsstätten sowohl für die Arbeitsin
spektorate als auch für die AUVA darstellen. Dies hätte u.a. den Vorteil, 
nur eine Erhebung aus einer einheitlichen Datenquelle vornehmen zu 
müssen. Der RH empfahl dem BMASK und der AUVA, die Nutzung der 
im Hauptverband vorhandenen Daten über gemeldete Arbeitsstätten 
zu prüfen, um eine einheitliche Arbeitsstättenerfassung in die Wege 
zu leiten. 

64.3 (I) Laut Stellungnahme des BMASK sei es geplant, ab Herbst 2013 die 
tecllllischen Voraussetzungen für den automatisierten Datenllbgleich 
der von der AUVA erfassten Arbeitsstätten zu schaffen. 

(2) Laut Mitteilung der AUVA werde die Empfehlung des RH bereits illl 
Rahmen der Entwicklung IIon safe.net, der neuen Software zur Unter
stützung der Prävention, analysiert und gegebenenfalls umgesetzt. 
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65 Zusa mmenfassend hob der RH folgende Empfehlungen he rvor : 

(1) An den Beginn der Strategieentwicklung fUr die Österreich i sehe 

Arbeitsschutzstrategie 201 3-2020 wä ren die Entwi cklung eines stra

tegi schen Gesamtdokuments sowie eine quantita tive - nicht nur 
eine quali tative - Zieldefmition und die Festlegung von Wirkungs

indikatoren zu stellen. (TZ 11) 

(2) Den Arbeitsinspektoraten wä re die Dichte des Überprüfungsinter
valls der j eweiligen Arbeitsstätten vorzugeben. Dies wäre eine zen
trale Voraussetzung, um eine e ffi ziente Organisation und eine wirt

schaftliche Planung in der Arbeitsinspektion herbeifUhren zu können. 
Darauf aufba uend wären eine Aufgabenkritik und effizienzste igernde 
Maßnahmen durchzufUhren und auf dieser Basis die Organisa tions

form und di e Perso nalaussta ttung zu wählen . (TZ 13, 19) 

(3) Es wä ren größere Arbeitsinspektorate zu schaffen und die Anzahl 

der Au fs ichtsbezirke auf max imal einen pro Bundesland zu reduzie
ren. Dabei könnte die Konzentra tion der Arbeits inspektionsä rzte au f 

sieben Standorte a ls Good- practice-Modell fUr eine künfti ge Neu
orga nisation der Arbeitsinspektorate dienen . (TZ 14) 

(4) Oie Steuerung der Kontrolltätigkeit der Arbeitsinspektora te mit

tels Jahresarbeitsplänen wäre auszubauen . (TZ 15) 

(5) Wirkungsorien tierte Zielvorgaben fUr die Arbe its inspektorate 
wä ren durch das Zentral- Arbeitsinspektora t festzulegen. (TZ 16) 

(6) Au f eine Vereinheitli chung der Kernleistungsbereiche hinsich t

lich Leistungserbringung in den einzelnen Arbe itsinspektoraten wäre 
hinzu wirken. (TZ 17) 

(7) Auf eine Vere inheitl ichung der Leistungserbringungje Mita rbe i

ter in den einzelnen Arbeits inspektoraten wäre hinzuwirken. (TZ 18) 

(8) Im Zuge der Umsetzung der Haushaltsrechtsreform 201 3 wäre 

eine Rahmenvereinbarung "Wirkungsorientierte Steuerung" zu for

mulieren, die a lle drei Kernlei stungsbereiche der Arbeits inspektion 

(Kontrolle, ParteisteIlung, Beratung) umfasst. Eine Orienti erung der 
mengenmäßigen Vorgaben an den le istungssta rken Arbeitsinspek

tora ten wäre zu forcieren. (TZ 20, 2 1) 
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(9) Aufgrund des beachtlichen Umfangs der Erlässe und im Hinblick 
auf die Bewältigbarkeit durch die Mitarbeiter wäre eine Überrege
lung im Arbeitnehmerschutzbereich möglichst zu vermeiden. (TZ 22) 

(10) Das vorhandene Qualitätshandbuch wäre mit konkreten Fest
legungen zur Qualität der zu erbringenden leistungen der Arbeits
inspektion weiterzuentwickeln und mit den Erlässen zu verknüp
fen. (TZ 23) 

(11) Bei der Jahresplanung der Einschau "neu" wäre eine Stich
probe zu ziehen, welche die Entwicklung von Good-practice-Model
len ermöglicht; z.B. ein Vergleich von Arbeitsinspektoraten in stark 
industrialisierten Wirtschaftsräumen oder ein Vergleich von Arbeits
inspektoraten in klein-gewerblich dominierten Wirtschaftsräumen. 
(TZ 25) 

(12) Das Prioritätspunktesystem wäre um eine Bewertung des 
Arbeitnehmerschutzniveaus in den einzelnen Betrieben durch die 
Arbeitsinspektoren zu erweitern. (TZ 26) 

(13) Ein Strafkatalog zur einheitlichen Vorgehensweise der Arbeits
inspektorate bei der Bemessung der Strafvorschläge durch die 
Arbeitsinspektoren wäre zu entwickeln. (TZ 27) 

(14) Die zentrale Verwaltungsstelle der Arbeitsinspektion Wien wäre 
aufzulösen. (TZ 28) 

(15) Die Geschäftsordnung für die Arbeitsinspektion wäre dahinge
hend zu ändern, dass die leitung des Arbeitsinspektorats die Mög
lichkeit erhält, die Überprüfungsintervalle aktiv zu steuern. (TZ 28) 

(16) Das Controlling in den Arbeitsinspektoraten wäre auszubauen 
und die Führungskräfte wären zu einer intensiveren Steuerung und 
Überwachung der Zielerreichung zu verpflichten. (TZ 28) 

(17) Es wäre daraufhinzuwirken, die FreisteUungen nach dem Mut
terschutzgesetz möglichst auf die Amtsärzte zu konzentrieren, um 
die Tätigkeit der Ärzte der Arbeitsinspektorate auf die Aufgaben 
im Rahmen des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes (ASchG) zu kon
zentrieren. (TZ 29) 

(18) Eine stärkere Verlagerung des Personals vom Zentral-Arbeits
inspektorat hin zu den Arbeitsinspektoraten wäre durchzuführen. 
(TZ 30) 
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Bund 2013/8 

----- --

Arbeitnehmersehutz in Österreich 

(1 9) Im Zuge der unter TZ 14 (Schlussempfehlung 3) empfohlenen 
Neuorgani sa tion der Au fs ichtsbezirke wäre eine Vergrößerung der 
Leitungsspanne um zusetzen und auf eine Reduktion des Overheads, 
insbesondere durch eine Reduktion der Sekretaria tskräfte, hinzu
wirken. (TZ 30) 

(20) Es wä re eine Personalplanung im Hinblick auf die notwen
dige Stra ffung der Steuerung und die Reorga nisation der Arbeits
inspektion aufzubauen, die sowohl das Zentral-Arbeitsinspektorat 
als auch di e Arbeitsinspektorate umfasst. (TZ 31) 

(2 1) Das Expertenwissen aus weniger oft benötigten Fachrichtungen 
wäre in bestimmten Arbe its inspektoraten zu bündeln und bei Bedarf 
den anderen Arbei tsinspektoraten zur VerfUgung zu stellen. (TZ 32) 

(22) Die aktuellen Nebenbeschäftigungen der Arbeits inspektoren 
wären auf ihre Vereinbarkeit mit den dienstlichen Anforderungen 
neuerli ch zu prüfen ; diese Prüfung wäre in regelmäßigen Abstän
den zu wiederholen. (TZ 33) 

(23) Die Gründe fUr d ie Genehmigung von Nebenbeschäftigungen 
wären deta illi ert darzulegen und zu dokumentieren sowie kri tisch 
zu hin terfragen. (TZ 33) 

(24) Im Bereich der nachgeordneten Arbeitsinspektorate wä re die 
fmanzielle Planung zu verbessern. (TZ 35) 

(25) Die Verrechnung der Arbeitsinspektora te und des Zentral
Arbeitsinspektorats wäre innerhalb einer Budgetuntergliederung 
gemeinsam durchzuführen, um neben einer transparenten Geba
rung eine effIZ iente Steuerung der gesamten Arbeitsinspektion zu 
ermöglichen. (TZ 35) 

(26) Im Zusammenhang mi t der unter TZ 35 (Schlussemp fehlung 25) 

empfohlenen einheitlichen Budgetierung wä re fUr eine einheitli che 
fmanzielle Verantwortung fUr den gesamten Bereich der Arbeits in
spektion zu sorgen, um hier fmanzielle Fehlentwicklungen (Rückla
genbildung bei gleichze itigen Mehrausgaben) durch eine wirtschaft
liche Gesamtsteuerung der Bereiche Zentral-Arbeits inspektorat und 
nachgeordnete Arbeitsinspektorate zu vermeiden. (TZ 36) 

(27) Es wäre eine fi nanzielle Quantiflzierung der Ziele der Rahmen
strategie im Arbeitsschutz 2007 fUr die Arbeitsinspektion anzustre
ben. (TZ 36) 
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(28) Es wäre vermehrt die Mitsprache als Stakeholder bei der Gestal
tung des Zentralen Gewerberegisters Neu wahrzunehmen und nach 
Maßgabe der Möglichkeiten auf automatisierte Datenübertragung 
an das Zentral-Arbeitsinspektorat zu drängen. (TZ 63) 

(29) Oie Unterstützung durch andere Behörden ftir die Erfassung 
von Arbeitsstätten wäre einzufordern. (TZ 63 ) 

(30) Eine Strategie ftir den Bereich Prävention mit quantifizierten 
Zielwerten wäre zu erarbeiten und diese mit der finanziellen Pla
nung zu verbinden. (TZ 40) 

(31) Im Rahmen des Forums Prävention wäre der bereits bestehende 
Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Behörden, Prä
ventivfachkräften und Sicherheitsvertrauenspersonen zu stärken. 
Dazu sollten ftir das Forum Prävention Zielgruppen definiert und 
quantifIzierte Ziele über die zu erreichende Teilnehmeranzahl bzw. 
-struktur festgelegt werden, um damit gezielter potenzielle Teilneh
mer ansprechen zu können. In diesem Zusammenhang wären auch 
von den Teilnehmern des Forums Prävention deren Funktionen im 
Arbeitnehmerschutz detailliert zu erheben. (TZ 4 1) 

(32) Das wirtschaftliche Potenzial des Projekts "Sicherheits- und 
Gesundheitsmanagementsystem" (SGM) und dessen Wirkung auf 
den Arbeitnehmerschutz wäre zu ermitteln. Lm Falle einer positiven 
Beurteilung wären die gesetzlichen Voraussetzungen ftir SGM als 
Präventionsstrategie klarzustellen. (TZ 42) 

(33) Oie fmanztechnische Abwicklung des Projekts SGM wäre über 
einen eigenen Kostenrechnungskreis abzubilden, um die Wirtschaft
lichkeit von SGM steuern zu können und um sicherzustellen. dass 
keine Quersubventionierung aus dem übrigen gemein wirtschaftlich 
ausgerichteten Präventionsbereich erfolgt. (TZ 42) 

(34) Oie Aussage über die Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen 
(insbesondere Kampagnen) wäre grundsätzlich unter dem Blickwinkel 
der jeweiligen spezifIschen Einflussfaktoren zu relativieren. (TZ 43) 

(35) Das vorliegende Forschungskonzept wäre in Richtung verstärk
ter Kooperation mit der Wirtschaft zu überarbeiten. Dabei könnten 
Erfahrungen aus dem Bereich der angewandten Forschung der Uni
versitäten in Zusammenarbeit mit Unternehmen herangezogen wer
den. (TZ 45) 
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Arbeitnehmerschutz in Österreich 

(36) Der Anteil der Präve ntionsaufwendungen am Gesamtbudget der 
AUVA wä re un ter dem Aspekt des bisherigen finanziellen Bedarfs 
kri tisch zu evaluieren. Dabei soll ten als Eckpunkte die noch zu for
mulierenden quanti fizierte n stra tegischen Zielsetzungen einer wirk
samen Prävention sowie die wirtschaftlichen Gegebenheiten maß 
geblich se in . (TZ 46) 

(37) Im Zuge der Prozessopti mierung im Rahmen von AUVA 2020 

wäre die Overheadberechnung fü r den Bereich Präve ntion zu verifi 
zieren und an die ta tsächlichen Gegebenheiten anzupassen. (TZ 47) 

(38) Es wäre ungeachtet des Mindeststandards aus den Rechnungs
legungsvorschriften für Sozialversicherungsträger ein geeignetes 
Kosten- und Leistungsrechnungssystem bas ierend auf ei ner tlä
chendeckenden Ressourcenerfassung fü r den Bereich der Präven
tion einzu ri chten. Dieses sollte, gestützt auf Kennzahlen, die Basis 
für ein Controllingsystem für eine effiziente Leistungserbringung 
im Bereich der Präve ntion bilden. (TZ 48) 

(39) Der Budgetrahmen für AUVAsicher wäre in Analogie zu m 
gesamten Aufga benbereich Prävention un ter dem Aspekt des bis
herigen fmanziellen Bedarfs kritisch zu hinterfragen. Dabei so ll ten 
als Eckpunkte die wirtschaftlichen Gegebenheiten sowie die Zielset
zungen einer wirksamen Betreuung durch di e Präventivfachkräfte 
des AUVAs icher maßgeblich sein . (TZ 51) 

(40) Neben dem Marktanteil als indirektem Indikator für den Erfolg 
von AUVAsicher wären wei tere Indika toren für die Messung der 
Wirksamkeit von AUVAsicher zu entwickeln und anzu wenden. 
(TZ 52) 

(41) Die Zielgruppe und der zeitli che Einsatz von AUVAsicher j e 
Unternehmensgröße wären zu eva luieren, um - in Verbindung mi t 
dem Mi tteleinsatz (vgl. TZ 5 1) - die Wirksamkeit zur Absenkung 
von Arbeitsun fa llen und Berufskrankheiten beurte ilen zu können. 
(TZ 53) 

(42) Im Rahmen der unter TZ 53 (Schlussempfehlung 41) empfoh
lenen Evaluierung vo n AUVAsicher wäre di e Festlegung der r isi
koorientierten Mindestbetreuungsstunden der Präven tivfachkräfte 
einer kritischen Analyse zu unterziehen, weil di e Unfall raten j e nach 
Unternehmensgröße die Verschiebung der Mindestbetreuungszeiten 
nicht plausibel erscheinen ließen. (TZ 55) 
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(43) Die Ursachen des verhältnismäßig häufigen Einsatzes des 
Unfallverhütungsdienstes im Bereich der von AUVAsicher betreuten 
Unternehmen wären zu analysieren. (TZ 56) 

(44) Das seit mehr als einem Jahrzehnt laufende Reorganisations
projekt im Aufgabenbereich Prävention wäre auf die Umsetzung 
der nach wie vor ungelösten Kernprobleme zu fokussieren und der 
Reorganisationsprozess wäre wesentlich zu beschleunigen. (TZ 57) 

(45) Die fachliche Expertise der AUVA als Gutachter wäre im Rah
men der ParteisteIlung der Arbeitsinspektion im Betriebsanlagenge
nehrnigungsverfahren vermehrt einzubringen, um volkswirtschaft
liche Folgekosten im Bereich der Unternehmen und der Leistungen 
der AUV A zu vermeiden. (TZ 6 \) 

(46) Das bei den Arbeitsinspektoraten und der AUVA vorhandene 
Datenpotenzial wäre speziell im Bereich der Beanstandungen im 
Sinne eines effektiven Arbeitnehmerschutzes zu erschließen und 
gegenseitig zugänglich zu machen. (TZ 59) 

(47) Die gegenseitige EDV-unterstützte Übertragung aller melde
pflichtigen Daten wäre rasch voranzutreiben, um eine effiziente 
Verarbeitung dieser Daten von beiden Seiten gewährleisten zu kön
nen. (TZ 60) 

(48) Die Nutzung der im Hauptverband der österreichischen Sozial
versicherungsträger vorhandenen Daten über gemeldete Arbeitsstät
ten wäre zu prüfen, um eine einheitliche Arbeitsstättenerfassung in 
die Wege zu leiten. (TZ 64) 

(49) Das Beitragssystem wäre zu überdenken und Szenariorechnungen 
für ein risikoorientiertes Unfallversicherungssystem anzustellen bzw. 
Anreize für unfallvermeidende Maßnahmen zu schaffen. Dabei sollten 
sowohl die Entlastung von Lohnnebenkosten als auch die Kostenre
duktion für die AUVA im Auge behalten werden. (TZ 44) 
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Begriffe zum Arbeitnehmerschutz 
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ANHANG 

Arbeitgeber : Pflichten nach ASchG 

Das ASchG verpflichtete die Arbeitgeber, für Sicherh eit und Gesundheits
schutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, wel che die Arbeit 

betrafen, zu sorgen. Di e Kosten dafür durften au f keinen Fa ll zu Lasten 

der Arbeitnehmer gehen. Arbeitgeber hatten die zum Schutz des Lebens, 
der Gesundh eit und der Sittlichkeit erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
Dies umfasste u.a. die Ermittlung und Beurteilung vo n Gefahren sowie di e 
Festlegung von Maßnahmen zu r Gefahrenverhütung (§ 4 ASchG). Wei
ters hatten die Arbeitgeber gemäß § 3 und § 5 ASchG die Ergebn isse der 

Ge fahrenermitt lung und die Maßnahmen zu r Gefahrenverhütun g in den 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten zu dokumentieren und di e 
Arbeitnehmer diesbezüglich zu unterweisen. Bei mehr als zehn regelmäßig 

beschäftigten Arbeitnehmern wa r gemäß § 10 ASchG ei ne Sicherheitsver
trauensperson zu bestell en. 

Darüber hinaus hatten Arbeitgeber gemäß § 16 ASchG Aufzeichnunge n 
über all e tödlichen Arbeitsun fa ll e, all e Arbeitsunfall e, die eine Verletzu ng 
eines Arbeitnehmers mit einem Arbeitsausfall von mehr als drei Kalend er

tage n zur Folge hatten und über all e Ereigni sse, di e beinahe zu ei nem töd
lichen oder schweren Arbei tsunfall geführt hätten , zu führen und mindes
tens fü n f Jahre aufzubewahren. 

Für Arbeitsstätten mi t bis zu 50 Arbeitnehmern hatte de r Gesetzgeber spe
ziell e Maßnahmen zu r sicherheits technischen und arbeitsmedizinischen 

Betreuung vorgesehen, um ausreichenden Arbeitsschutz zu gewä hrl eisten 
(vgl. § 77a ASchG) . 

Arbeitnehmer: Pflichten nach ASchG 

Die Arbeitnehmer hatte n gemäß § 15 ASchG die Unterweisungen der Arbeit

geber zum Arbeitnehmerschutz zu befolgen bzw. Gefahren zu melden und 
sich so zu verha lten, dass eine Gef<i hrdu ng soweit als mögli ch vermieden 

wurd e. 

Arbe itsinspektionsärztliche Beurteilungen und Beratungen 

Zu diesen zä hlten neben der Ausstellung von Freistellungszeugnissen gemäß 

Mutterschutzgesetz 1979 auch die Prüfung von Befunden der Eignungs
und Folgeuntersuchun gen ge mäß der Verordnung über di e Gesundheits

überwa chung am Arbeitspl atz 2008 durch die ermächtigten Ärzte sowi e di e 
ni cht vo r Ort erfolgenden Beratunge n in Verbindung mit Gesundheitsüber

wachung und Beru fskrankheite n. 
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Die Ärzte der Arbeitsinspektion hatten gemäß § 53 ASchG bei Eignungs
und Folgeuntersuchungen von Amts wegen die übermittelten Befunde und 
Beurteilungen der ermächtigten Ärzte zu überprüfen und gegebenenfalls 
Beschäftigungsverbote zu verhängen. 

Arbeiterkarnmer 

Gemäß § 5 Arbeiterkammergesetz 199269 waren Besichtigungen auch auf 
Antrag und unter Teilnahme der Arbeiterkammer durchzuführen. 

Arbeitsmediziner 

Dies durften nur Personen sein, die zur selbständigen Ausübung des ärzt
lichen Berufs im Sinne des Ärztegesetzes 199870 berechtigt waren und eine 
vom Bundesminister anerkannte arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß 
§ 38 Ärztegesetz 1998 absolviert hatten (§ 79 ASchG). Approbierte Ärzte, 
Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte, die als Arbeitsmediziner tätig 
sein wollten, mussten eine zusätzliche theoretische und praktische Ausbil
dung von mindestens zwölf Wochen absolvieren (§ 38 Ärztegesetz 1998). 

Arbeitsschutzausschuss 

Arbeitgeber waren gemäß § 88 ASchG dazu verpflichtet, für Arbeitsstätten, 
an denen sie mindestens 100 Arbeitnehmer (bei Büroarbeitsplätzen mindes
tens 250 Arbeitnehmer) beschäftigten, einen Arbeitsschutzausschuss einzu
richten. Diesem gehörten der Arbeitgeber, Arbeitnehmerschutzbeauftragte, 
Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmediziner, Sicherheitsvertrauenspersonen und 
je ein Vertreter der zuständigen Belegschaftsorgane an. Ziel war die Koor
dination der einzelnen Aktivitäten im Sinne der Verbesserung des Arbeit
neh mersch utzes. 

Befugnisse der Arbeitsinspektion 

Die Organe der Arbeitsinspektion hatten gemäß § 3 Abs. 2 ArblG Arbeitge
ber und Arbeitnehmer zur Erfüllung ihrer Pflichten im Bereich des Arbeit
nehmerschutzes anzuhalten und sie hiebei nötigenfalls zu unterstützen und 
zu beraten, insbesondere auch im Vorfeld der Errichtung und Änderung 
von Betriebsstätten und Arbeitsstellen . 

" BGBI. Nr. 626/ 1991 

'/0 BGBI. I Nr. 169/ 1998 
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Die Orga ne der Arbeits inspekti on wa ren u.a. berechtig t, Betriebsstätten und 
Arbeitsstell en zu bes ichtigen (§ 4 ArblG), Messungen durchzuführen (§ 5 
ArblG) , Auskünfte ein zu holen (§ 6 ArblG) und Personen zu vern ehmen (§ 7 

ArbIG). In Fällen unmittelbar drohender Gefa hr für Leben oder Gesundheit 

vo n Arbeitnehmern hatte der Arbeitsinspektor Sofortm aßnahmen (z. B. die 
Sperre von Arbeitsstätten) zu verfü ge n (§ 10 ArbIG). 

Beratung der Arbeits inspektion 

Beratungen waren Beratungsgespräche, d ie außerhalb des Amtes abgehal ten 
wurden. Sie konnten in Arbeitsstätten, auf Baustellen, auswärt igen Arbei ts

stellen, aber auch im Rahmen vo n anderen Vera nstaltungen, wie Bausprech

oder Behördensprechtage n, erfolgen. Der Inhalt der Beratung musste über 
eine einfac he Informa tion über die Rec htslage hin ausgehen und diente 

dem Ziel einer mögli chst wirksa men Umsetzung der Arbeitnehm erschutz
vorschriften in di e betriebliche Prax is ( .. dass durch geeignete Ma ßnahm en 
ein wirksa mer Arbeitnehmerschutz gewährleistet wird" - § 3 Abs. 1 ArbIG). 

Besuch einer Arbeitss tätte 

Unter .,Besuch" ei ner Arbe itsstätte (auswä rti gen Arbeitsstell e etc.) wa r die 
physische Anwesenhei t eines Arbeits inspektors vor Ort, aus welchem (dienst
lichen) Grund auch immer, zu verstehen. Besuchsgründe waren Kontrol

len, Bera tungen, Teilnahmen a n behördlichen Verha ndlunge n, Vorbespre
chungen von Proj ekten, Unfall erhebungen oder so nsti ge Tätigkeiten (z.B. 

Besprechungen mit dem Betriebsrat, den Arbeitsmedizinern, den Sicherheits
fachkrä ften etc.). EDV- technisch wurden alle Arbeitss tätten/Arbeitsstell en, 

in denen im Berichtsja hr zu mind est ein Besuch erfolgte, einmal gezä hlt. 

Besuchte Arbei tss tätten 

Besuchte Arbeitsstätte n wa ren all e Arbeitsstä tten, auswä rtige n Arbeitsstel
len oder Baustell en, bei denen ei n Arbeitsinspektor aus einem dienstli chen 
Grund a nwese nd wa r. Zu un terscheiden waren Besuche vo n Arbeitsstätten 

bzw. Arbeitsstell en und besuchte Arbeitsstätten bzw. Arbeitsstellen (weil 
eine Arbeitsstätte bzw. Arbeitsstell e mehrfac h besucht werden konn te). 
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Ermächtigte Ärzte 

Bei Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Berufskrankheit bestand, waren 
gemäß § 49 ASchG vor der Aufnahme (Eignungsuntersuchung) und in 
regelmäßigen Zeitabständen Folgeuntersuchungen durchzuführen. Ein hiezu 
ermächtigter Arzt führte diese Untersuchungen durch. Die Ermächtigungen 
erteilte gemäß § 56 ASchG der zuständige Bundesminister. 

Gewerbeberechtigung 

Die Gewerbeordnung (GewO) unterschied Tätigkeiten, für die ein Unterneh
mer einen Befahigungsnachweis erbringen musste - die sogenannten regle
mentierten Gewerbe - , sowie freie Gewerbe, für deren Ausübung kein Befa
higungsnachweis Voraussetzung war. Eine Gewerbeberechtigung berechtigte 
zur Ausübung des Gewerbes in der Betriebsstätte aber auch in zusätzlichen 
Filialen. Diese waren bei der für den Standort der weiteren Betriebsstätte 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Eine Betriebsanlagen
genehmigung war grundsätzlich erforderlich, außer wenn von der Betriebs
anlage keinerlei nachteilige Auswirkungen ausgehen konnten, wie bspw. 
bei einem reinen Bürobetrieb. Unter einer gewerbl ichen Betriebsanlage war 
gemäß § 74 Abs. 1 GewO jede örtlich gebundene Einrichtung zu verstehen, 
die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit regelmäßig diente. 

Kontrolle durch die Arbeitsinspektoren 

Der Begriff . Kontrolle" (z.B. .Lenkerkontrolle") war synonym für Überprü
fungen, Besichtigungen, Inspektionen, Erhebungen (z.B. Unfall erhebungen), 
Überprüfungen (z.B. auch besonderer Aspekte) zu verwenden. Der Begriff 
Besichtigung erfasste alle Kontrolltätigkeiten der Arbeitsinspektorate ent
sprechend § 4 ArblG und dem ILO- Übereinkommen (Nr. 81) über die Arbeits
aufsicht in Gewerbe und Handel. 

Präventivfachkräfte 

Gemäß § 73 und § 79 ASchG hatten Arbeitgeber Sicherheitsfachkräfte (SFK) 
und Arbeitsmediziner71 (AM) als Präventivfachkräfte zu bestellen. 

71 Arbeitsmediziner waren Ärzte mit einer vom Bundesminister anerk annten arbcits

medi zinischen Zusal zausbildung (§ 79 ASchG). 
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ANHANG 

Die Sicherheitsfachkräfte hatten gemäß § 76 ASchG die Aufgabe, die Arbeit
geber, die Arbeitnehmer, die Sicherheitsvertrauenspersonen und die Beleg

schaftsorgane auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der menschenge
rechten Arbeitsgestaltung zu beraten. 

Arbeitsmediziner hatten gemäß § 81 ASchG die Aufgabe, die Arbeitgeber, 
die Arbeitnehmer, die Sicherheitsvertrauenspersonen und die Belegschafts

organe auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes, der arbeitsplatzbezogenen 
Gesundheitsförderung und der menschengerechten Arbeitsgestaltung zu 

beraten. 

Gleichzeitig unterstützten sowohl die Sicherheitsfachkräfte als auch die 

Arbeitsmediziner die Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer pnichten auf dem 
Gebiet des Arbeilnehmerschutzes. 

S icherhei tsvertra uensperson en 

Wenn in einem Betrieb regelmäßig mehr als zehn Arbeitnehmer beschäf
tigt waren, war gemäß § 10 ASchG eine von der Belegschaft akzeptierte 

Sicherheitsvertrauensperson aus dem Kreis der Arbeitnehmer zu bestellen. 
Die Sicherheitsvertrauenspersonen berieten und unterstützten gemäß § II 
ASchG di e Arbeitnehmer und Belegschaftsvertreter in der Durchsetzung 

sowie die Arbeitgeber in der Durchführung der Arbeitsschutzbestimmungen. 

Un fall versieh eru ngs träger 

Die Unfallversicherungsträger hatten gemäß §§ 172, 173 ff Allgemeines 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG) dafür zu sorgen, dass Arbeitsunfalle ver

hütet und das Entstehen von Berufskrankheiten verhindert wurden. Zu 
diesem Zweck war bei der AUVA der Unfallverhütungsdienst eingerichtet, 

dessen fachkundige Organe den Betrieben in allen Angel egenheiten des 
technischen Arheitnehmerschutzes zur Seite standen. 

Vorbesprechung von betrieblichen Projekten mit den Arbeitsinspektoren 

Eine Projektvorbesprechung war eine besondere Form der Beratung der 

Arbeitsinspektorate, bei der eine planliche Darstellung eines Bauprojekts 
oder ein sonstiges, meist techn isches Projekt des Betriebs (z.B. Lüftungs

oder Beschattungsanlage) vorlag und vom Arbeitsinspektorat dahingehend 

beurteilt wurde, ob es nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften geneh m i

gungsfah ig war oder ob - und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen 
eine Ausnahme im Genehmigungsverfahren erforderlich war. Vorbespre-
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chungen betrieblicher Projekte konnten im Arbeitsinspektorat, vor Ort im 
Betrieb, an Bausprech- und/oder Behördensprechtagen, bei Planem und 
Architekten etc. stattfmden. Eine EDV-mäßige Zählung erfolgte im Gegen
satz zu sonstigen Beratungen auch dann, wenn die Projektvorbesprechung 
im Arbeitsinspektorat durchgeführt wurde. 
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Abkürzungsverzeich n is 
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BMLFUW 

bspw. 
bzw. 

ca. 

EUR 
EW 

gern. 

i.d.g.F. 
iVm. 

inld. 
insb. 

k.A. 
Ktn. 

Ifm 
LGB!. 

m 
Mio. 

Nr. 

o.a. 
Oö. 
ÖWAV 

Pkt. 

Absatz 
Artikel 
Abwasserverband 

Bundesgesetzblatt 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 
beispielsweise 
beziehungsweise 

ci rka 

Euro 
Einwohner 

gemä ß 

in der geltenden Fassung 
in Verbindung mit 
in k.lusive 
insbesondere 

keine Anga be(n) 
Kärntner 

Laufmeter 
Landesgesetzblatt 

Meter 
Million(en) 

Nummer 

oben angeführt 
Oberösterreichisch( es) 
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband 
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rd. rund 
RH Rechnungshof 
RHV Reinhalteverband 

Sbg. Salzburger 
Sig. Sammlung 

TZ Textzahl(en) 

u.a. unter anderem 
USt Umsatzsteuer 

VfGH Verfassungsgerichtshof 
vgl. vergleiche 
VwGH Verwa I tungsgerichtshof 

WRG Wasserrechtsgesetz 
WV Wasserve rband 

Z Ziffer 
z.B. zum Beispiel 
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----------------------

Glossar 

Zustandse rfassung 

Maßnahmen zu r Feststellung und Beurteilung des bauli chen/betrieblichen, 
hydraulischen und um weltrelevanten Zusta nds. 

Zustandsbeu rteilung 

Einstufung der Ergeb nisse der Zustandserfassung nach dem Handlungs
bedarf aufgrund der gestellten Anforderungen und der Einnussfakto ren, 
bestehend aus: 

Zusta ndskJ assi fl zieru ng 

Einstufung der Ergebnisse der Zustandserfassung aufg rund des bau
lichen und betri eblichen Ist - Zustands. 

Zustandsbewertung 

Verk nüpfung der Ergebnisse der Zustandsklassifizierung mit wesent
lichen Einnussfaktoren. 

Prioritätenliste 

Reihenfolge des Hand lungsbedarfs . 

Sanieru ng 

Maßnahmen zu r Insta ndhaltung und Instandsetzung von Haltungen 
(Abstand von Kanalschacht zu Kanalschachtl, die die Lebensdauer bzw. 
Nutzbarkeit verlängern bzw. Neuerrichtungen hinausschieben oder ve r
hindern. 

Neubau 

Änderungen in Trassierung, Querschni tt oder Statik einer Haltung. 
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Reparatur 

Punktuelle Maßnahmen zur Behebung örtlich begrenzter Schäden. 

Renovierung 

Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsfahigkeit unter vollständiger 
oder auch teil weiser Einbeziehung der vorhandenen Substanz. 

Erneuerung 

Herstellung neuer Kanäle (auch bezüglich Durchmesser und/oder Statik) 
in bisheriger oder neuer Linienführung mit vollständiger Übernahme der 
Funktion der ersetzten Substanz. 
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Bund 2013/8 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 
der Länder Kärnten, Oberösterreich und Salzburg 

Repa ra turen , Sanierungen und di e Erneuerung einzelne r KanaIab
schn itte dienen der Werterh a ltung des Kana lnetzes und so llen d ie 
gute Fun kti onsfah igke it des Gesamtsystems dauerhaft erh a lten. Die 
Erh a ltun g di ese r In frastru ktur wird di e Betreiber (Gemeinden und 
Gemeindeverbände) in Zuk un ft vor a ll em hinsichtli ch der Finan
zierung und der direkten Auswirkun gen auf die Höhe der Gebüh 
ren vo r Hera usforderu ngen s tell en. 

Der vo m RH geschätzte Gesa mtsa nierungs- und dami t Finanzie
run gsbedarf fiir ga nz Österreich lag in der Größenordnung von 
792 Mio. EUR pro Jahr. Bei diesem Finanzierungsbedarfwar zu beach
ten, dass die Förderungen fiir die Siedlungswasserwirtschaft ab 2010 

stark redu ziert wurden. 

Abwasserentsorgun gssysteme (H ausa nsch luss, Ortskana l, Sammel
kana l, Abwasserreinigungsa nlage) s ind eine technisch ni ch t tren n
ba re Einheit, un terl agen aber in jedem Bundesland bi s zu drei unter
schi edl ichen Normen (Wasse rrecht, Kana lgesetz, Baurecht) , di e von 
verschi edenen Behörden (mittelbare Bundesverwal tung, Landesver
wa ltung, Gemeinden) vo llzogen wurden. Hinsichtli ch der Behand 
lung und Kontrolle der Ortskanäle und der Hausa nschlüsse bes tand 
hoher Harmoni sierungsbedarf. 

Die überprüfte n Stellen - di e Gemeinden Ansfelden, Feldkirchen 
in Kärn ten , Salzburg und Villaeh , der Abwasserverband Faaker See 
und di e Wasserverbänd e Großraum Ansfelden und Ossiacher See -
waren mi t Ausnahme des Wasserverbands Großraum Anst"elden 
über den Zustand ihrer Ka nä le informiert. Im Wesen tlichen wa r di e 
Finanzierung der Ka nalsa nierung aus laufenden Einnahmen mög
li ch, di e Bildung von Ln vestiti onsrückl agen weder erfo rde rli ch noch 
sinn vo ll. In den Ge meinden Ans felden und Sa lzbu rg gab es Über
deckungen aus den Gebühreneinnahmen von 132 0/0, di e in Teilen 
en tgegen den gesetz lichen Bestimmungen nicht für Maßnahmen im 
Zusammenhang mi t der Abwassere ntsorgun g verwendet wurden. 
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Prüfungsziel 

Ziel der Querscbnittsüberprüfung war die Beurteilung, ob und in 
welcbem Umfang bei den überprüften Stellen Kenntnisse über den 
Zustand der Kanäle bestanden und welcher Sanierungsbedarf sich 
daraus ergab. Außerdem sollten der für die Sanierung notwendige 
Mittelbedarf, die Möglichkeiten der Finanzierung und die mög
lichen Auswirkungen auf die Gebührenhaushalte erarbeitet sowie 
die Zweckmäßigkeit bestehender Strukturen beurteilt werden. Über
prüfte Stellen waren die Gemeinden Ansfelden, Feldkirchen in 
Kärnten (im Folgenden : Feldkirchen), Salzburg und Villach sowie 
der Abwasserverband Faaker See und die Wasserverbände Groß
raum Ansfelden und Ossiacher See. (TZ 1) 

Organisation und Aufgabenverteilung 

Bei den überprüften Stellen waren die Aufgaben und Zuständig
keiten im Rahmen der Abwasserentsorgung unterschiedlich ver
teilt: Während bspw. die Gemeinden Ansfelden und Feldkirchen die 
Aufgaben weitgehend an den Verband übertragen hatten, war die 
Gemeinde Salzburg Inhaberin aller vorhandenen wasserrechdichen 
Konsense für die städtische Kanalisation sowie für den Betrieb und 
die Instandhaltung der Anlagen als aucb für die Gebührenbewirt
schaftung zuständig. (TZ 2) 

Der Vergleich der spezifischen Kanallängen (= Laufmeter Kanal pro 
Einwohner) zeigte für den ländlichen Raum einen deutlich höheren 
Anlagenbedarfzur Abwassersammlung und -ableitung als im dicht 
verbauten Gebiet. Folglich war auch der auf den einzelnen Einwoh
ner entfallende finanzielle Aufwand zur Erbaltung dieser Infrastruk
tur im ländlichen Raum höher. (TZ 2) 

Die Übertragung von Aufgaben der Mitgliedsgemeinden an Verbände 
zur gemeinsamen Wasserver- und/oder Abwasserentsorgung kann 
speziell für kleinere Gemeinden zu kostengünstigeren Lösungen 
führen. Sie würden von Aufgaben entlastet, die ein hohes Maß an 
technischem und rechtlichem Fachwissen erfordern, das sonst von 
jeder einzelnen Gemeinde zugekauft werden müsste und im Verband 
üblicherweise ohnehin zur Verfügung steht. (TZ 2) 
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Bund 2013/8 

--------- - ---- - -- -------------------

Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Auch eine Übertragung der Gebührenbewirtschaftung an die Ver 
bände ist sinnvoll . Dies sollte nicht die Selbständigkeit der Gemein
den schmälern, sondern im Sinne einer straffen und einheitlichen 
Verw altung dazu beitragen, dass die für die Erhaltung und Sanie
rung des jeweiligen Kanalnetzes no twendigen Mittel in richtiger 
Höhe zu r rich tigen Zeit bereitstehen und die Belastung der Bür
ger (z. B. durch Überdeckungen) minimiert wird. Die Mitgliedsge
meinden würden vom dadurch entstehenden Verwaltungsau fwand 
(Berechnung, Einhebung, Weiterleitung der Zahlungen an den Ver
band , Mahn wesen etc.) entlastet. (TZ 2) 

Der RH hatte di e Sinnhaftigkeit bzw. Notwendigkeit der Übertra
gung von Aufgaben der Gemeinden an Verbände in vergangenen 
Gebarungsüberprüfungen I wiederhol t fes tgestell t. (TZ 2) 

Bewilligungspfl icht der Anlagen 

Ein Abwasserentsorgungssystem bestand in der Regel aus mehre
ren Teilsystemen (H ausanschluss, Ortskanal, Sammelkanal, Abwas
serreinigungsanlage/Kläranlage), die nicht a lle einer Bewilli gung 
bedurften: Der wasserrechtlichen Bewilligungspfl icht unterlagen die 
Klära nlagen, Sammelkanäle und Ortskanalisationsanlagen, die als 
Mischwasse rkanäle (gemeinsamer Transport von Abwasser und Nie
derschl agswasser) ausgebaut waren. Ortskanalisationsanlagen, die 
als Schmutzwasserkanäle (getrennter Transport von Abwasser und 
Niederschlagswasser) ausgebaut waren, bedurften keiner wasser
rechtlichen Bewilligung. Sie unterlagen in der Regel den j eweiligen 
Landesgesetzen (Kanalisationsgesetze, Baurecht) . Ebenso unterla
gen Hausanschlüsse nicht dem Wasserrecht, sondern den Bestim
mungen des Baurechts des j eweiligen Bundeslandes. Nur in Kärn te n 
bestand eine gesetzlich normierte Berechtigung der Gemeinden, die 
Hausanschlüsse zu überwachen. All erdings hatte bi s zum Ende der 
Gebarungsüberprüfung keine der überprüften Stellen in Kärnten 
derartige Überprüfungen durchgeführt. (TZ 3) 

1 Abfallwin schafLSkonzepl im Land Niederöslcrreich. Reihe Niederöslcrreich 2006/ 6; 
Abwasserverband Miu len$ Strem - und Zickenbachta l, Reihe Burgenland 2008/2; 
Gcmeindeabfa llwirtschaftsverband des Verwallungsbezirks Korneuburg. Reihe Nieder
österreich 2010/4; Rein haltungsverba nd Haselgraben, Reihe Oberösterreich 20 11 / 11 : 
Trinkwasserverband GasLeinertal. Reihe Salzburg 20 11 /5 ; Abfallentsorgungsverband 
Kufstein. Reihe Tirol 20 12/2 
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Bei allen überprüften Stellen mit Ausnahme des Abwasserverbands 
Faaker See gab es Ortskanäle, die nicht wasserrechtlich bewilligt 
waren. Die Spanne reichte von rd. 2 0/0 (ca. 4,5 km) beim Wasser
verband Großraum Ansfelden bis zu rd. 22 Oio (ca . 50 km) in der 
Gemeinde ViUach. Das Fehlen einer wasserrechtlichen Bewilligung 
bei Orts(Schmutzwasser)kanälen stellte keinen rechtlichen Mangel 
dar. Daher gab es fiir die Behörde auch keine rechtliche Grundlage, 
Sanierungsprojekte fiir Anlagen ohne wasserrechtliche Bewilligung 
vorzuschreiben. Sanierungsprojekte bei diesen Anlagen beruhten 
auf Freiwilligkeit der Eigentümer (Gemeinden, Verbände) . (TZ 3) 

Abwasserentsorgungssysteme (Hausanschluss, Ortskanal, Sammel
kanal, Abwasserreinigungsanlage) sind eine technisch nicht trenn
bare Einheit, unterlagen aber rechtlich in jedem Bundesland bis 
zu drei unterschiedlichen Normen (Wasserrecht, Kanalgesetz, Bau
recht), die von verschiedenen Behörden (mittelbare Bundesverwal
tung, Landesverwaltung, Gemeinden) vollzogen wurden. Eine solche 
Kompetenzzersplitterung trug nicht dazu bei, eine Abwasserentsor
gung auf dem Stand der Technik bzw. eine Erhaltung der mit hohem 
fmanziellem Aufwand errichteten Infrastruktur zu gewährleisten. 
Hinsichtlich der Behandlung und Kontrolle der Ortskanäle und der 
Hausanschlüsse bestand ho her Harmonisierungsbedarf. (TZ 3) 

Pflicht zur Wartung und Instandhaltung von Kanälen 

Für bestehende Kanäle gab es im Wasserrechtsgesetz (WRG) keine 
Verpflichtung zur Heranfiihrung an den Stand der Technik oder 
zur Erhaltung der Funktionsfahigkeit. Das WRG selbst legte zudem 
die konkreten, zur Erreichung des Standes der Technik erforder
lichen Inhalte der Instandhaltungspflichten nicht fest; diese waren 
durch Auflagen in den wasserrechtlichen Bewilligungsbescheiden 
zu konkretisierten. Die Vollziehung des WRG speziell hinsichtlich 
der Intervalle von Überprüfungen und der Instandhaltungsaufla
gen wies deutliche Unterschiede zwischen den Ländern Kärnten, 
Oberösterreich und Salzburg auf. Hier bestand Handlungsbedarf 
zur Vereinheitlichung. Unterschiedliche Verpflichtungen und/oder 
unterschiedliche Intervalle hatten nach Ansicht des RH direkte Aus
wirkungen auf die Betriebskosten der Anlagen und damit auf die 
Höhe der Abwassergebühren. (TZ 4) 
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Bund 2013/8 

Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Für einen Groß teil der Kanalabschni tte in Kärnten und in Ober
österreich, darun ter insbesondere die äl testen Kanalbestände, 
bestand über die allgemeine Reinhaltungspflicht hi na us keine Kon
kretisierung der Instandh altungspflichten. Dies hatte zur Folge, dass 
nu r d ie neu esten Anlagen regelmäßig zu überprüfen waren, obwohl 
sie durchschnittli ch einen besseren Zustand aufw iesen als di e älteren 
Kanalabschni tte. Zudem verursachten Überprüfungen von KanaI
anlagen in f,xen Intervall en durch einen externen unabhängigen 
Sachverständigen Kosten, deren Notwendigkeit vor allem bei den 
j üngeren Kanalanlagen zu hinterfrage n wa r. (TZ 4) 

Pos itiv hervo rzuheben wa r die in der Gemeinde Sa lzburg geWähl te 
und beim Wasserverband Großraum Ansfelden geplan te Vo rga ngs
weise, eine Vielzahl bestehender, getrenn t bewi ll igter KanaIab
schnitte in überschaubare Einheiten (Betriebsgebiete) zusammen
zufassen und zu genehmigen. Damit wa r eine Heranführung auch 
älterer Kanalan lagen an moderne Erfo rdernisse möglich und die 
Voll ziehu ng du rch gleiche ÜberprüfungSintervalle für einheitli che 
Betriebsgebiete wesentli ch erleichtert. All erdings beruhte diese Vo r
gangsweise auf Freiwilligkeit. (TZ 4) 

Digita le Kanalinformationssysteme 

Digita le Kanalin formationssysteme, die Kanalbestandsdaten mit 
Daten aus anderen Datenbanken (Abmessungen, Materia lien, War
tungen etc.) verknüpften, waren mi t ihrer schnellen Bereitstellung 
der notwendigen Informationen wichtige Instrumente für KanaIbe
treiber: Sie ermöglichten einen geordneten und effi zienten Betrieb 
von Ka nalnetzen, deren Verwaltung sowie die Planung und Durch
füh run g vo n Instandhaltungsmaßnahmen. (TZ 5) 

Mi t Ausnahme des Wasserverbands Großraum Ansfelden hatten 
a lle vom RH überprü fte n Stellen den Kanalbestand vollständig in 
digitalen Bestandskatastern erfasst. Sa lzburg und Villach sowie der 
Wasserverband Ossiacher See hatten darüber hinaus ihre Bestands
kataster mi t zusätzlichen Applikationen (Verknüpfung mit Systemen 
anderer Versorger (Energie, Kommunikation) , Verwaltungs- und 
Planungstools) zu digitalen Kan alinformationssystemen erweiter t. 
(TZ 5) 
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Im Wasserverband Großraum Ansfelden lag der Erfassungsgrad der 
Haltungen2 im Bestandskataster bei nur rd. 92,5 0/0. Der Verband 
nutzte den Kataster - ebenso wenig wie der Abwasserverband Faa
ker See - weder zur Planung noch zur Dokumentation laufender 
Instandhaltungsarbeiten. Eine Vernetzung mit Systemen anderer 
Versarger war bei beiden Verbänden nicht gegeben. (TZ 5) 

Kanalwartung und Kanalreinigung 

Für die langfristige Funktionsfahigkeit der Kanalanlagen war eine 
regelmäßige Reinigung von Haltungen, Schächten und Sonder
bauwerken (Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Stauräume) zur 
Entfernung von Ablagerungen von zentraler Bedeutung. Im Was
serverband Großraum Ansfelden und in ViJlach erfolgten Kanairei
nigungen in regelmäßigen Intervallen, im Abwasserverband Faaker 
See und im Wasserverband Oss iacher See anlassbezogen bzw. bei 
bekannten ProblemsteUen regelmäßig. Salzburg hatte im Jahr 2010 
aufeine Reinigung nach Bedarf umgestellt. Da bei regelmäßigen, fest 
vorgegebenen Intervallen Kanalreinigungen potenziell auch dann 
erfolgten, wenn keine Notwendigkeit bes tand , und damit potenzi
ell höhere Kosten verursacht wurden als notwendig, sah der RH das 
bedarfsorientierte Reinigungssystem als best practice. (TZ 6) 

Erhebung des Kanalzustands (Kanalinspektion) 

Kenntnis über den Zustand der Kanäle war eine unverzichtbare 
Grundlage für Sanierungskonzepte und den sich daraus ergebenden 
Finanzbedarf sowie von wesendicher Bedeutung für die Transpa
renz der Gebührenfestlegung. Aus den bei den überprüften Stellen 
erhobenen durchschnittlichen Kosten ergaben sich durchschnitt
liche lnspektionskosten von 4.000 EUR bis 5.000 EUR pro km Kanal. 
Jedoch können die Kosten durch die Methode der selektiven KanaI
inspektion in vertretbarer Höhe bei gleichzeitig vertretbarer Sicher
heit der Aussagen über den Zustand des Kanalnetzes gehalten wer
den . Bei dieser selektiven Kanalinspektion werden repräsentative 
Kanalabschnitte ausgewählt und begutachtet. Die gewünschten 
Zustandsaussagen stehen somit im Vergleich mit flächendeckenden 
Erhebungen bereits nach relativ kurzer Zeit für strategische Sanie
rungsplanungen zur Verfügung. (TZ 7) 

2 Strecke eines Abwasserkanals zwischen zwei Schächten und/oder Sonderbauwerken 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Keine der überprüften Stellen hatte das Kanalnetz in regelmäßigen 
Intervallen und vo llständig mit TV- Kameras befahren und den 
Zustand klass ifIziert. Die Kenntnis des Wasserverbands Großraum 
Ansfelden über den Zustand der Kanäle war sehr begrenzt (9 Ofo). 

Die Vorgehensweise des Abwasserverbands Faaker See, das relativ 
junge Kanalnetz schrittweise in Abhängigkeit vo m Alter zu inspi 
zieren, war angemessen. Bei den vom Wasserverband Ossiacher See 
durchgeführten Zustandserhebungen fa nd das bei der selektiven 
Kanalinspektion wichtige Kriterium der repräsenta tiven Stichpro
benauswahl keine Berücksichtigung; die Bewertung des bautech 
nischen Gesamtzustands des Kanalnetzes und der daraus abgeleitete 
Sanierungsbedarf waren daher mit Unsicherheit beha ftet. Sa lzburg 
hatte bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung 52 % seiner Kanäle 
inspiziert, bis Ende 201 3 sollte die Erhebung abgeschlossen sein. 
Pos itiv hervorzuheben war die um fassende Kenntnis der Gemeinde 
Vill ach zum baulichen Zustand des Kanalnetzes. Das in Vill ach vor
gesehene generelle Inspektionsintervall von 30 Jahren war aller
dings zu lang. (TZ 7) 

Sanierungskonzepte 

Selbst bei Ausnutzung der höchsten angenommenen Lebensdauer der 
Kanäle kam auf die Betreiber, das waren Gemeinden und Gemein
deverbände, und in weiterer Folge auf di e Gebührenzahler ein hoher 
Aufwand für di e Erhaltung der Kanalinfrastruktur zu : Aus den 
vom RH erhobenen Daten bereits verwirklichter Sanie rungsprojekte 
ergab sich ös terreichweit eine Obergrenze des jährlich notwendigen 
Finanzbedarfs von geschätzt 792 Mio. EUR. Zudem war ab 2010 nur 
mehr mit stark reduzierten Förderungen für die Siedlungswasser
wirtscha ft mehr zu rechnen. Dies wird mögli cherweise noch ver
schärft, da keine der überprüften Stellen die theoretisch angenom
mene j ährliche Sanierungsrate von 1 % des Kanalnetzes erreichte. 
Deshalb war ein Sanierungskonzept mit Angaben zu Sanierungs
bedarf, Zeitplan, Kostenschätzungen und Finanzierungsplan eine 
wesentliche Voraussetzung für den Werterhalt der getä ti gten Inves
titionen. (TZ 8) 

Der Wasserverband Großraum Ansfelden, der Abwasserverband Faa
ker See und die Gemeinde Villach hatten - im Unterschied zum 
Wasserverband Ossiacher See und zur Gemeinde Salzburg - kein 
in den Punkten Sanierungsbedarf, Zeitplan, Kostenschätzungen und 
Finanzierungsplan ausformuliertes Sanierungskonzept. Das Salzbur
ger Sanierungskonzept war mit folgenden Elementen vorbildlich : 
Ein teilung des Kanalnetzes in überschaubare Einheiten, schri ttweise 
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wasserrechtliche Neubewilligung aller Einheiten, Festlegung einer 
jährlichen Sanierungsrate und eines jährlichen Sanierungsbudgets 
sowie Priorisierung der mit der schlechtesten Zustandsklasse bewer
teten Kanalabschnitte. (TZ 8) 

Das Fehlen eines Sanierungskonzepts im Wasserverband Groß
raum Ansfelden widersprach der Aufforderung des Landes Dber
österreich vom Mai 2010 zur Vorlage eines Sanierungskonzepts 
binnen eines Jahres aufgrund festgestellter Schäden im Kanalnetz 
(z.B. 60 0/0 des Kanals in (sehr) schlechtem Zustand in einer Ort
schaft von Ansfelden). (TZ 8) 

Stand der Umsetzung der Sanierungskonzepte 

Die Abwicklung der im Sanierungskonzept ("Bauzeit-Kostenplan") 
des Wasserverbands Ossiacher See für den Zeitraum 2008 bis 2027 
vorgesehenen 13 Sanierungsbauabschnitte erfolgte plangemäß. 
(TZ 9) 

Die in Salzburg im Zeitraum von 2005 bis 201 I erzielte Sanierungs
rate reichte nicht aus, um die behördlichen Auflagen einzuhalten: 
Trotz der bereits erfolgten Sanierung von insgesamt 11,4 km Kanal 
gelang es bis zum Mai 2012 nicht, die von der Wasserrechtsbehörde 
gesetzten Fristen zur Sanierung der in (sehr) schlechtem Zustand 
befindlichen Kanäle zu erfüllen. Bei rd. 1.500 m dieser Kanäle war 
die Sanierung ausständig, bei zwei Drittel davon waren die gesetz
ten Sanierungsfristen bereits abgelaufen. (TZ 9) 

Unabhängig von einem Sanierungskonzept hatten auch Villach 
(6,3 0/0) sowie der Wasserverband Großraum Ansfelden (1,9 0/0) 

und der Abwasserverband Faaker See (2,6 0/0) Sanierungen durch
geführt. Die in ViUach in den vergangenen Jahren erzielten Sanie
rungsraten waren allerdings zu gering, um das KanaJnetz dauer
haft in einem guten Zustand zu erhalten. Bei Fortschreibung dieser 
Raten würde die Rehabilitation des gesamten Netzes 200 Jahre bis 
250 Jahre dauern - also weit länger als die theoretische Nutzungs
dauer von 100 Jahren. Damit drohte ein Sanierungsrückstau. Die 
vereinzelten Sanierungen des Wasserverbands Großraum Ansfelden 
umfassten beka.nnte Kanalschäden nicht. (TZ 9) 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Finanzierung der Sanierung 

Bei Kanalanlagen waren zwei Arten von Finanzierungsbedarf zu 
unterscheiden : jener zur Herstellung und j ener zur Sanierung der 
Kanalanlage. Eine mit Beginn der Nutzung einer Anlage einset
zende Rückl agenbildung rur Sanierungen, die wertmäßig meist einer 
Anlagenern euerung nahe kommen, stellte eine Doppelbelastung der 
Nutzer der Anlagen dar : Sie trugen mit ihren Gebühren sowohl die 
Anscha ffungskosten als auch die Sanierungskosten rur die folgende 
Generation (fe hlende Genera tionengerech tigkeit). Zudem kann die 
Kumulierung fmanzieller Mittel, die über einen langen Zeitraum 
veranlagt werden müssen, mit Risiken verbunden se in . Eine Rück
lage sollte nur zum Ausgleich schwankender Jahresergebnisse und 
zur Vorsorge rur unvorhergesehenen Mittelbedarf dienen und in der 
Höhe diesen Zielen angemessen sein . (TZ 10) 

Bei allen überprüften Stellen bestand die Mögli chkeit, die Sanie
rungsausgaben im Wesentli chen aus Überschüssen der laufenden 
Gebarung (Eigenfmanzierung) zu bedecken. Diese Form der Finan
zierung war einer Dotierung von Investitions rücklagen vorzuzie
hen. (TZ 10) 

Von den überprüften Stellen bildeten die Gemeinden Ansfelden, 
Salzburg und Villach Rücklagen aus den Einnahmen im Gebühren
haushalt. Die Gemeinde Ansfelden verwendete Gebührenüberschüsse 
rur den allgemeinen Haushalt. Auch in Salzburg wurden Überschüsse 
aus der Abwasserentsorgung zweck fremd rur die Finanzierung des 
öffentlichen Personennahverkehrs eingesetzt. Dies widersprach der 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, wonach die Abwassergebüh
renverwendung in einem inneren Zusammenhang mit der Abwas
serbeseitigung stehen muss. (TZ 10, I J) 

Die bisher gebildeten Rücklagen der Gemeinde Salzburg (6,00 Mio. EUR 
im Jahr 201 J) waren anges ichts des Verhältnisses der Einnahmen aus 
Gebühren (22,30 Mio. EUR im Jahr 2011) zumjährlichen Sanierungs
bedarf (4,50 Mio. EUR) im Sinne der Vorsorge rur unerwartete Auf
wendungen angemessen. Die Rück.lagen der Gemeinde Villach stiegen 
von 4,22 Mio. EUR im Jahr 2007 kontinuierlich auf 6,24 Mio. EUR 
im Jahr 2011 . Sie boten sich daher rur einen vermehrten Einsa tz zur 
Finanzierung von lnvestitions- und Sanierungsvorhaben an . (TZ 10) 

Das Finan zausgleichsgesetz 2008 ermächtigte Gemeinden, Gebüh
ren bis zu einer Obergrenze des doppelten Jahreserfordernisses rur 
die Erhaltung und den Betrieb der Einrichtung sowie rur die Verzin
sung und Tilgung der Errichtungskosten auszuschreiben. Dies durfte 
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jedoch nicht zu r Ei nhebung einer die a llgemeinen Gemeindeerfor
dernisse deckenden Steuer - wie in Ansfelden und Salzburg - bzw. 
zur Bildung vo n überhöhten Rückl agen führen. (TZ 10, 11) 

Die Gebührenkalkulationen der Gemeinden Ansfelden und Salzburg 
wiesen nach der Einbeziehung der Ausgaben für die Kan alsanierung 
eine Überdeckung der Ausgaben von 132 Ofo (im Durchschni tt der 
Jahre 2007 bis 20 11) auf. Die Gemeinden Feldkirchen und Villaeh, 
der Abwasserverband Faaker See und der Wasse rverband Ossiacher 
See hatten eine ausgeglichene Gebarung. (TZ 11) 

Gebührenhöhe 

Durch die notwendigen Kanalsanierungen wa r speziell für kleine 
und strukturschwache Gemeinden und dami t die Gebührenzahler 
eine hohe fin anzielle Belastung zu erwarten. Dies war auch unter 
dem Ges ich tspunk t zu sehen, dass di e Errichtung der Kanalsys teme 
seinerzeit hoch gefOrdert wurde, eine solche Unterstützung j etzt und 
in Zukunft aber nur mehr in Ausnahmefalien zu r Verftigun g ste
hen wi rd. (TZ 12, 14) 

Die Gemeinde Villach machte von der Möglichkeit laut Kärn tner 
Gemeindekanalisationsgesetz Gebrauch, die Kanaibenü tzungsgebühr 
zu pauschalieren. Nach der Rechtsprechung des Verwal tungsgerichts
ho fs war in jedem Einzel fall eine Gegenüberstellung des tatsäch
lichen mi t dem der Pauschalierung zugrunde liegenden Abwasser
anfall vorzunehmen, um die Pauschalierung korrekt anzu wenden. 
Dadurch entfIel allerdings der Vorteil der Verwaltungsvereinfachung 
durch PauschaIierung ersa tzlos. Eine parallele Abrechnung (pau
schal und individuell) bedeutete im Gegenteil einen erhöhten Auf
wand. (TZ 13) 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Kenndaten zur Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 
der Länder Kärnten, Oberösterreich und Salzburg 

Rechtliche Grundlagen 

Verbandsmitglieder 

Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959), BGBL Nr. 215/1959 i.d .g.F. 
Ktn. Gemeindekanalisationsgesetz (K-GKG), LGBL Nr. 62/1999 
OÖ. Abwasserentso rgungsgesetz 2001, LGBl. Nr. 27/2001 i.d.g.F. 
Sbg. Benützungsgebührengesetz, LGBl. Nr. 31/1963 

WV Ansfelden: Stadtgemeinde Ansfelden, Marktgemeinde Pucking, 
Gemeinde St. Marien 

AWV Faakersee: Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See, Stadt Villach 
WV Ossiacher See: Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten, Gemeinde 

Himmelberg, Gemeinde Ossiach, Gemeinde Steindorf am 
Ossiacher See, Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See, 
Stadt Villach 

Technische Daten der überprüften Systeme (Stand Mai 2012) 

Landes-
WV Ansfelden AWV Faaker See WV Ossiacher See hauptstadt 

Salzburg 

Kanallänge in m 193.254 203.480 653.800 388.300 

Einwohner 22.403 10.827 41.163 149.462 

Spezifische Kanallänge 8,6 m/EW 18,8 m/ EW 15,9 m/EW 2,6 m/EW 

Sanierung (2007-2011) 5.440 m 1.737 m rd . 8.000 m 

Finanzielle Daten der Gemeinden mit Gebührenhoheit 2007 bis 2011 in Mio. EUR 

Einnahmen 

Sanierungsausgaben 

Gebühr 2011 in EUR/m2 

Ansfelden Feldkirchen i.K. Salzburg 

11.46 

2,91 

9,04 

2,62 

121,13 

12,37 

2,22 

Stadt Villaeh 

211.020 

50.975 

4,1 m/EW 

13.280 m 

Villa eh 

44,14 

2,61 

1.76 

im Verband mit Wasserverband Ossiacher See bzw. Wasserverband Großraum Ansfelden , Anteil der Gemeinden nicht 
herausrechenbar 

Quellen: überprüfte Stellen 
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1 (I) Der RH überprüfte von April bis Mai 2012 die Finanzierung der 

Kanalsanierung in den Stadtgemeinden Ansfelden und Feldkirchen in 
Kärnten (im Folgenden: Feldküchen), in der Landeshauptstadt Salz

burg und der Stadt Villach (im Folgenden einheitlich als .. Gemeinden" 

bezeichnet), im Abwasserverband Faaker See und in den Wasserver
bänden Großraum Ansfelden und Ossiacher See. 

Ziel der Querschnittsüberprüfung war die Beurteilung, ob und in wei

chem Umfang Kenntnisse über den Zustand der Kanäle bestanden 
und welcher Sanierungsbedarf sich daraus ergab. Außerdem sollten 

der für die Sanierung notwendige Mittelbedarf, die Möglichkeiten der 

Finanzierung und die möglichen Auswirkungen auf die Gebühren
haushalte erarbeitet werden. Ziel der Prüfung war auch die Beurteilung 

der Zweckmäßigkeit bestehender Strukturen (Verantwortlichkeiten für 
Abwasserreinigungsanlagen, Pumpwerke und Kanäle) unter verschie

denen geografIschen, rechtlichen und fInanziellen Umfeldbedingungen. 

(2) Die Auswahl der überprüften Stellen erfolgte nach dem Kriterium, 

möglichst viele verschiedene (organisatorische) Herangehensweisen 
an die Aufgabe Abwasserentsorgung in einer Region zu erfassen (z.B. 
Umfang der Aufgabendelegation an Verband, Finanzierungsmodelle, 

technische Konzepte der Wartung etc.). 

(3) Der Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2007 bis 20 12. 

(4) Das Ergebnis der Querschnittsüberprüfung liefert einen Überblick 

über die Unterschiede in der Vollziehung der rechtlichen Grundlagen, 

die gewählten technischen Konzepte sowie die Ansätze der Finanzie

rung der Kanalsanierung in drei Bundesländern. Aus der Erhebung und 

dem Vergleich der verschiedenen Problemkreise z.B. im städtischen 
und ländlichen Bereich und aus deren Bewältigung ergeben sich an 

der Praxis orientierte, optimierte Vorgangsweisen bzw. Erfordernisse; 

der RH zeigte vermeidbare Schwachstellen in der Wartung, Instandha l

tung und Sanierung der Infrastruktur für die Abwasserentsorgung auf. 

(5) Zu dem im März 2013 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
das Land Salzburg im April 2013, die Gemeinde Feldkirchen und der 
Abwasserverband Faaker See im Mai 2013, das BMLFUW, das Land 

Oberösterreich, die Gemeinden Ansfelden, Salzburg und Villach, die 

Wasserverbände Großraum Ansfelden und Ossiacher See im Juni 2013 

sowie das Land Kärnten im Juli 2013 Stellung. Der RH erstattete seine 

Gegenäußerung im September 2013. 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Organisation und 
Aufgabenverteilung 

2.1 (I) Bei den überprüften Stellen wa ren di e Au fga ben und Zustä ndig
keiten im Rahm en der Abwasserentsorgung unterschi edlich verte il t: 

Tabelle 1: Organisation der Abwasserentsorgung 

Aufgaben 

Inhaber der Wasserrechtskonsense 

Errichtung. Betrieb und Instand-
haltung der Ortskanalisation 

Errichtung. Betrieb und Instand· 
ha ltung der Hauptsammelkanäle 

Berechnung der Ge bührenhöhe 

Gebü hren festsetzung 
(Gebührenordnung) 

Gebühreneinhebung 

Quellen: überprüfte Stellen; RH 

Bund 2013/8 

Gemei nde Gemeinde Gemeinde Gemeinde 
Ansfelden Feldkirchen Salzburg Villach 

Gemei ndei WV Ossiacher See Gemeindel Gemeindei 
WV Großraum RHV Großraum AWV Faaker Seel 
Ansfelden Salz burg WV Ossiacher See 

WV Großraum WV Ossiacher See Gemeinde Gemeindei 
Ansfelden AWV Faaker See/ 

WV Ossiacher See 

WV Großraum WV Ossiacher See RH V Großraum Gemeinde/ 
Ansfelden Salzburg AWV Faake r See/ 

WV Ossiacher See 

WV Großraum WV Ossiacher See Gemeinde Gemeinde 
Ansfelden 

Gemeinde Gemeinde Gemeinde Gemeinde 

WV Großraum Gemei nde Gemei nde Gemeinde 
Ansfelden 

- Die Gemeinde Ansfelden wa r Inhaberin der wasserrechtl ichen Kon

sense fü r die Ortska nalisation und Mitglied des Wasserverbands 
Großraum Ansfelden. dem di e Abwasse rentso rgu ng oblag. Die 
Betreuung und Wartung der Ortska näle hatte di e Gemei nde an den 
Wasserverband Großraum Ansfelden übertragen. ebenso die Ermi tt

lu ng der Höhe der Gebühren und deren Einhebung. 

- Die Geme inde Feld kirchen wa r Mitgli edsgemeinde im Wasserver
ba nd Ossiacher See. Sie hatte ihre abwasserwirtschaftlichen Agen
den mit Ausnahme der Gebühreneinhebung a n den Verband über

tragen. 

- Di e Gemeinde Salzbu rg war Inhaberin aller vorhandenen wasse r
rechtlichen Konsense für die städtische Ka nalisatio n. s ie war fü r den 

Betri eb und di e Instandh altung der Anlagen sowi e für di e Gebüh 
renbewirtschaftu ng zustä ndig. 
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- Die Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet Villach war dreige
teilt: 

- Die Ortsteile im Bereich Faaker See fIelen in den Zuständigkeits

bereich des Abwasserverbands Faaker See. 

- Das Gebiet der ehemaligen Gemeinde Landskron gehörte zum 

Verbandsgebiet des Wasserverbands Ossiacher See. 

- In den anderen Gemeindeteilen oblag die Abwasserentsorgung 

inklusive der Wartung und Instandhaltung der Gemeinde Villach. 
Sie war in diesem Bereich mit Ausnahme der zur Kläranlage füh

renden Kanäle des Abwasserverbands Faaker See (rd. 4 km) und 

des Wasserverbands Ossi ach er See (rd. 2,5 km) Inhaberin der was
serrechtlichen Konsense. 

Der Gemeinde Villach oblag ebenfalls die Gebührenbewirtschaftung. 

- Dem Wasserverband Großraum Ansfelden mit den Mitgliedsgemein
den Ansfelden , Pucking und St. Marien oblag die Entsorgung der 

Abwässer aus den Mitgliedsgemeinden. Der Verband war zustä n
dig für den Betrieb und die Instandhaltung der verbandseigenen 

Kanäle, betrieb und wartete die Ortskanäle der Mitgliedsgemein
den, ermittelte die Gebührenhöhe und führte die Gebühreneinhe

bung durch. 

- Der von den Mitgliedsgemeinden Finkenstein und Villach gebildete 

Abwasserverband Faaker See war im Wesentlichen Inhaber der was
serrechtlichen Konsense der Kanäle im Verbandsgebiet (ausgenom

men VilIach). Ein wasserrechtlicher Bescheid für einen Abschnitt 
der Ortskanalisation (rd. 12,5 km) in der Gemeinde Finkenstein lau

tete auf den Abwasserverband Faaker See. Eine Übertragung von 

der Gemeinde an den Verband war nicht erfolgt bzw. wede r bei der 

Gemeinde noch beim Verband oder bei der Wasserrechtsbehörde 
nachvollziehbar. 

Der Abwasserverband war für die Abwasserentsorgung sowie den 
Betrieb und die Instandhaltung der verbandseigenen Kanäle zustän

dig. Auf die Höhe bzw. die Einhebung der Gebühren hatte er kei
nen Einfluss. 

- Dem Wasserverband Ossiacher See oblagen die Sammlung und Ent

sorgung der in den Mitgliedsgemeinden Feldkirchen, Himmelberg, 

Ossiach, Steindorf, Treffen und in Teilen der Mitgliedsgemeinde 
Villach (Gebiet der ehemaligen Gemeinde Landskron) anfall enden 
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Abwässer. Als Inhaber der wasserrechtlichen Konsense im Verbands
gebiet war der Verband für den Betrieb und die Instandha ltung der 
Kanäle verantwortlich. Er ermittelte zudem die Gebührenhöhe. 

(2) Im Vergleich stellten sich die betreuten Netze der überprüften SteI
len) wie folgt dar: 

Abbildung I : Einwohner und Kana llänge 

WV Großraum Ansfelden 193.254 m 

AWV Faaker See 
203.480 m 

WV Ossiacher See 
653.800 m 

Gemeinde Salzburg 
388 .300 m 

Gemeinde Villa ch 
211.020 m 

• Einwohner 

• länge der Kanalisation ohne Hausanschlüsse (in m) 

QueUe: RH 

Bund 2013/ 8 

, Wie der Tabelle I zu entnehmen ist. hatten von den überprüften Gemei nden die Gemein
den Allsfcldcn und Feldkirchen einen Großteil der Aufgaben der Abwasscrcnlsorgung 
dem j eweiligen Verband übertragen. Die Beurteilung der Abwasscrclli sorgung in die
sen Gemeinden deckt sich daher mit j ener der j eweiligen Verbände. weshalb in den 
folgenden Ausführungen zur AufgabcncrfOllung eine gesondcnc Abbildung dieser 
Gemeinden unterblieb. 
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Daraus ergab sich di e Ken nzahl .. Spez ifische Kanall änge" (Laufmeter 
Kanal pro Einwohner) : 

Abbildung 2: SpezifIsche Kanallänge (Ifm pro Einwohner) 

WV Großraum Ansfelden 

AWV Faaker See 

WV Ossiacher See 

Gemeinde Salzburg 

Gemeinde Villach 

Quelle: RH 
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18,8 m/ EW 

15,9 m/ EW 

4,1 m/ EW 

Diese Kennza hl zeigt, dass die In frastruktur zur Abwasserentsorgung 
im ländlichen Raum wesentlich um fa ngreicher ist (und sein muss) als 
im städtischen Bereich. 

2,2 (I) Der Vergleich der spezifIschen Kanall ängen zeigte fü r den länd
lichen Raum einen deutlich höheren An lagenbedarf zur Abwasser
sammlung und - ableitung als im dicht verbaute n Gebiel. Folglich war 
auch der auf den einzelnen Einwohner entfall ende fInanzielle Auf
wand zur Erhaltung diese r Infrastruktur im ländlichen Raum höher. 

Die Übertragung vo n Aufgaben der Mitgliedsgemeinden an Verbände 
zu r gemeinsamen Wasserver- und /oder Abwasserentso rgung kann 
damit speziell für kleinere Gemeinden zu kostengünstigeren Lösungen 
fuhren.' Vor all em kleine Gemeinden wü rden von Aufga ben entlas
tet, die ein hohes Maß an technischem und rechtl ichem Fachwissen 
erfordern, das sonst von jeder einzelnen Gemeinde zugekauft werden 
müsste und im Verband üblicherweise ohnehin zu r Verfügung steht. 
Große Einheiten mit einer klar defini erten, umfasse nden Verantwo r
tung erleichtern die Investitionspla nung ebenso wie die Festlegung von 
Prioritäten fü r all fa llig notwendige Bau- und/oder Instandhaltungs
maßnahmen. Auch in Bereichen wie Einkauf, Personal oder Maschi 
nen und Geräte sind Synergien und höhere Qualität zu erwarten. 

~ vgL RH Reihe Positionen 2007/ 1, Verwaltungsreform. sowie 2009/ 1, Verwaltungsre
form 11 
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Der RH hatte di e Sinnhaftigkeit bzw. Notwendigkeit der Übertragung 
vo n Aufga ben der Gemeinden an Verbände in vergangenen Geba
rungsüberprüfunge n5 wiederholt festgestell t. 

(2) Nach Ansicht des RH wären die vorhande nen Verbandsstru kturen 
zu nutzen, wenn mögli ch auszuweiten und damit möglichst umfas
sende, kl are und geografIsch sinnvoll e Lösunge n anzustreben. Eigen
tum und wasserrechtliche Konsense sollten in der Hand desj en ige n 
Rechtsträge rs li egen, der fü r den Betrieb und die Insta ndhaltung der 
jeweil igen Anlagen zuständig ist. Der Wasserverband Ossiacher See 
wä re dafü r als gutes Beisp iel anzuführen. In großen Ge meinden (Bei
spiel Salzburg) wa r dies zweifell os leichter zu erreichen als im länd
li chen Bereich. 

Im Falle der Ausweitung eines Abwasserverbands, bspw. durch den Bei
tritt neuer Gemeinden zu einem bestehenden Verband bzw. bei Über
tragung des Eigentums, war nach Ansicht des RH jedenfalls darauf zu 
achten, dass di e übernommenen Anlagen funk tionsHihig wa ren oder 
nach einer Erfass ung und Kl ass ifIzierung alInillig erforderli che Sa nie
rungsprojekte vo m jeweiligen Beitrittswerber ftnanziert wurden. Dies 
soll te auch eine ante ilige, dem Ortsnetz entsprechende Betei ligung an 
den zweckgewid meten Rücklagen des Verbands umfasse n. Ansons
ten würden so lche Anpassungs maßnahmen zu Lasten der bereits dem 
Verband angehörenden Gemeinden gehen und die Gebühren der Mi t
gli edsgemeinden unzu lässig stark erh öhen.6 

(3) Nach Ansicht des RH wä re auch eine Übertragung der Gebühren
bewirtschaft ung an di e Verbände sinnvoll. Dies sollte ni cht die Selb
ständigkeit der Ge meinden schmälern, sondern im Sinne einer straffen 
und einheitl ichen Verwaltung dazu beitragen, dass die für di e Erhal 
tung und Sanierung des jeweiligen Kanalnetzes notwe ndige n Mittel 
in ri chtiger Höhe zu r ri chtige n Zeit bereitstehen und die Belastung 
der Bürge r (z. B. durch Übe rdeckungen) minimiert wird . Die Mitglieds
gemeinden wü rden vom dadurch ents tehenden Verwaltungsaufwand 
(Berechnung, Einhebung, Weiterl eitung der Zahlungen an den Ver
band , Mahnwesen etc.) entlastet. 

') RH- Berichte: Abfa ll winschart:skonzepl im Land NiederösLerrcich. Reihe Nicderöslcr
reich 2006/6: Abwasserverhand Mill ieres $Ifcm- und Zickenbachla i, Rei he ßurgen
land 2008/2; Gcmci ndcabfall wirtschaftsvcrband des Verwa ltungsbezirks Korncuhurg. 
Reihe Niedcröslcrrcich 2010/4; Reinhallungsverba nd Hasclgrahcn, Rei he Oheröslcr
reich 20 11 11 1; Trin kwasscrverhand Gastrinena l. Reihe Salzhurg 20 11/5; Abfallcnl'Sor
gungsvcrha nd KurSlei n. Rei he Tiro! 20 12/2 

6 vgl. RH. Wasscrvcrba nd Südliches Burgenland I. Rei he Burgcnland 20 11 /6 
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(4) Der RH empfahl daher den Ländern Kärnten, Oberösterreich und 
Salzburg, im ländlichen Bereich auf di e Übertragung von Aufgaben 
der Abwasserentsorgung von kl einen Gemeinden an Verbände hin
zuarbeiten. 

2.3 (I) Der Wasserverband Ossiacher See teilte in seiner Stellungnahme 
mil, dass in der Vorstandssitzung und der Mitgliedewersammlung vom 
22. NOllember 2012 der Grundsatzbeschluss gefasst worden sei, den 
Bereich .. Gebühren und Beitragswesen " in der Abwasserentsorgung von 
den Mitgliedsgemeinden - bis auf die Gemeinde Villach - als Dienst
leistung an den Verband auszulagern. Ebenfalls werde bei der Wasser
versorgung angedacht, die " Betriebsführung" als Dienstleistung dem 
Verband zu übertragen. 

(2) Das Land Kärnten teilte in seiller Stellungnaillne mit, da ss die 
Übertragung der Aufgaben an Gemeindeverbände auch den Zielen der 
Wassenvirtschaft in Kärnten entspreche und eindeutig ein Trend in 
diese Richtung zu Iierzeichnen sei. Lediglich in jenen Gemeinden, die 
noch über kehle Abwasserentsorgungsanlagen verfügten, bestehe trotz 
intensiller Bemühungen VO ll Politik und Verwaltung keine Bereitsclwft, 
diese sill/wollen und kostengünstigen Stmkturen zu nützen. Um in 
Ausnahmefällen hier zu einer Lösung zu gelangen, sei im Regierungs
programm 2013 - 20 18 folgende Te.rtpassage enthalten: .. Für dünn 
besiedelte Regionen sollen bessere förderteclllliscile Voraussetzungen 
fur die Realisierung vo n dezentralen Kläranlagen zur Abwasserentsor
gung angestrebt werden." 

(3) Laut Stellungnahme des Landes Oberösterreich werde bereits seit 
einigen Jahren seitens des Landes Oberösterreich mit den Gemeinden 
immer wieder daran gea rbeitet, Wasserverbände für Wartungs - und 
Instandhaltungsa ufgaben zu bilden. Oberösterreich zähle gemeinsam 
mit Niederösterreich zu den Bundesländern mit delI meisten Wasser
verbänden. 

(4) Laut Stellungnahme des Landes Salzburg arbeite es seit mindes
te/ls 20 Jahren darauf hin, dass (Land- )Gemeinden ihre Aufgaben der 
Kanalwartung und - Instandhaltung an Verbände übertragen. So finde 
sich in den meisten Wa sserreclztsbescheiden eine diesbezügliche ein
drillgliclle Empfehlung. Die Entscheidung dazu müsse aber der jewei
ligen Gemeinde überlassen bleibe/I. 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

3.1 (I) Als bewilligungspflichtige Maß nahme gern . § 32 Wasserrechtsge
setz (WRG) ga lt u.a. die Einbringung von Stoffen in festem, flüssigem 
oder gas förmigem Zustand in ein Gewässe r. Die Ab leitung vo n Ab wäs
sern bedurfte nach der Rechtsprechung7 dann einer wasserrechtli chen 
Bewilligung, wenn sie eine Einwirkung auf fremde Rechte (i nsbeson
dere Grundstücke und Privatgewässer) oder auf öffentliche Gewässe r 
mi t sich brachte. 

(2) Ein Abwasserentsorgungssystem bestand in der Regel aus mehreren 
Teil systemen (Hausanschluss, Ortskanal, Sammelkanal, Abwasserreini 
gungsan lage/Kläranl age) , die nicht alle einer Bewi lligung bedurften: 

- Der wasse rrechtli chen Bewilligungspflicht unterl age n di e Kläran
lage und jene Sa mmelka näle, durch die die gesammelten Abwäs
ser der Gemeinden in die Anlage geleitet wurden (Hauptsa mmler 
und Nebensa mmler, di e durch ihre Leistungsf<i higkeit Einfluss auf 
die Dimensionierung der Abwasse rreinigungsa nlage haben können 
bzw. Kanäle, di e von den Verbänden errichtet wurden). 

- Ortskana lisationsanlagen, die als Mischwasserka näle (gemeinsamer 
Transport von Abwasser und Ni ederschl agswasse r) ausgebaut wa ren, 
unterlagen ebenfa lls der Bewilligungspflicht, da hier unge reinigte 
Abwässer (bei Übersteigen der hyd rau lischen Kapazität der Kanäle 
bei Starkregen) direkt in den Vorfluter eingeleitet we rden konn te n. 
Ortskanalisationsanlagen, die als Schmutzwasse rka näle (get renn
ter Transport von Abwasser und Niederschlagswasser) ausgebaut 
waren, un terlagen ni cht der Bewilligungspflicht, da hier die Abwäs
ser nicht direkt in den Vorfluter, sondern in Sammelka näle und di e 
Abwasserrein igungsanlage eingeleitet wurden. Sie unterl agen aber 
den jeweil igen landesrechtlichen Vorschriften, z.B. Kanalgesetze 
oder Baurecht. 

- Hausanschlüsse - das wa ren die Leitungen vom Entstehungso rt der 
Abwässer im Haushalt bis zu den Anschlussstell en an die Ortskana
lisation - unterlagen nicht dem Wasserrecht, sondern de n Besti m
mungen des Baurechts des jeweiligen Bundeslandes und mussten 
von den Eigentümern der betroffenen Objekte und Li egenschaften 
betreut werden. 

Das Baurecht der Länder Kärnten, Oberösterreich und Salzburg schri eb 
(nur) di e Dichtheit des Hausanschlusses zum Zeitpunkt der Ko ll audie
rung des Bauwerks vor. Es waren weder regelmäßige Überprü fungs-

7 VIG H Sig. 4387 vom 2 1. Märl 1963 
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intervall e noch eine Möglichkeit für die Verbände bzw. die Gemein
den vorgesehen. solche Überprüfungen durchzuführen. 

Nur das Kärntner GemeindekanalisationsgesetzB normierte eine Berech
tigung der Gemeinden. "die Einleitung oder Einbringung der Abwäs
ser in Kanalisati onsa nlagen. insbesondere die Errichtung. Erhaltung 
und Wartung des Anschlusskanales und der Anlagen zur Vorbehand 
lung der Abwässer. sowie die Einhaltung der Entso rgungsgrundsätze 
zu überwa chen" sowie die notwendigen Untersuchungen der Abwäs
ser vorzunehmen und di e Beseitigung von Missständen oder Män
geln anzuordnen.9 Derartige Überprüfungen waren bis zum Ende der 
Gebarungsüberprüfung (Mai 201 2) bei keiner der überprüften SteI
len in Kärnten durchgeführt worden ; daher lagen keine genauen und 
umfasse nden Informationen über den Zustand der privaten Hausa n
schlüsse vor. 

(3) Bei allen überprüften Stellen mit Ausnahme des Abwasserverbands 
Faaker See gab es Ortskanäle. die nicht wasserrechtlich bewilligt waren. 
Die Spanne reichte von rd . 2 % der Ortskanäle (ca . 4.5 km) beim Was
serverband Großraum Ansfelden bis zu rd. 22 % (ca. 50 km) in Villaeh. 
Di es war auf das Alter der Kanäle zurückzuführen (bspw. keine was
serrechtliche Bewilligungspfli cht zur Zeit der Erri chtung) bzw. auf die 
aus den 1970er Jahren stammenden Bescheide mit örtlich so um fas
senden Genehmigungen. dass diese den einzelnen Kanalsträngen nur 
mit sehr hohem Aufwa nd zugeordnet werden konnten . 

Im Zuge von Anpassungen an den Stand der Technik oder Erweite
rungen der Entsorgungssysteme wurden bei den überprüften Stellen 
in einem laufenden Prozess auch solche bislang ni cht wasserrechtli ch 
bearbeiteten Abschnitte einem wasserrechtJichen Konsens zuge führt. 

3.2 (I) Der RH hielt fest. dass das Fehlen einer wasserrechtlichen Bewilli 
gung bei Ortskan älen (Schmutzwasserkanälen) keinen rechtlichen Man
gel darstell te und keine Verpflichtung bestand . einen konsenslosen Alt
bestand einer Bewilligung zuzuführen. Daher ga b es für die Behörde 
auch keine rechtliche Grundlage. 'o Sanierungsprojekte für Anlagen 
ohne wasserrechtliche Bewilligung (Orts(Schmutzwasser)kanäle) vorzu
schreiben. 11 Sanierungsproj ekte bei diesen Anlagen beruhten auf Frei

willigkeit der Eigentümer (Gemeinden. Verbände). Wie der RH in frühe-

B Kärntner Gemeindekanalisa tionsgesetz LG BI. Nr. 62/ 1999 Ld.g.F. 

9 § 10 Kärn tner Gcmeindekanalisalionsgesclz 

10 Nur eine wasscffi-'Chtl ichc Bewilligung ermöglicht es der Behörde. die projcklmäßigc Herstel
lung der Anlage und deren Erhalrung in diesem Zustand durchzusetzen {VwG H 2002/07/006 1 
vom 18. September 2OO2J. 

11 außer im Fa ll von Missständen im Wege eines wasserpolizeilichen Auftrags nach § \JB WRG 

Bund 2013/8 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)76 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H 
Bewl11lgungspfl1cht von Kanalanlagen Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Bund 2013/8 

ren Gebarungsüberprüfungen wiederhol t festgestellt hatte, 12 konnten 
jedoch freiwillige Vereinbarungen bzw. Maßnahmen Bescheide (und 
deren Bindungswirkung) nicht ersetze n: Die Umsetzung konnte bei 
fehl ender Zielerreichung nicht durchgesetzt und musste meist ohne
hin (zu einem oft verspäteten Zeitpunkt) durch Bescheide ersetzt wer
den. 

(2) Der RH bewertete die in Kärnten gesetzli ch eingeräumte Mögli ch
keit für die Gemeinden, auch die Hausanschlüsse zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu sanieren, positiv. Die Gemeinden könnten sich dabei 
der (Ab)Wasserverbände bedienen, die sowohl die entsprechende tech
nische Ausstat tu ng als auch das Know-how besaßen. Der RH emp fa hl 
den Gemeinden Feldk.irchen und Vill aeh, von diesem Recht in regel
mäß igen Abständen und fl ächendeckend Gebrauch zu machen. Über
di es empfahl er den Ländern Oberösterreich und Salzburg, ähnli che 
gesetzliche Mögli chkeiten wie in Kärnten anzustreben. 

(3) Nach Ansicht des RH bilden die verschiedenen Teil e des gesamten 
Abwasserentso rgungssystems (Hausanschluss, Ortskanal, Sammelka
nal, Abwasserreinigungsanlage) eine technisch nicht trennbare Einheit. 
Rechtli ch unterl agen sie jedoch bis zu drei unterschiedlichen Normen 
(Wasserrecht, Kanalgesetz, Baurecht), die von verschiedenen Behör
den (Behörden der mittelbaren Bundesverwaltung, Länder, Gemeinden) 
vo ll zogen wurden: Der Abwasserstrom un terl ag bspw. bei der Errich
tung eines Hausanschlusses dem Baurecht des Landes (Voll ziehung 
durch die Gemeinde als Baubehörde) . Die Anschlusspflicht sowie die 
damit zusammenhängenden fm anziellen Verpflichtungen (Anschluss
beitrag, Gebühren) wurden meist13 durch Landesgesetze geregelt und 
durch Verordnungen der Gemeinden konkretisiert. Die wasserrecht
lichen Bewilligungen bis hin zur Kläranl age wiederum erfolgten auf der 
Grundlage des WRG in mi ttelbarer Bundesverwaltung durch Bezirks
ve rw altungsbehörde bzw. Landeshauptmann. 

Eine solche Kompetenzzersplitterung trug nicht dazu bei, eine Abwas
serentso rgung auf dem Stand der Techni k bzw. eine Erhaltung der mit 
hohem fmanziellem Aufwand errichteten Infrastruktur zu gewährleis
ten.14 Es bestand hinsichtl ich der Bebandlung und Kontroll e der Orts
kanäle und der Hausanschlüsse nach Ansicht des RH hoher Harmo
nisierungsbedarf. 

12 RH-Berichte: Ak tionsplan Erneuerbare Energie, Reihe Bund 20 11 /5; Umscil ung der 
NEC-Ri cllllinic il Ur Ebene des Bundes. Reihe Bund 2011 /8; Umsetzung der Wasscrrah
menrichll inie hinsichtlich Fließgewässer auf Ebene des Bundes sowie in den l ändern 
N iedcrÖslt~rrc i ch. Salzburg. Sleicrm ark und Ti ro!, Reihe Salzburg 20 12/2 

!J In Obcröstcrrcich gab es hspw. keine landesgesclzliche Regelung der Abwassergebühren. 

14 vgl. RH Reihe Posilioncn 2009/ 1, Vcrwa ltungsrcrorm 11 , Pkl. 6.26 

173 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 77 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H 

Bewilligungspflicht von Kanalanlagen 

174 

3.3 (J) Die Gemeinde Feldkirchen begrü ßte die Empfehlung des RH und 
befand die Überprüfung lion Hau sanschlüssen als sinnvoll und zweck
mäßig. 

(2) Die Gemeinde Salzburg teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die 
Empfehlung des RH, für die Überprüfung und Sanierung der Hausan
schlüsse eine ähnliche gesetzliche Möglichkeit wie in Kärnten anzu
streben, geprüft und in Betracht gezogen werde. 

(3) Das Land Oberösterreich verwies in seiner Stellungnahme auf die 
landesgesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Wartung, Instandhal
tung und Mängelbeseitigung bei Hauskatlalanlagen. Eine Verschärfung 
der Warrungs- und In standhaltungsmaßnahmen werde vo n rechtlicher 
und f achlicher Seite befürwortet. 

(4) Das Land Sa lzburg widersprach in seiner Stellungnahme der All5icht 
des RH, da ss Schmutzlvasserkanäle nicht der wasserrechtlichen Bewil
ligungspj1icht unterlägen. Über nicht bewilligte Anlagen könn e keine 
behördliche Aufsicht ausgeübt werden (ein Kanalisationsgesetz wie 
in anderen Bundesländern bestehe in Salzburg nicht). Von undichten 
Schlllutzwasserkaniilen könne in Folge einer nicht ordnungsgemäßen 
Instandhaltung durchaus eine Beeinträchtigung vo n Gewässern , ins
besondere des Grundwassers ausgehen. Nur auf Basis einer wasser
rechtlichen Bewilligung könnten Überprüfungen und Sanierungsmaß
nahmen vorgeschrieben werden. 

Die fehlende gesetzliche Möglichkeit, Hausa nschlüsse und Pri lla tka niile 
überprüfen und sanieren zu lassen, werde ebenfallS bedauert. Diesbe
zügliche rechtliche Klarstellungen wären wünschenswert. 

3.4 Der RH entgegnete dem Land Salzburg, dass etwa auch das BMLFUW die 
gleiche Rechtsa nsicht hinsichtlich der Bewilligungspflicht für Schmutz
wasserkanäle vertri tt. Er verwies darauf, dass auch in der Gemeinde 
Salzburg nicht wasserrechtlich bewilligte Ortskanäle bestanden, die erst 
im Zuge der Umsetzung des Sanierungsprogramms bewilligt werden 
sollten. 

Bund 2013/B 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)78 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H 

Pflicht zur Wartung 
und Instandhaltung 
von Kanälen 

Bund 2013/8 

Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

4.1 ( \ ) Der Wasserberechtig te ha tte seine Wasse rbenutzu ngsa nl agen samt 

Kanälen und Sonderbauwerken (Pumpwerke etc.) in dem der wasser
rechtli chen Bewilligun g entsprechenden Zustand zu erhalten und zu 
betreiben (all ge meine Reinhaltungspfli cht), 15 so fern keine rechtsgül 

tige öffentl ic h- rechtli che Verpflichtung eines a nderen besta nd . '6 Ein 
behördli cher Insta ndhaltungs- bzw. Instandsetzungsau ftrag kam nur 

bei Anl agen in Betracht, für di e eine wasserrechtli che Bewilligung 
bestand. Lag eine so lche nicht vo r, konnte ni emand zur Instandhal
tung bzw. Insta ndsetzu ng herangezoge n werden. '7 Die Wasserrechts

behörde konnte bei diese n Anlage n nur wasserpolize iliehe Au fträge 
nach § 138 i.V.m. § 3 \ WRG zu r Beseiti gung einer Gewässe rgefa hr

dung erl assen, die das Vorli egen eines Misssta ndes und die Kenntni s 
der Behörde davo n voraussetzte n. 

(2) In wasserrechtl ichen Bewilligungsverfahren war der Sta nd der Tech
nik a ls Mindeststand ard für die Beurteilung von Vorh aben heranzu
ziehen. Für bestehende Kanäle ga b es zur Zeit der Gebarungsüberprü 

fung im WRG keine Verpfli chtung zur Heranführun g an den Sta nd 
der Technik oder zur Erh altung der Funktionsfa higkeit, un abhängig 
davo n, ob diese Anl age n wasserrechtlich bewilligt waren oder nicht. 

(3) Das WRG selbst legte die konk.reten, zu r Erreichung des Sta ndes der 
Technik erfo rderlichen Inhalte der Insta ndhaltungspflicht nicht fes t. 

Vielmehr hatten die Wasserrech tsbehörden di e Pflichten zu r Insta nd
haltung der Anl agen durch Aufl age n in den wasserrechtli chen Bew il 

ligungsbescheid en zu konkretisierten und somit zum Besta ndteil des 
Konsenses zu machen. Sie mussten bzw. konnten sich an Vorschriften 
wie bspw. der All gemeinen Abwasseremissionsverordnung oder dem 
Regelblatt 22 des ÖWAV' B "Kanalwa rtung und Kanalerhaltun g" aus 
dem Jahr \989 ode r landes internen Ri chtlinien orientieren. Die in die
sen Regelwerken enthaltenen Vorgaben waren aber nicht unmi ttelba r 

verbindli ch.19 Zudem wa ren sie bspw. hinsichtli ch der Intervall e zu r 
Eigenüberwachung un terschiedli ch bzw. ga b es vo n den Regelwerken 
abweichend e Interva lle (Sa lzburg). 

(4) In Kä rn ten schri eb die Wasserrechtsbehörde den überprüften SteI

len erst in den Bewilligungsbescheiden ab dem Jahr \99 \ eine regel-

lS § 50 Ahs. 1 WRG 

16 bspw. wenn ei n nach Wasscrrcclll gegrü ndeter Verba nd seiner S,lIzu ng entsprechend 
wasserTl'Chllich bewilligte Anlagen der Gemei nden (wie die Qnska nalisa lion) üher
nahm. bClrich und inslandhicl! 

17 siehe die Erkenn tnisse des VwG H: 2006/07/0058 vom 26. April 2007 und 2007/07/0088 

vom 27. März 2008 

!8 ÖSlcrrcichischcr Wasscr- und Abfa ll wirtschaflsvcrhand 

19 VwG H 91107/0 164 vom 25. Mai 1993 
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mäßigejährliche Kanalwartung und Kanalerhaltung entsprechend dem 
Regelblatt 2220 vor. Die vor dem Jahr 1991 genehmigten Kanaiab
schnitte machten jedoch den weitaus größten Teil der Kanalnetze aus. 

Die Kärntner Wasserrechtsbehörde forderte die Abwasserverbände im 
Jahr 2002 auf, ihre Kanalisationsanlagen von Fachkundigen überprü
fen zu lassen und alle fünf Jahre Berichte nach § 134 WRG zu erstel
len und vorzulegen. An die Gemeinden erging keine solche Aufforde
rung. Einer Berufung des Wasserverbands Ossiacher See im Jahr 2012 
gegen die verpflichtende externe technische Überprüfung der Anlage 
und Berichtslegung all e fünf Jahre als Dauerauflage folgend, 21 wurde 
die Berichtspflicht vom fünfjährigen Intervall auf "regelmäßige Über
prüfung" abgeändert. 

(5) In Oberösterreich schrieb die Wasserrechtsbehörde den überprüften 
Stellen ab dem Jahr 2000 konkrete Instandhaltungsmaßnahmen vor 
(z.B. Zustandserhebung mit Kamerabefahrung all e zehn Jahre, Vorlage 
eines Sanierungskonzepts im Fall von Mängeln) . Vor dem Jahr 2000 
hatte die Wasserrechtsbehörde nur bei wenigen (den längsten) KanaI
abschnitten Instandhaltungsmaßnahmen vorgeschrieben. Im März 20 10 
beantragte der Wasserverband Großraum Ansfelden die Aufteilung des 
Verbandsgebiets in drei Reinigungsbezirke mit jeweils drei Zonen und 
die Kamerabefahrungen dieser Zonen zur Schadensfeststellung und 
Berichtslegung in zeitl ich gestaffelter Form ab den Jahren 2013/20 14 

(in Abänderung bisheriger Bewilligungsbescheide mit über rd. 100 ver
schiedenen Kanalabschnitten). Der Antrag des Verbands war zwar frei
willig, beruhte aber auf einem entsprechenden Ersuchen der Wasser
rechtsbehörde. Das Verfahren war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
noch ni cht abgesch lossen. 

Ab 2007 war für neu bewilligte Kanalanlagen neben einer Zustandser
hebung mittels Kamerabefabrung und Sichtprüfung auch eine Berichts
erstellung über diese Überprüfungen im Abstand von zehn Jahren 
durch einen unabhängigen Fachkundigen vorgesehen. Für alle vor 
dem Jahr 2000 bewilligten Kanalanlagen bestand keine solche Ver
pflichtung. 

(6) Die Gemeinde Salzburg wa r in 21 Kanalbetriebsgebiete eingeteilt, 
welche auf der Basis eines freiwilligen Projekts Gebiet für Gebiet recht
lich und technisch an den Stand der Technik herangeführt wurden. 
Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung lagen für 15 Kanalbetriebsgebiete 
wasserrechtliche Bewilligungsbescheide vor. Die Bescheide enth ielten 

10 siehe Pkt. 1. 2. 1, 1.2.3. 2. 1 und 2.3 des Regelblatls 22 

21 Bescheid vom 20. Juni 2012. GZ 08-KA-21 21 R ttJ /2007 (On/201 2) 
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Au fträge zur Schadensbehebung und Dichtheitsprüfung der sa nierten 
Anlage n inkl. Kamerabefahrung sowie Auflagen zu r Dokumentation: 
Die Anlage nte il e wa ren - wie dies auch die Salzburger Richtlinien für 
di e Überprü fung vo n Ka nalisationsanlagen aus dem Jah r 1993 vo rsa
hen - all e fü nf Jahre vo n unabhängigen Fachkundigen einer deta il
lierten Überprü fung zu unterz iehen; der Befund wa r der Wasserrechts
behörde vorzulegen. Nach den Feststellungen des RH wurden di ese 
Vorgaben eingehalten. 

(7) Die folgende Tabell e gibt einen Überbli ck über Wartungs- und 
Insta ndhaltungsa ufl agen in den wasserrechtli chen Bewilligungsbe
scheiden der überp rüften Kanalabschnitte: 

Tabelle 2: Instandhaltung der Kanäle: Bescheidauflagen und Berichtsfristen 

Inhalt der Auflage 

rege lmäßig vo rg e
schrieben ab 

Auflagen in älteren 
Bescheiden 

Intervalle fü r die Er
stellung eines externen 
Berichts nach § 134 WRG 

Quellen: überprüfte Stellen; RH 

Bund 2013/8 

Kärnten 

regelmäßige jährliche 
Wartung und Instand
haltung entsprechend 
Regelblatt 22 

1991 

keine 

fünf Jahr.e oder "regel
mäßige Uberprüfung" 

Oberösterreich 

Kamerabefahrung min
destens alle ze hn Jahre, 
jährliche Sichtprüfung, 
Protokollierung und 
Sch adensklassifizierung 

2000 

in Einzelfällen 

zehn Jahre 

Salzburg 

Wartung durch fa ch
kundiges Personal, 
Dokumentation im 
Wartungsbuch 

2007 

wegen neuer Bewilli
gung nicht relevant 

fünf Jahre 

4.2 (I) Im Hinblick auf die bestehenden wasserrechtlich ni cht bewilligten 
Kanalanl agen - insbesondere in Sa lzburg und Villach sowie beim Was
serverband Großraum Ansfelden - wies der RH darauf hin, dass ohne 
Bewilligungen auch keine verbindli che Konkretisierung der Instand
haltungspflichten erfolgen konnte. Nach Ansicht des RH wa r j edoch 
nur eine konkrete Vorschreibung vo n Wartungs- und Instandhaltungs
pflichten einschließlich entsprechender Kontrollen geeignet, den Erhalt 
des wirtschaftl ichen Werts der Kanalanlagen langfristig zu gewährleis
ten, bauliche Schäden und daraus resul tierende Haftungen zu vermei
den sowie all fa llige Kosten zu minimieren. 
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Der RH empfahl daher dem BMLFUW, hinsichtlich der Kanalanlagen auf 
eine Bestimmung im WRG zur verpflichtenden Erhaltung der Funkti
onsfahigkeit hinzuwirken. Dies könnte analog zu den bereits geltenden 
Bestimmungen (§§ ]Jc und 33d WRG22) erfolgen. 

(2) Der RH anerkannte in diesem Zusammenhang die in der Gemeinde 
Salzburg gewählte und beim Wasserverband Großraum Ansfelden 
geplante Vorgangsweise, eine Vielzahl bestehender, getrennt bewil
ligter Kanalabschnitte in überschaubare Einheiten (Betriebsgebiete) 
zusammenzufassen und zu genehmigen. Damit war eine Heranfüh
rung auch älterer Kanalanlagen an moderne Erfordernisse möglich 
und die Vollziehung durch gleiche Überprüfungsintervalle für einheit
liche Betriebsgebiete wesentlich erleichtert. All erdings beruhte diese 
Vorgangsweise auf Freiwilligkeit. 

(3) Mangels Festlegung konkreter Instandhaltungspflichten für KanaI
anlagen im WRG lag es ausschließlich an der Wasserrechtsbehörde, 
diese Pflichten in den wasserrechtlichen Bewilligungsbescheiden zu 
konkretisieren. Im Detail stellte sich die Vollziehung in den Ländern 
deutlich differenziert dar (siehe Tabelle 2). Unterschiedliche Verpfli ch
tungen und/oder unterschiedliche Intervalle hatten nach Ansicht des 
RH direkte Auswirkungen auf die Betriebskosten der Anlagen und 
damit auf die Höhe der Abwassergebühren. 

Der RH bemängelte, dass für einen Großteil der Kanalabschnitte in 
Kärnten und in Oberösterreich, darunter insbesondere die ältesten 
Kanalbestände, über die allgemeine Reinhaltungspflicht hinaus keine 
Konkretisierung der Insta ndhaltungspflichten bestand. Dies hatte zur 
Folge, dass die neuesten Anlagen regelmäßig zu überprüfen waren, 
obwohl sie durchschnittlich einen besseren Zustand aufwiesen als die 
älteren Kanalabschnitte. 

Der RH empfahl dem BMLFUW, auf eine rechtliche Grundlage für ein 
bundesweit einheitliches Überwachungsregime (Umfang und Quali
tät der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten) für Kanalanlagen hin
zuwirken. 

(4) Nach Ansicht des RH verursachten Überprüfungen in fIxen Inter
vallen durch einen externen unabhängigen Sachverständigen Kosten, 
deren Notwendigkeit vor allem bei den jüngeren Kanalanlagen zu hin
terfragen war (vgl. auch TZ 6). Zudem war für den RH sachlich nicht 
nachvollziehbar, warum ältere Anlagen nicht von dieser Verpflich
tung betroffen waren. Auch in den unterschiedlichen Berichtsinter-

22 § 33c: Sa nieru ng von bestehenden Abwasserreinigungsanlagen; § 33d: Sanierung VO ll 

Obernächenwasserkörpern 
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vallen in den einzelnen Bundesländern (fünf Jahre in Kärnten und in 
Salzburg, zehn Jahre in Oberösterreich) sah der RH Handlungsbedarf 
zur Vereinheitlichung. 

Der RH empfahl daher dem BMLFUW, auch auf eine Festlegung ein
heitlicher In terva lle hinsichtlich der Beri chtslegung hinzuwirken. 

4.3 (I) Der Wa sserband Großraum Ansfelden teilte in seiner Stellungnahme 
mit, dass eine Vereinheitlichung bzw. Standardisierung /Io n öffentli
chen Ableitungskanälen und Hausanschlusskaniilen unter dem Wa s
serrecllt durelraus in seinem Interesse läge. 

(2) Das Land Oberösterreich teilte mit, dass inzwischen der in Ober
österreich auf freiwilliger Basis insta llierte sogenannte "Zonenplan " 
von der zustätllligen Fa chabteilung positiv geprüft worden sei. 

(3) Das Land Salzburg befuniJo rtete in seiner Stellungnahme die /10m 

RH empfohlene Konkretisierung der In standhaltungs/lerpjlichtung. Es 
teilte ltIdem mit, dass die - sich /Ion anderen Regelwerken unterschei
detlden - In tenJO lle der Salzburger "Richtlinien zur Überprüfung /Io n 
Kanalanlagen" in Zusammenarbeit mit großen Verbänden festgelegt 
worden und in inzwischen verbesserten technischen Möglichkeiten der 
Überprüfung /Jo n Klwälen begründet seien. 

(4) Das BMLFUW wies in seiner Stellungnalltne llUf llie bestehelIlIen 
gesetzlichen IllstandhaltUtlgspjlichten des Wa sserberechtigten hin. Die 
sich daraus konkret ergebenden Pjlichten seien aus den Umstlinden 
des Einzelfa lles zu bestimmen, die im jelveiligen Bescheid f estgelegt 
seien bzw. die im Rahmen der wiederkehrenden Überprüfungen gem. 
§ 134 WRG vo m überprüfenden Saclwerstätllligen und der (naellprü 
fenden) Behörde zu bestimmen seien2J• Die Schaffung einer über die 
bestehenden gesetzlichen Regelungen hinausgehenden Reell isgrundlage 
für ein bundeseinheitliell es Übenvaellungssystem setze vora us, da ss ein
heitliche technische Regelungen über Umfang und Qualität vo n War
tungsarbeiten derart /lera llgemeinerbar und konkretisierbar wären, dass 
sie - anstelle von Leitjäden - einer generellen Regelung in FO ntl einer 
Verordnung zugänglich seien. Diese Frage werde in einer Sitzung mit 
den Ländern näher beleuchtet werden. 

4.4 Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass bei den bestehenden wasser
rechtlich ni cht bewilligten Kanalanlagen auch keine über di e all ge
meine Reinhaltungspnicht hinaus verbindliche Konkreti sierung der 

2) VwGH 2005/07/0077 vo rn 7. Juli 2005 
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Instandhaltungspflichten bestand. Der RH bekräftigte daher seine Emp
fehlungen. 

5.1 (I) Digitale Kanalbestandskataster erfassen geografIsche Informationen 
zu Kanalanlagen (Grundstücksgrenzen, Lage und Höhe von Kanälen, 
Leitungen, Schächten etc.); digitale Kanalinformationssysteme ve r
knüpfen diese Daten mi t Daten aus anderen Datenbanken (Abmes
sungen, Materialien, Wartungen etc.). Aus ihnen lassen sich Aussa
gen für künftige wasser- und betriebswirtschaftliche Entscheidungen 
ableiten sowie Überprüfungs- und Wartungspläne erstellen. 

Mit Ausnahme des Wasserverbands Großraum Ansfelden hatten alle 
vom RH überprüften Stellen den Kanalbestand vollständig in digi
talen Kanalbestandskatastern erfasst. Salzburg und Villach sowie der 
Wasserverband Ossiacher See hatten darüber hinaus ihre Kataster mit 
zusätzlichen Applikationen zu digitalen Kanalinformationssystemen 
erweitert. 

Tabelle 3: Digitale Kanalbestands- und -informationssysteme 

WV Großraum AnsfeLden 

AWV Faaker See 

WV Ossiacher See 

Gemeinde Salzburg 

Gemeinde Villach 

Erfassung des KanaI
bestandes 

unvoLLständig 

voLLständig 

vollständig 

vollständig, auch 
Leitungsnetze anderer 
Versorger! erfasst 

voLLständig, auch 
Leitungsnetze anderer 
Versorger! erfasst 

Verwendung 

Bestandsdokumentation 

Besta ndsdokumentation 

Bestandsdokumentation 
und Anlagenverwaltung 

Bestandsdokumentation 
und Anlagenverwaltung 

Bestandsdokumentation 
und Anlagenverwaltung 

Vernetzung 

Datenaustausch nur 
nach Anfrage 

Datenaustausch nur 
nach Anfrage 

Datenaustausch nur 
nach Anfrage 

vernetztes System mit 
Zugriff auf Leitungs
bestand anderer Ver
sorger 

vernetztes System mit 
Zugriff auf Leitungs
bestand anderer Ver
sorger 

I Strom, Gas , Fernwärme, Telekomkabel, Straßenbeleuchtung u.a . 

QueUen: überprüfte SteLLen; RH 
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(2) Der Wasserverband Großraum Ansfelden hatte ab dem Jahr 2001 die 
laufende Aktualisierung in seinem digitalen Leitungskataster24 nicht 

24 Leitungskataster waren umrassender als Kanalk.alaster, weil sie auch andere leitungen 
wie Strom, Gas. Fernwärme ete. abbildeten. 
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mehr weiterge führt. Der Erfassungsgrad der Haltungen 25 im Katas
ter lag daher bei nur rd. 92,5 0/0. Daten zum Baujahr, zur rechtlichen 

Grundlage (wasserrechtli cher Bescheid) und zum Zustand waren nicht 

durchgä ngig eingepflegt. Der Verband nu tzte den Kataster weder zur 

Planung noch zu r Dokumentation laufend er Instandh altungsa rbeiten . 
Eine Vern etzu ng mit Systemen anderer Versorger wa r ni cht gegeben. 

(3) Der Abwasserverb and Faaker See nutzte seinen KanaIbesta ndska

taster weder zu r Pl anung noch zur Dokumentation laufender Instand
haltungsarbeiten. Eine Vernetzung mit Systemen and erer Versorger 

wa r nicht gegeben. 

(4) Der Wasserverband Ossiacher See erfasste neben den KanaIbestands

daten auch den Naturbestand , Pl äne von Sonderbauwerken, wasse r
rechtli che Bewilligun ge n, Inspektions- und Reinigungsdaten sowie 

Grundstückswidmungen. Der Verband nu tzte se inen KanaIbestands
kataster zur Verwaltung seiner Anlagen und zur Planung von Instand
haltungsarbeiten. Eine Vern etzun g mit Systemen and erer Versorger 
war auch hi er ni cht gegeben. 

(5) Im di gitalen Leitungskataster der Gemeinde Salzburg waren im 
Mai 201 2 die vorhand enen Leitungsnetze (Kanal, Wasser, Gas, Fern 
wä rme, Strom, Telekommunikation) zu 100 % erfasst, di e Au fnahme 

weiterer Anlagen (Straßenbeleuchtung, Verkehrsa nl agen etc.) wa r im 
Gange. Dem fü r die Kanalisa tion zuständi gen Kanal- und Gewässer

amt stand damit ein Instrument zur Verfügung, das all e Anford erun
gen eines modernen Kanalinformati onssystems erfüllte. 

(6) Die Gemeinde Vill ach führte ein digitales Leitungs informationssys
tem, das umfassende Informationen zur Ver- und Entsorgungsinfra

struktur enthi elt und Zugriffe auf Leitungskataster anderer Versorger 
(Energie, Kommunikation) zuließ. Die Misch- und Schmutzwasser

kanäle und die Regenwasserkan äle aus der Mischkanalentflechtung 
waren zu 100 D/o erfasst, Mita rbeiter der Abteilung Tiefb au arbeiteten 
zu r Zeit der Gebarungsüberprüfung an der Erfassung der Regenwas

serkanä le der Straßenentwässerung. Das Leitungsinformationssystem 

unterstützte j edoch nicht die Planung von Wartung und Inspektion . 

5.2 Nach Ansicht des RH waren digitale Kanalinformationssysteme mit 

ihrer schnell en Bereitstellung der notwendigen Informa tionen wi ch
tige Instrumente für Kanalbetreiber: Sie ermöglichten einen geordneten 

und effI zienten Betri eb vo n Kan alnetzen, deren Verwaltung sowie di e 
Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen. 

25 Hall ung wa r die Slrecke ein es Abwasserka nals zwischen zwei Schächlen und/oder 500 -

derbauwerken. 
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Der RH anerkannte die Einrichtung und Nutzung der beim Wasserver
band Ossiacher See sowie den Gemeinden Salzburg und Villach eta
blierten Systeme. 

Dem Wasserverband Großraum Ansfelden und dem Abwasserver
band Faaker See empfahl er die Erweiterung der bestehenden KanaI
bestandskataster zu Kanalinformationssystemen sowie dem Wasser
verband Großraum Ansfelden zusätzlich die vollständige Erfassung 
des Kanalbestandes, um dieses Instrument umfassend für die Planung, 
die Verwaltung und den Betrieb von Kanalanlagen nutzen zu können. 

5.3 Der Wasserverband Großraum Ansjelden teilte in seiner Stellungnahme 
mit, dass im Zusammenhang mit der im Jahr 201J turnusmäßig begin
nenden Kanalnetzinspektion auch der digitale Kana/kataster verJioll
ständigt und zu einem Kanalinjormationssystem erweitert werden solle. 
Ebenso sei eine Vernetzung dahingehend geplant, da ss der Kanalkatas
ter den Mitgliedsgemeinden als Auskunftsinstrument dielten könne. 
Eine aktive Vernetzung mit anderen Leitungsträgern (Gas, Telekom, 
Strom etc'; sei nicht geplant, da sich in der Vergangenheit gezeigt habe, 
dass bei diesen Leitungsträgern nur ein sehr begrenztes Interesse an 
einem Datenaustausch bestehe. Dazu käme, dass Schnittstellen für 
einen kompatiblen Datenaustausch geschaffen werden müssten. Der 
WasserJierband Großraum Ansjeldell sehe nicht die Verpflichtung und 
betrachte es nicht als seine Aujgabe, derart überregionale Datelwer
netzungell zu installieren, vorzuhaltell und schließlich auch zu fina n
zieren. 

5.4 Der RH wies darauf hin, dass seine Empfehlung nur die Erweiterung 
der bestehenden Kanalbestandskataster zu Kanalinformationssystemen 
sowie die vollständige Erfassung des Kanalbestandes umfasst, um die
ses Instrument umfassend für die Planung, die Verwaltung und den 
Betrieb von Kanalanlagen nutzen zu können. Der Aufbau eines über
regionalen Informationssystems war nicht Gegenstand der Empfeh
lung und is t, wie in der Stellungnahme des Wasserverbands Großraum 
Ansfelden bereits festgestellt, auch nicht Aufgabe des Verbandes. 

6.1 (I) Für die langfristige Funktionsfah igkeit der Kana lanlagen war eine 
regelmäßige Reinigung von Haltungen, Schächten und Sonderbauwer
ken (Pumpwerke, Regenrückhaltebecken, Stauräumel zur Entfernung 
von Ablagerungen von zentraler Bedeutung.26 In der Regel war eine 
frühzeitige Reinigung weniger aufwändig und damit kostengünstiger 

26 Ablagerungen können zu Verstopfu ngen hzw. Fäulnisbi ldung fUhren und damit die 
Entwicklung von Gerüchen und Schwefelwasserstofr bewirken. Die dabei gebildeten 
Säuren können die Baumalcrialien der Kanalisation angreifen. 

Bund 2013/8 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)86 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R -
H 
Kanalwartullg und Kanalreinigung Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

als die Entfernung von verfestigten Ablagerungen. Auch vor jeder 
Kamerabefahrung mussten die Ha ltungen gereinigt werden. Die Rei
nigung konnte mit Spülverfahren und/oder mechanisch erfolgen. Der 
Betreiber der Kanalisation konnte die Reinigung in regelmäßigen Inter
va ll en oder bedarfso rientiert, mit eigenem Personal und Gerät oder mit 
Hilfe ex terner Dienstleister durchführen. 

Das Rege lblatt 22 forderte eine regelmäßige Reinigung nach einem 
festgelegten Plan. Bei Kanälen war ein einjähriges Wartungsintervall 
vo rgesehen, ausgenommen Kanäle mi t ausreichend großem Gefall e 
oder ausreichender Wasse rführung. Sonderbauwerke waren monat
li ch bzw. je nach Erford ernis zu überprüfen. Das Regelblatt 22 war 
rechtlich nicht ve rbindlich, zahlreiche Bescheide bezogen sich aber 
darauf und ve rpflichteten di e Wasserberechtigten somit zu einer ent
sprechenden Wartun g. 

Bei den überprüften Stellen stell te sich die Kanalreinigung wie folgt 
dar: 

Tabelle 4: Organisation der Kanalreinigung 

WV Großraum Ansfe lden ja 

Wartun~s
vorschnft Dokumentation 

in Listen 

Spülintervall Haltungen 

Vorgabe tatsächlich 1 

alle 3 bis 4 Ja hre aUe 9,9 Jahre 

AWV Faaker See nein in Listen nach Anlass; k.A. 
ProblemsteIlen 
regelmäßig 

WV Ossiaeher See nein im Kanal
informations
system 

nach Anlass; k.A. 

Gemei nde Salzburg ja im Kanal
informations
system 

ProblemsteIlen 
regelmäßig 

nach Bedarf k.A. 

Gemeinde Villach nein im Kanal
informations
system 

alle 3 Jahre alle 2,7 Jahre 

berechnet aus den im Prüfungszei traum gespülten Längen und der Gesamtlänge der Schmutzwasser- und Mischwasserkanäle 
(Villaeh: inkl. Hausanschlüsse - zur öffentlichen Kan ali sation gehörig) 

QueUen: überprüfte Stellen; RH 

Bund 2013/8 

(2) Im Wasserverband Großraum Ansfelden soll ten die Kanäle und 
Schächte regelmäßig all e drei bis vier Jahre einmal gespült werden.27 

Die tatsächlich erzielte Spüll eistung lag im Jahr 20 10 bei rd . 32.700 m 

27 Vorsla ndsprotokoll zur Anschaffung des neuen Spülfahrzeugs. April 2007 
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pro Jahr. Für ein Intervall von vier Jahren wäre eine jährliche Spül
leistung von 42.500 m erforderlich. 

(3) Beim Abwasserverband Faaker See erfolgten Spülungen an lassbe

zogen, wobei Haltungen mit geringem Gefallejährlich gespült wurden . 

(4) Der Wasserverband Ossiacher See nutzte das verbandseigene KanaI
informationssystem zur Erstellung von Wartungsplänen und zur Doku
mentation. Die Reinigung der Kanäle erfolgte an lassbezogen, bekannte 
Problemstellen wurden in regelmäßigen Abständen gespült. 

(5) Das städtische Kanalnetz in Salzburg wurde bis 2009 alle zwei Jahre 
unabhängig vom Verschmutzungsgrad der einzelnen Kanäle gereinigt. 

Ab 2010 stellte Salzburg auf ein neues System um, das auf den tatsäch
lichen Reinigungsbedarf ausgerichtet war. Dabei wurden die einzelnen 
Kanalabschnitte auf das Vorliegen von betriebsstörenden Ablagerungen 
hin überprüft und Spülungen nur dann durchgeführt, wenn die Über
prüfung vor Ort eine Notwendigkeit ergab. Zur besseren Beurteilung des 
Verschmutzungsgrades diente eine sogenannte Schachtzoomkamera. 
Das Überprüfungsprogramm wies unterschiedlich lange Überprüfungs
interva ll e auf; die Festlegung der für die einzelnen Kanalabschnitte 
unterschiedlichen, bis zu maximal fünfjährigen Überprüfungsintervalle 
erfolgte aufgrund verschiedener Kriterien, wie bspw. Entwässerungs
verfahren, Erfahrungswerte und Kanalgefalle. Die bedarfsorientierte 
Reinigung reduzierte den Personal- und Fahrzeugeinsatz wesentlich: 
Die Kanalreinigung konnte nunmehr statt mit drei mit einem Rei
nigungsteam durchgeführt werden. Die Steuerung und Dokumenta
tion der bedarfsorientierten Kanalreinigung erfolgte über das digitale 
Kanalinformationssystem. 

(6) In Villach soll ten die Haltungen alle drei Jahre gespült werden. Die
ser Wert wurde in den Jahren 2007 bis 2011 übertroffen. 

6.2 Nach Ansicht des RH erfolgten bei regelmäßigen, fest vorgegebenen 
Interva llen Kanalreinigungen teilweise auch dann, wenn keine Not
wendigkeit bestand, und verursachten damit potenziell höhere Kosten 
als notwendig. 

Der RH würdigte daher die in Salzburg durch die Umstellung auf 
ein bedarfsorientiertes Reinigungssystem erzielten Einsparungen. Der 
RH wertete diese Vorgangsweise als best practice. Kanalspülungen 
sollten möglichst dann vorgenommen werden, wenn ein bestimmter 
Verschmutzungsgrad erreicht ist, aber noch bevor grobe Funktionsstö
rungen auftreten. Zur Festlegung des richtigen Zeitpunkts sind regel-
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mäßige Sichtkontroll en unerl ässli ch. Die Häuf.gkeit der Kontroll en 
kann damit an die unterschiedlichen Verh ältnisse angepasst werden. 
Wegen der Komplex ität einer solchen Reinigungsstrategie erachtete 
der RH den Einsatz digitaler Kanalinformationssysteme für vorteilhaft. 

Der RH empfahl de m Abwasserverband Faaker See, dem Wasse rver
band Ossiacher See und der Gemeinde Vill ach, zu prü fen, ob di e in 
Salzburg verfo lgte Rei nigungsstrategie oder Teile davon (z.B. das Über
prüfungsprogra mm zur Erh ebung des Reinigungsbedarfs) auch für di e 
eigenen Entso rgungsbereiche zweckmäßig sind. 

Er empfahl dem Wasserverband Großrau m Ansfeld en und der Gemeinde 
Villach, von der in regelmäßigen Intervall en stattfindenden Spülung 
abzugehen und auf eine bedarfso ri entierte Spülung um zustell en. 

6.3 (I) Der Wasserverband Großraum Ansfelden teilte in seiner Stel
lungnahme mit, da ss bei bekannten Problemstelien schon jetzt eine 
beda rjso rientierte Kanalspülung vo rgenommen werde. Er könne sich 
der Empfehlung, auf eine bedarfso rientierte Sp ülung umzustellen, nicht 
anschließen. Eine beda rjso rientierte Vorgangsweise könne sich nur an 
Veränderungen des AbjlussverllQltens, an vermehrten Ablagerungen 
orientieren. Eine Vielzahl von Kanälen lägen in stark durchlässiget. 
Böden mit schwa nkendem Grundwasserspiegel. Hier seien Kanalgebre
ehen nicllt durch augenscheinliche Veränderungen des AbjlusslJerhal
tens in RelJisionsschächten zu erkennen und es kötltle durchaus 1J0r
kommen, dass Katlll iteile undicllt gewo rden seien und Abwasser in den 
Grundwasserkö rper eindringe, ohne dass dies durch den Augenschein 
des Kanalarbeiters walrrgenommet' werde. 

(2) Laut Stellungnahme des Wa sserverba.nds Ossiacher See werde der 
beda rjsgerecllten Reinigungsstra tegie jedenfalls der Vorzug gegeben, 
da diese eine sparsame, zweckmäßige und wirtschaftliche MittellJer
wendung vo n öffentlichen Geldern sicherstelle. Für zwischenzeitliche 
Kontrollen, Wartungsarbeiten und Störungsbehebungen im Bereich des 
Kanals stünde nunmehr mit einer Schaclltzoomkamera (elektro nischer 
Spiegel) ein kostengünstiges System zur Verfüg ung. 

(3) Die Gemeinde Villach teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass ab 
2013 auf ein bedarjsorientiertes Rein igungssystem umgestellt werde. 
Für die rasche Abkläru ng eines Reinigungserjordemisses sei bereits im 
Mai 2013 eine Schacht- und Inspektionskam era angeschafft worden, 
um schnell und effizient eine punktuelle Inspektion vo rt/ehmen und 
dadurch Reinigungskosten reduzieren zu können. 
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(4) Das Land Kämten wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass 
die Gemeintle Villach und der Wassemerband Ossiacher See ebenso 
eine Schachtzoomkamera erworben hätten und derzeit auf eine bedarfs
orientierte Reinigung nach dem Vorbild Salzburg umstellten. Es sei zu 
Envarten, dass sich das System der bedarfsorientierten Reinigung (mit 
Unterstützung sogenannter Schaclltzoomkameras) zukünftig durchset
zen werde. 

(5) Nach Ansicht des Landes Oberösterreich würden beim Wassemer
band Großraum Ansfelden Kanalspülungen und - reinigungen im Ver
gleich mit anderen Gemeinden bzw. Verbänden relativ häufig durch
geführt. 

(6) Das Land Salzburg merkte in seiner Stellungnahme hinsicht/ich 
der durch .. bedarfsgerechte Reinigung" erzielten Einsparungen kri
tisch an, dass im Fall der Gemeinde Salzburg von dieser nicht gerei
nigte bzw. entnommene Ablagerungen in die Anlagen des Reinhalte
verbands Großraum Salzburg weiter verfrachtet würden und dort zu 
erhöhten Aufwendungenführten. 

Bei der in Arbeit befindlichen Neufassung des ÖWAV-Regelblattes 22 
- im Zuge der von den zu Recht kritisierten starren Reinigungsinter
vallen abgegangen werden soll - werde auf eine ausreichende Defini
tion des Begriffs .. bedarfsgerecht" zu achten sein. 

6.4 (I) Der RH entgegnete dem Wasserverband Großraum Ansfelden, dass 
dieser in seiner Stellungnahme offensichtlich nicht zwischen bedarfs
orientierten (Feststellungen eines entsprechenden Bedarfs mit definierten 
Methoden) und an lassorientierten (bei konkreten Schadensereignissen) 
Spülungen unterschied. Die derzeit durchgeführten anlassorientierten 
Spülungen unterstützen zweifellos die in regelmäßigen Abständen 
durchgeführten Spülungen. Eine Umstellung auf eine bedarfsorien
tiette Vorgangsweise hätte den z.B. in Salzburg dokumentierten Vorteil 
der möglichen Kosteneinsparungen. Allerdings setzt diese bedarfsori
entierte Spülung ein entsprechendes Kanalinformationssystem voraus, 
das im Bereich des Wasserverbands Großraum Ansfelden erst im Auf
bau ist. 

(2) Der RH teilte die Auffassung des Wasserverbands Ossiacher See 
zur Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der bedarfsgerechten Rei
nigungsstrategie. Er betonte, dass diese Strategie vorbeugend, d.h. auf 
das rechtzeitige Erkennen potenzieller Probleme noch vor Eintreten 
einer Störung (Schadensfall), ausgerichtet ist. 
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7.1 (1) Schadhafte Ka näle stell en eine Bedrohung für das Grundwasse r 
dar, können Überflutungen auslösen und Schäden an angrenzenden 

Gebäuden ve rursachen. Auch das Eindringen von Grundwasser in das 

Kanalsystem ist möglich. Erhöhte Betriebskosten und eine Beeinträch

tigung der Reinigun gsleistung von Kl ä ranlage n sind die Folge. Deta il 
lierte Kenntn isse über den baulichen Zustand des Ka nalnetzes sind 
deshalb für jeden Betreiber wi chtig. 

Maßnahmen zu r Feststell ung und Beurteilung (Kl assi fI zierung) des 
Ka nalzusta nds werden unter dem Begriff Inspektion zusa mmenge

fasst. Ziel der Inspektio n ist es, Schäden frühzeitig zu erkennen, dam it 
di e Kosten von Reparatu r- und Sa nierungsa rbeiten mögli chst gering 
gehalten werd en könn en. 

Zur Erfassung des baulichen Zusta nds werden Ka meras ei ngesetzt. Au f 
se lbstfahrenden Schlitte n monti ert liefern sie bei der BeFahrun g ni cht 

begehbarer Ka näle aussagekräfti ge Bilder über den Zusta nd der inspi
zierten Ka näle. In begehba ren28 Kan älen erfolgen die AuFn ahmen visu
ell. Fachkundige Inspektoren dokumentieren Schäden an Ort und Stell e. 

Zur Inspekti on sind zwei Vorgehensweisen möglich : 

- Vo llständige, fl ächendeckende Untersuchung der Ka nalisation 

(Gesa mtinspektion) ; die Gesa mtinspektion großer Ka nalnetze da u
ert lange - in der Regel mehrere Jahre - und ist mit hohen Kosten 

ve rbunden. Zuverlässige Aussagen über den Zusta nd des Netzes 
und die Erstellung eines übergeo rdneten Sa ni erungskonzepts sind 
erst gegen End e der Inspekti on möglich. 

Sti chprobenweise Inspektion ausgewähl ter Kana lhaltungen mit 
a nschließender Hochrechnung des Ergebnisses auf das gesa mte 
Kanalnetz (selektive Kanalinspektion) ; die gewünschten Zus tands

aussagen stehen hier bereits nach relat iv ku rzer Zeit fü r strategische 
Sa ni erungsplanungen zur Verfügung. Zudem könn en im Anschluss 

an di e selek tive Inspekti on gezielt Sa nierungsschwerpunkte ermit
telt und im Detai l inspiziert werd en. 

(2) Die überprüften Stell en hatten ihre Ka näle in fol gendem Ausmaß 
inspi ziert: 

28 Kanäle sind ab einer lichlcn Höhe von 120 ein hegehbar. 
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Tabelle 5: Umfang Inspektionen an den bis 1993 errichteten Kanälen 

Beginn flächenhafte Inspektionsvorhaben Anteil der bereits 
Kanalfnspektionen inspizierten Kanäle' 

WV Großraum Ansfelden 2007 k.A. 9'10 

AWV Faaker See 1995 Gesamtinspektion 91 '10 

WV Ossiacher See 2005 Selektive Inspektion 19 '10 

Gemeinde Salzburg 1996 Gesamtinspektion 52 '10 

Gemeinde Villach 1998 Gesamtinspektion 100 % 

Die angegebenen Ofo-Werte beziehen sich auf die Erstinspektion bzw. auf die in regelmäßigen Intervallen durchgeführten 
KontroUinspektionen der bis 1993 errichteten Kanäle (ohne Pumpleitungen und Hausanschlüsse) . Oie bei der Errichtung von 
neuen Kanälen durchgeführten Kamerabefahrungen wurden nicht berücksichtigt. 

Quellen: überprüfte SteLLen; RH 

Keine der überprüften Stell en hatte das Kanalnetz in regelmäß igen 
Interva ll en und vollständig inspiziert (d.h. begutachtet und klassifI
ziert). Begründet wurde dies mit hohen Kosten und mangelnder Zweck
mäßigkeit. 

(3) Der Wasserverband Großraum Ansfelden verfügte über ein rela
tiv junges Kanalnetz: 

Abbildung 3; Altersstruktur Kanäle WV Großraum Ansfelden 

18,5 ~. 

1974 bis 1983 

Rundungsdifferenzen mög lich 

Quellen: überprüfte SteLLe; RH 
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47.4 ~. 

1984 bis 1993 

22,1 % 

11,5 % 

1994 und jünger unbekannt 
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Der Verband untersuchte im Jahr 2007 rd. 12.000 m und im Jahr 2010 
rd. 3.250 m seines Kanalsystems. 

- Damit verfügte der Verband zu rd. 9 % der bis 1993 erri chteten 

Kanäle über Kenntnisse des Bauzustands. 

- Di e inspizierten Kanalteil e waren teilweise kl assifiziert, teilweise 

lag lediglich eine Differenzierung in rot (schl echter Zustand) und 
grün (gute r Zusta nd) vor. 

- Von den inspizierten Kanälen waren 3.981 m bzw. rd. 26 % sa nie
rungsbedürftig. 

Im Jahr 2009 ergi ng seitens des Amtes der Oberösterreichischen Lan
desregierung die Aufforderung an di e Gemeinden und Verbände, di e 

Gemeinde- bzw. Verbandsgebiete in Zonen einzuteil en und einen Vor
schlag für eine zeitli ch gestaffelte Überprüfung der Zonen bis längs
tens 2020 auszuarbei ten. Der Abwasserverband Großraum Ansfelden 
übermi ttelte im Jahr 2010 einen Vorschl ag für di e Gesa mtinspektion 
- eingete il t in insgesa mt drei Zonen - bis zum Jahr 201 8. Das Pro

j ekt lag im Mai 20 12 bei der Wasse rrechtsbehörde zu r Beurtei lu ng. 

(4) Der Abwasserverband Faaker See ve rfügte über das im Vergleich 
der überprüften Stellen jüngste Kanalnetz: 

Abbildung 4: Altersstruktur Kanäle AWV Faaker See 

61,5 % 

18,9 % 19,6 % 

1974 bis 1983 1984 bis 1993 1994 und jünger 

Quellen: überprüfte Stelle; RH 
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Der Verband ging bei der Zustandserfassung der Kanalisationsanla

gen schrittweise vor. Er ließ im Rahmen der Ausführung von Sanie
rungsbauabschnitten Teile des Kanalnetzes (gleiche Bauabschnitte) in 

Abhängigkeit von deren Alter inspizieren und führte unmittelbar im 
Anschluss die erforderli chen Sanierungsarbeiten durch. Drei Bauab

schnitte wurden 1999 beFahren und klassifiziert, zwei weitere 20 12. 

- Der Abwasserverband Faaker See verfügte über Kenntnisse des Bau

zustands von rd. 91 Ofo der bis 1993 errichteten Kanäle. 

- In den Kanalkataster eingepflegt war im Mai 2012 die Klassifizie

rung der 1999 inspizierten Bauabschnitte vor deren Sanierung. Die 

weiteren Sanierungen fehlten. 

- Zum aktuell en Sanierungsbedarf gab es lediglich Schätzungen. 

(5) Der überwiegende Anteil des Kanalnetzes des Wasserverbands Ossi
acher See stammte aus den 1970er und 1980er Jahren; rund ein Dri ttel 

der Kanäle wurde nach 1993 errichtet. Zum Kanalnetz gehörte n aber 
auch alte, bereits vor der Verbandsgründung (1964) in Feldkirchen 

und Landskron Uetzt Teil von Villach) bestehende Mischwasserkanäle. 

Abbildung 5: Altersstruktur Kanäle WV Ossiacher See 

35.5 % 

0.1 Ofo 
1.3 ~, 

1945 und älter 1946 bis 1959 1960 bis 1973 1974 bis 1983 1984 bis 1993 1994 und jünger 

Quellen: überprüfte Stelle; RH 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Pro Jahr inspizierte der Wasserverband Ossiacher See durchschni ttli ch 
15 km Kanäle. Di e Inspektionen betra fen vor all em ä ltere Ka naIab

schnitte und bekannte Probl embereiche. 29 Außerdem wurden vor der 
Durchführung vo n Stra ßenern euerunge n die in diesen Straßen ver
legten Ka nalstränge kontrolli ert. 

- Bis Mai 201 2 hatte der Wasserverband Ossiacher See rd . 19 % der 
bis 1993 errichteten Kanäle inspiziert. 

- Eine fo rmell e Zusta ndskJ assiflzierung erfolgte bis Ma i 20 12 nicht. 

Der Verba nd stufte den Kana lzusta nd insgesa mt a ls gut ein , einige 
wen ige Bereiche der Ka nalisationJO als schl echt. 

- Daraus abgeleitet sa h der Verband einen relat iv ge ringen Sa nie
rungsbedarf. 

Für den Zeitra um 201 2 bis 201 5 sah der Befahrun gspla n des Verbands 
di e Inspektion von 17 6 km Kan al (rd . 27 % des Ka nalnetzes) vo r. Di e 
Ergebnisse dieser Inspektionen sollten di e Grundl age fü r die Deta il 
pl anungen von fünf Sani erungsbauabschni tten liefe rn . 

(6) Die Errichtun gszeit vieler alter Ka näle in Sa lzburg wa r un bekannt. 
Nach Schätzu nge n der Gemeinde wurden ca. 25 m bis 30 km Ka näle 

vor 1945 erri chtet. Der Hauptteil der Kanalisatio n war wesentlich jün
ger: 85!\b der Ka näle wurden nach 1960,60 !\b nach 1980 errichtet. 

19 z.B. stark belastete Ka nalstriinge und Abscllnillc mit crhölllcr SClzu ngsgcf1i hrdung 

10 Hauplsam mclka nal Ossiachcr Sec sowie die Al lkanalis<ltion im Stadtkern VO ll Feldkir
ehen und in La lldskron 
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Abbildung 6: Altersstruktur Kanäle Gemeinde Salzburg 

37,9 % 

1945 und älter 1946 bis 1959 1960 bis 1973 1974 bis 1983 1984 bis 1993 1994 und jünger 

Rundungsdifferenzen mögtich 

Quellen: überprüfte Stelle; RH 

Die Kanalinspektionen erfolgten durch den Reinhalteverband Groß

raum Salzburg, mit dem die Gemeinde eine Rahmenvereinbarung abge

schlossen hatte. Die mit der Erstellung genereller Sanierungsprojekte 
beauftragten Planungsbüros bewerteten die erfassten Schäden und 

klassifIzierten den Zustand der inspizierten Kanalstränge. 

- Bis Mai 20 \ 2 waren rd. 52 010 der bis \993 errichteten Kanäle inspi

ziert. Bis Ende 20 \3 sollte eine Zustandserhebung für das gesamte 

Netz vorliegen. 

- Mittels Hochrechnung aus den Ergebnissen der inspizierten Kanäle 
hatte Salzburg 60 % der Kanäle klassifIziert. 

- 5\ km Kanal oder rd. \3 % des Kanalnetzes waren sanierungsbe

dürftig. 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

(7) Villach ve rfügte über das im Vergleich der überprüften Stell en 
älteste Kanali sa ti onssystem. 

Abbildung 7 : Altersstruktur Kanäle Gemeinde Villach 

28.6 % 

18,3 % 

15,6 % 

7,9 ~, 

1945 und älter 1946 bis 1959 1960 bis 1973 1974 bis 1983 1984 bis 1993 1994 und jünger 

Rundungsdifferenzen möglich 

Quellen: überprüfte Stelle; RH 

Bund 2013/8 

Ziel der Gemeinde Vill ach war es, das gesamte Kanalnetz all e 30 Jahre 
im Detail mittels Kamerabefahrung zu untersuchen. 

- Im Mai 201 2 lag Fü r 100 % der Misch- und Schmutzwasserk anäle 
eine Zusta ndse rh ebung 

- und Zustandsklass ifIzierung vo r: 6.470 m bzw. 3 Ofo des Kanalnetzes 
wa ren in sehr schl echtem ZustandJ1 ; 17.040 m (8 Ofo) in schl echtem 
Zustandn 

- Im Mai 201 2 wa ren somi l23,5 km bzw. 11 Ofo der Haltungen sanie
rungsbedürftig. 

Jl Zuslandskl asse 5: Einsturzgerahr und/oder prakt isch nicht mehr gegehell l' Fu nklions
nihigkcil 

12 Zuslandsklassc 4 
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Die Daten stammten aus zwei Erhebungen, die 1998 (zwei Drittel des 
Netzes) bzw. 2007 (ein Drittel des Netzes) begonnen worden waren. 
Regelmäßige Inspektionen waren nicht erfolgt. 

(8) In Villach zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Alter 
und baulichem Zustand (I = vollkommen in Ordnung, 5 = sanierungs
bedürftig): 

Abbildung 8: Kanalisation Gemeinde Villaeh: Zusammenhang Alter - baulicher Zustand 
der Haltungen 

in % 
100 

80 

60 

40 

I 
I 20 

J I • -- . - - -o 
1 234 5 1 2 3 4 5 I ~- I I 123 4 5 1 2 3 4 5 1 234 5 1 234 5 

bis 1945 1946 bis 1959 1960 bis 1973 1974 bis 1983 1984 bis 1993 ab 1994 

1-5: Zustandsklassifizierungen 

Quellen: überprüfte Stelle; RH 

194 

(9) Aus den bei den überprüften Stellen erhobenen durchschnittlichen 
Kosten ergaben sich Inspektionskosten von 4.000 EUR bis 5.000 EUR 
pro km Kanallänge. Diese enthielten neben den Kosten für die Kamera
befahrung auch jene für die vor der Inspektion erforderliche Spülung 
der Kanalstränge (in ähnlicher Höhe). Für die Gesamtinspektion eines 
rd. 200 km großen Kanalnetzes wären somit bis zu 1,00 Mio. EUR zu 
veranschlagen. 

7.2 (I) Der RH war sich der aus einer flächendeckenden Inspektion erwach

senden Kosten bewusst. Die Kenntnis über den Zustand der Kanäle war 
aber nach Ansicht des RH eine unverzichtbare Grundlage für Sanie

rungskonzepte und den sich daraus ergebenden Finanzbedarf sowie 
von wesentlicher Bedeutung für die Transparenz der Gebührenfestle
gung. Der RH wies darauf hin, dass die Kosten durch die Methode der 

Bund 2013/8 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Bund 2013/8 

selektiven Kanalinspekti on in vertretbarer Höhe bei gleichzeitig ver
tretbarer Sicherheit der Aussagen über den Zustand des Kanalnetzes 
gehalte n werd en können. 

(2) Die Kenntnis des Wasserverbands Großraum Ansfelden über den 
Zustand der Kanäle wa r sehr begrenzt. Der RH empfahl dem Verband , 
sich umgehend Kenntnisse über den Zustand der Kanalisation zu erar
beiten und fü r eine erste Abschätzung des Sanierungsbedarfs Metho
den der selektive n Kanalinspektion anzuwenden. 

(3) Der RH erachtete die Vorgehensweise des Abwasserve rbands Faaker 
See als geeignet, das relativ j unge Kanalnetz schri ttweise in Abhän
gigkei t vom Alter zu inspizieren. Er empfahl dem Verband , di e Ergeb
nisse der Inspektionen und di e durch Sanierun gen verbesserte Situa
tion im Kanalkataster laufend einzupflegen. 

(4) Der RH hielt fest, dass bei den vom Wasserverband Ossiacher See 
durChgeführten Zustandserhebungen das bei der selektive n Ka naIin 
spektion wichtige Kri terium der repräsentativen Stichprobenauswahl 
keine Berü cksichtigung fa nd. Die vom Verband vorgenommene Bewer
tung des bautechnischen Gesamtzustands des Kanalnetzes und der 
daraus abgeleitete Sanierungsbedarf wa ren nach Ansicht des RH mit 
Unsicherheit behaftet. Die Festlegung des tatsächli ch erforderlichen 
Sanieru ngsumfangs ka nn deshalb erst nach den im Befahrungsplan 
des Verbands vorgesehenen fl ächend eckenden Inspektionen erfo lgen. 
Der RH empfahl dem Verband, zusätzliche Kanalabschni tte nach Aus
wa hl du rch statistische Berechnungen (repräsentative Stichp robenaus
wahl) zu bewerten, um den Kenn tnisstand besser abzusichern. 

(5) Der RH würdigte di e Vorgehensweise der Gemeinde Salzburg unter 
der Maßga be der tatsächlichen Zielerreichung bis 20 I 3. 

(6) Der RH bewertete die umfassende Kenntn is der Gemeinde Vill ach 
zum bauli chen Zustand des Kanalnetzes positiv. Er erachtete aber ein 
generell es Inspektionsin terva ll vo n 30 Jahren als zu lang und emp
fa hl der Gemeinde Vill ach zusätzliche selekti ve Kanalinspektionen. 

7.3 (I) Der Wa ssenJerband Großraum AnsJelden teilte in seiner Stellung
nahme mit, dass bereits im Mai 2013 über 38 km an Kanaln etzinspek
nonen in Auftrag gegeben worden seieil. Die mit der AuJs ichtsbehörde 
/lereinbarte Vorgangsweise der regelmäßigen und vollständigen Inspek
tion des Kanalnetzes solle allerdings beibehalten werden. Diese werde 
innerhalb vo n sechs bis acht Jahren das gesamte Kanalnetz erfassen, 
im digitalen Kana/kataster dokumentiert und schließlich Grundlage 
.für die Ausarbeitung eines Sa nierungs- bzw. Schadensbehebungskon-
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zepts werden. Zudem werde einvernehmlich mit der Wasserrechtsbe
hörde daran gearbeitet, Bescheide in Zonen zusammenzufassen, um 
hier einen besseren Überblick zu erhalten. 

(2) Der Abwasserverband Faaker See teilte in seiner Stellungnahme 
mit, dass die laufende In standhaltung inkl. Reinigung im vorhandenen 
elektronischen Fernwirksystem in entsprechenden, mit dem System ver
bundenen Tabellen geführt würde. Aufgrund der Empfeh lung des RH 
sei beabsichtigt, die bestehende Software des Kanalkatasters um ent
sprechende Applikationen zu erweitern, damit dieser auch als Kallalin 
formationssystem genutzt werden ulld zukünftig ein lnstrumentfür die 
Planung, VenlJaltung und den Betrieb der Kanalanlagen bilden könne. 
Mit der Einarbeitung der Information en bzw. Klassifizierung des bisher 
sanierten Kanalbestandes sei bereits begonnen worden . Die Fertigstel
lung des Kanalinformationssystems mit aktuellem Stand aller Sanie
rungen sei für 20 14 vo rgesehen. 

(3) Laut Stellungnahme des WasserlJerbands Ossiacller See erfolge die 
Kanalinspektion selektiv. Kriterien bei der Auswahl der zu untersu
chenden Kanäle wären vor allem das Alter (übernommene Altkanäle 
und Kanäle aus den 1 970er Jahren) und die beim Bau der Kanäle vo r
gefundenen Bodenverhältnisse (Kanäle im Uferbereich) sowie unterge
ordnet die Parameter "Material" und " Dimension des Kanals". Mittels 
dieser und anderer im Verbandsgebiet vorhandener Inspektionsdaten 
erfolge eille bautechnische Bewertungfür das gesamte Kanalnetz. Diese 
Art der selektiven Inspektion bilde die Basis für die mittelfristige/lang
fristige Sanierungsplanung des Wa sserverbands Ossiacher See. 

Der vorgenannten Vorgehensweise werde im Sinne einer sparsamen, 
zweckmäßigen und wirtschaftlichen Betriebsftihrung der Vorzug gege
ben, da speziell im ländlichen Raum durch zukünftige geänderte demo
grafische Verhältnisse (Bellölkerungsschwund), aber auch durch die 
kontinuierliche Verschlechterung der Landes- und Bundesjörderungell 
für die Siedlungswasserulirtschaft der Kostendruck auf die Bürger 
(Gebührenzahler) im Verbandsgebiet immer größer werde. Um die
sen Kostendruck zu stabilisieren, müsse eine sinnvolle und effiziente 
Betriebsführung erfolgen, welche die Funktionalität der bestehenden 
Kanäle sicherstelle. 

(4) Die Gemeinde Vii/ach teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass für 
2013 geplant sei, das bestehende Leitungsinformafionssystem mit einem 
GIS/CA DJJ-gestützten Betriebssteuerungssystem (PIT-Kommunal) zu 
llerknüpfen, um auch so eine detailliertere Planung von Wartung und 

3) .. GIS/CAD~ sieht für Geografisches Informati ons System/Computer Added Design. 
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